
Alte Leipziger
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

Anlage zur Berechnung Nr. 22310200052915405554 vom 15.01.2026, 09:44 Uhr (Programmversion 10.6.0-Y3000)

Kurzübersicht zum Vorschlag
AL_FlexInvest – Fondsgebundene Rente mit einmaligem Beitrag (HFR30)

Persönliche Daten

Versicherter Mann
Geburtsdatum 01.01.1979

Versicherungs- und Rentenbeginn

Versicherungsbeginn 01.02.2026
Rentenbeginn 01.02.2046 – Rentenbeginnalter 67 Jahre

Vertragsdaten

Fondsgebundene Rente mit einmaligem Beitrag (HFR30)
im Rahmen des Honorartarifes

Rentengarantiezeit der Altersrente 10 Jahre

Garantie und Garantiezeitraum

Bei dieser Versicherung garantieren wir einen Rentenfaktor für das Fondsguthaben.
Diese Garantie gilt für den bei Abschluss der Versicherung vereinbarten Beitrag. Für 
Zuzahlungen ermitteln wir die Garantie zum jeweiligen Änderungszeitpunkt neu.
Der garantierte Rentenfaktor gilt zum vereinbarten Rentenbeginn. Darüber hinaus 
erstreckt sich die Garantie auch auf Leistungen in einem Zeitraum von 5 Jahren vor 
und nach dem vereinbarten Rentenbeginn (höchstens bis zum Alter 90 Jahre). Au-
ßerhalb dieses Zeitraums besteht diese Garantie nicht.

Garantiezeitraum 01.02.2041 bis 01.02.2051

Fondsauswahl

Fonds Der Anlagebetrag fließt in folgenden Fonds:
■ iShares Core MSCI World (ISIN IE00B4L5Y983)

– Risikoindikator (SRI) 4
Anlaufmanagement nicht vereinbart
Rebalancing vereinbart
Ablaufmanagement vereinbart – Variante ETF

Die Auswirkungen des Ablaufmanagements sind in unseren Berechnungen nicht 
berücksichtigt.

Dauern

Aufschubzeit 20 Jahre

Überschussverwendung

vor Rentenbeginn Fondsanlage
nach Rentenbeginn Bonusrente

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Leistung bei Rentenbeginn

lebenslange Altersrente oder einmalige Kapitalzahlung
garantierte monatliche Altersrente im Produkt nicht vorgesehen

Angenommene jährliche Wert-
entwicklung des Fonds vor Ab-
zug der Fondskosten

Gesamte monatliche Altersrente (in EUR)* Auszuzahlendes Kapital 
wegen Überschreiten der 

Höchstrente (in EUR)*Altersrente davon Bonusrente 
in der Rentenbezugszeit

-2,0 % 116,54 22,69 0,00
2,0 % 259,82 50,59 0,00
6,0 % 561,60 109,35 0,00
8,0 % 816,74 159,03 0,00

Zum Rentenbeginn ist die monatliche Altersrente (ohne Bonusrente) auf 
10.000,00 EUR begrenzt. Sofern sich eine höhere Altersrente ergibt, wird für den 
darüber hinaus gehenden Teil der Altersrente das Kapital ausgezahlt.
oder
garantierte einmalige Kapitalzahlung im Produkt nicht vorgesehen

Angenommene jährliche Wert-
entwicklung des Fonds vor Ab-
zug der Fondskosten

Gesamte einmalige Kapitalzahlung
anstelle der Altersrente (in EUR)*

-2,0 % 30.185,28
2,0 % 67.293,56
6,0 % 145.455,64
8,0 % 211.540,19

Bei den Leistungen sind sowohl die Vertrags- als auch die Fondskosten berücksich-
tigt. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter 
„Unverbindliche Beispielrechnung“.

Rentenfaktor monatliche Altersrente pro 10.000,00 EUR Fondsguthaben
garantierter Rentenfaktor 26,43 EUR
aktueller Rentenfaktor* 31,09 EUR

Leistung im Todesfall

vor Rentenbeginn Auszahlung des Fondsguthabens
nach Rentenbeginn
– während der Rentengarantiezeit Rentenzahlung bis zum Ende der Rentengaran-

tiezeit
– nach der Rentengarantiezeit keine Leistung

Einmaliger Beitrag

50.000,00 EUR

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Produktrisikoklassen der Alte Leipziger und Ihr Produkt

Die Alte Leipziger bietet eine große Auswahl an Produkten zur Altersvorsorge und 
Kapitalanlage an. Diese Produkte haben unterschiedliche Chancen und Risiken. Aus 
diesem Grund teilen wir unsere Produkte in fünf Produktrisikoklassen ein – von 
Sicherheit bis Chance.

Ihr Produkt Das von Ihnen gewählte Produkt gehört zur Risikoklasse „Wachstum“.

Sicherheit Ertrag Balance Wachstum Chance

Diese Risikoklasse umfasst chancenreiche Produkte mit einer entsprechenden Ren-
diteerwartung. Sie haben ein erhöhtes Verlustrisiko und können hohe Ertrags-
schwankungen aufweisen.
Die Risikoklasse Ihres Produkts entspricht der gewählten Vertragsgestaltung zum 
Versicherungsbeginn. Vertragsänderungen – insbesondere eine Änderung der 
Fondsauswahl – können zu einer anderen Produktrisikoklasse führen.

Keine regelmäßige Überprüfung der Eignung des Produkts

Die Alte Leipziger wird die Geeignetheit des Produktes nicht regelmäßig überprü-
fen. Bei Änderungen Ihrer Lebenssituation und erforderlichen Anpassungen Ihres 
Produktes berät Sie Ihr Vermittler. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit ihm auf.

Unverbindliche Beispielrechnung

Einfluss der Wertentwicklung 
und Überschüsse Besonderen Einfluss auf die Höhe der Leistungen haben die Wertentwicklung des 

Fonds und die Überschüsse.
In unseren Berechnungen zeigen wir Ihnen, wie sich unterschiedliche Wertentwick-
lungen des Fonds auf die Leistungen im Alter 67 auswirken. Dabei handelt es sich 
um unverbindliche Beispielrechnungen.
Dort haben wir unterstellt, dass die Überschusssätze für 2026 und die aktuellen (zum 
Versicherungsbeginn geltenden) Rechnungsgrundlagen während der gesamten Ver-
sicherungsdauer und die jeweils angenommene Wertentwicklung des Fonds wäh-
rend der gesamten Aufschubzeit gelten.
Bei den angenommenen Wertentwicklungen sind die beim Fondsanbieter für die 
Fondsverwaltung entstehenden Kosten noch nicht berücksichtigt. Bei der Berech-
nung der gesamten Leistungen sind sowohl die Vertrags- als auch die Fondskosten 
berücksichtigt.

Keine Ober- bzw. Untergrenze Die in den Berechnungen genannten Beträge stellen keine Ober- bzw. Untergrenze 
dar. Die tatsächlich auszuzahlenden Leistungen können auch unter bzw. über diesen 
Beträgen liegen.

Ausführliche Informationen In unserem Vorschlag finden Sie ausführliche Informationen z.B. zur Überschussbe-
teiligung und den Fondskosten unter „Unverbindliche Beispielrechnung“ und 
„Erläuterungen und Hinweise“.

Steuerhinweis

Besteuerung der Kapitalzahlung Wenn Sie anstelle der Altersrente die einmalige Kapitalzahlung wählen, ist der darin 
enthaltene Ertrag als Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 20 EStG zu versteuern.
Das gilt auch für den Fall, dass bei Rentenbeginn ein Teil des Kapitals ausgezahlt 
wird, weil die auszuzahlende Altersrente die Höchstrente übersteigt.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Angenommene jährliche Wert-
entwicklung des Fonds vor Ab-
zug der Fondskosten

Besteuerung der Kapitalzahlung (in EUR)*

gesamte einmalige Kapitalzahlung davon steuerpflichtiger Ertrag

-2,0 % 30.185,28 -16.842,51
2,0 % 67.293,56 7.349,76
6,0 % 145.455,64 40.568,65
8,0 % 211.540,19 68.654,58

Beim steuerpflichtigen Ertrag ist die Teilfreistellung der Erträge aus Fonds (nach 
§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG in der ab 01.01.2018 geltenden Fassung) bereits be-
rücksichtigt.

Ausführliche Steuerinformationen Detaillierte Informationen zur steuerlichen Behandlung Ihrer Versicherung finden 
Sie in unserem ausführlichen Vorschlag oder in unserer „Allgemeinen Steuerinfor-
mation“.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. / www.vermittlerportal.de   

Vertrieb private Altersvorsorge / partner@alte-leipziger.de 

  

Steckbrief 

Kunden / Alte Leipziger Leben / Juli 2025 

Alte Leipziger Leben 

Erfahrung 

• Einer der ältesten und größten Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit in Deutschland. 

• Seit 195 Jahren ein zuverlässiger und unabhängiger Partner in der Altersversorgung. 

• 100 Jahre Erfahrung in der Berufsunfähigkeitsabsicherung 

• Fünft größter Lebensversicherer in Deutschland 

• Ca. 2,7 Mrd. € gebuchte Bruttobeiträge in 2024 

• Top-Anbieter in der betrieblichen Altersversorgung 

• Viele namhafte Kunden bescheinigen unsere Kompetenz  

Kunden 

• Das Prinzip des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit: Die Kunden sind Mitglieder. 

• Die Geschäftspolitik richtet sich ausschließlich an den Interessen der Mitglieder aus. 

• Was erwirtschaftet wird, kommt allein unseren Kunden zugute. 

Sicherheit 

• Überdurchschnittliche Eigenmittelausstattung (Solvabilität) 

• Kontinuierlicher Aufbau des Eigenkapitals 

• Ausgezeichnete Sicherheitslage von verschiedenen namhaften Ratingagenturen bestätigt 

• Kapitalanlagen in Höhe von rund 32,4 Mrd. €  

• Zusätzliche Sicherheit für die Kunden: Mitglied im Sicherungsfonds für deutsche Lebensversicherer 

(Protektor AG) 

 

Produkte 

• Hohe Produktflexibilität für individuelle Wünsche 

• Die Produkte werden regelmäßig von namhaften Ratingagenturen ausgezeichnet. 

• Kontinuierliche Weiterentwicklung der Produktpalette 

• Bedingungstexte sind kundenfreundlich und verständlich formuliert. 

http://www.vermittlerportal.de/
mailto:partner@alte-leipziger.de
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Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.  / www.vermittlerportal.de   

Privatkunden Vertriebsunterstützung / Tel. 06171 66-2030 / partner@alte-leipziger.de 

  

Steckbrief 

Kunden / Alte Leipziger Leben / August 2024 

AL_FlexInvest – Tarif FR30 

Fondsrente gegen Einmalbeitrag in der 3. Schicht 

AL_FlexInvest ist eine fondsgebundene Rentenversicherung der Alte Leipziger, bei der die 

Kapitalanlage zu 100 % in Investmentfonds erfolgt. Der späteste Rentenbeginn ist das 90. Lebensjahr.  

Fonds  

• Freie Fondsauswahl aus einer umfassenden Fondspalette  

• Fondspaket darf bis zu 20 Fonds beinhalten 

• Fondswechsel jederzeit kostenfrei möglich 

• Verzicht auf Ausgabeaufschläge  

• Option Rebalancing: Wir stellen einmal im Jahr die ursprüngliche Verteilung der besparten Fonds 

wieder her. 

• Option Ablaufmanagement: Wir schichten schrittweise das Fondsguthaben in sichere Fonds um – für 

mehr Sicherheit zum Rentenbeginn. 

Flexible Vertragsgestaltung 

• Zuzahlungen und Teilauszahlungen sind bereits ab 500 € möglich.  

• Ab dem 3. Jahr kann ein kostenfreier Entnahmeplan für einen festgelegten Zeitraum vereinbart 

werden. Die Entnahme kann in EURO oder in Prozent vom aktuellen Guthaben erfolgen.   

• Zu Rentenbeginn können Sie zwischen Rente und Kapitalauszahlung wählen.  

Absicherung für die Hinterbliebenen  

• Bei Tod vor Rentenbeginn zahlen wir das Vertragsguthaben an die Hinterbliebenen aus.  

• Bei Tod nach Rentenbeginn zahlen wir während der vereinbarten Rentengarantiezeit die Rente an die 

Hinterbliebenen. 

 

Hinweis: Weitere Informationen über Versicherungsanlageprodukte erhalten Sie in den Basisinformationsblättern. Diese finden 

Sie unter: www.alte-leipziger.de/basisinformationsblaetter 

http://www.vermittlerportal.de/
mailto:partner@alte-leipziger.de
http://www.alte-leipziger.de/basisinformationsblaetter
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Informationen über den Versicherungsvertrag
(gemäß VVG-Informationspflichtenverordnung – VVG-InfoV)

Die folgenden Informationen sollen Ihnen einen ersten Überblick über die vorgeschlagene Versicherung geben. 
Sie sind nicht abschließend. Weitere Informationen können Sie unserem Vorschlag, den beigefügten Versiche-
rungsbedingungen und den weiteren Unterlagen entnehmen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsgrund-
lagen sorgfältig.
Wir verwenden in unseren Unterlagen nur die männliche Schreibweise. Damit meinen wir gleichermaßen alle 
Geschlechter. Der Text wird dadurch übersichtlicher und verständlicher.

Ihr Versicherer

Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit
Anschrift Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel
E-Mail/Internet leben@alte-leipziger.de/www.alte-leipziger.de
Rechtsform Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Sitz Oberursel (Taunus)
Handelsregister Amtsgericht Bad Homburg v.d.H. HRB 1583
Hauptgeschäftstätigkeit Die Gesellschaft betreibt die Lebensversicherung in allen ihren Arten einschließlich 

der Kapitalisierungsgeschäfte und der Geschäfte der Verwaltung von Versorgungs-
einrichtungen gemäß dem vom Vorstand aufgestellten Gesamtgeschäftsplan. Sie 
bietet Versicherungsschutz im In- und Ausland nach Maßgabe der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen.
Weitere Informationen finden Sie in § 2 der Satzung der Alte Leipziger Lebensversi-
cherung auf Gegenseitigkeit.

Wesentliche Merkmale und Bedingungen Ihrer Versicherung

Versicherungsart Fondsgebundene Rente mit einmaligem Beitrag (HFR30)
Der angebotene Vertrag ist eine fondsgebundene Rentenversicherung mit einem in 
der Zukunft liegenden Rentenbeginn und lebenslanger Rentenzahlung. Bei dieser 
Versicherung garantieren wir zum vereinbarten Rentenbeginn einen Rentenfaktor 
für das Fondsguthaben. Darüber hinaus erstreckt sich die Garantie auch auf Leistun-
gen in einem Zeitraum von 5 Jahren vor und nach dem vereinbarten Rentenbeginn 
(höchstens bis zum Alter 90 Jahre). Außerhalb dieses Zeitraums besteht diese Ga-
rantie nicht.
Garantiezeitraum 01.02.2041 bis 01.02.2051
Rentengarantiezeit der Altersrente 10 Jahre

Versicherungsdauer Angaben zur Versicherungsdauer bzw. Aufschubzeit finden Sie unter „Beginn und 
Ende des Versicherungsschutzes“ sowie in unserem Vorschlag im Abschnitt Fonds-
gebundene Rente mit einmaligem Beitrag.

Bedingungen Die für Ihre Versicherung geltenden Bedingungen können Sie der Übersicht der zum 
Versicherungsvorschlag gehörenden Unterlagen entnehmen.

Leistungen Angaben zu Art, Umfang und Fälligkeit der versicherten Leistungen finden Sie
■ unter „Versicherte Risiken“,
■ in unserem Vorschlag in den Abschnitten Garantie und Garantiezeitraum, Fonds-

gebundene Rente mit einmaligem Beitrag und Erläuterungen und Hinweise sowie
■ in den §§ 1 und 6-8 der Allgemeinen Bedingungen.
Angaben zur Erfüllung und zur Beanspruchung der versicherten Leistungen finden 
Sie in den §§ 10 und 11 der Allgemeinen Bedingungen.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.

Informationen über den Versicherungsvertrag gemäß VVG-InfoV - Seite 1 von 10
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Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

Versicherungsbeginn 01.02.2026 (12 Uhr)
Weitere Angaben zum Beginn des Versicherungsschutzes finden Sie in § 2 der All-
gemeinen Bedingungen.

Rentenbeginn/-ende 01.02.2046 (12 Uhr) – Rentenbeginnalter 67 Jahre; Rentenzahlung lebenslang
Vertragsende 01.02.2046 (12 Uhr) bei Wahl der einmaligen Kapitalzahlung
Aufschubzeit 20 Jahre

Versicherte Risiken

Versicherter Mann
Geburtsdatum 01.01.1979

Leistung bei Rentenbeginn Bei Erleben des Rentenbeginns endet die Fondsanlage und die Altersrente wird 
gezahlt. Sie wird aus dem zum Rentenbeginn vorhandenen Fondsguthaben gebildet. 
Die Rentenzahlung erfolgt, solange der Versicherte lebt.
monatliche Altersrente im 1. Rentenbezugsjahr:

garantierte monatliche Altersrente im Produkt nicht vorgesehen
gesamte monatliche Altersrente* 561,60 EUR
– davon Bonusrente in der Rentenbezugszeit* 109,35 EUR

monatliche Altersrente pro 10.000,00 EUR Fondsguthaben:
garantierter Rentenfaktor 26,43 EUR
aktueller Rentenfaktor* 31,09 EUR

Zum Rentenbeginn ist die monatliche Altersrente (ohne Bonusrente) auf 
10.000,00 EUR begrenzt. Sofern sich eine höhere Altersrente ergibt, wird für den 
darüber hinaus gehenden Teil der Altersrente das Kapital ausgezahlt.

auszuzahlendes Kapital wegen Überschreiten der Höchstrente* 0,00 EUR
Anstelle der lebenslangen Altersrente kann eine einmalige Kapitalzahlung – Auszah-
lung des Fondsguthabens – gewählt werden.

garantierte einmalige Kapitalzahlung im Produkt nicht vorgesehen
gesamte einmalige Kapitalzahlung* 145.455,64 EUR

Unseren Berechnungen liegen die aktuellen (zum Versicherungsbeginn geltenden) 
Rechnungsgrundlagen und der sich daraus ergebende aktuelle Rentenfaktor sowie 
die aktuellen Überschusssätze und eine angenommene jährliche Wertentwicklung 
des Fonds (vor Abzug der Fondskosten) von 6,0 % zugrunde. Bei den Leistungen 
sind sowohl die Vertrags- als auch die Fondskosten berücksichtigt. Bitte beachten 
Sie die Hinweise in der Fußnote.
Unsere individuelle Beispielrechnung, die über den Einfluss der Überschussbeteili-
gung und der Wertentwicklung des Fonds auf die möglichen Leistungen informiert, 
finden Sie in unserem Vorschlag.

Leistung im Todesfall Bei Tod des Versicherten werden folgende Leistungen fällig:
vor Rentenbeginn Auszahlung des Fondsguthabens
nach Rentenbeginn
– während der Rentengarantiezeit Rentenzahlung bis zum Ende der Rentengaran-

tiezeit
– nach der Rentengarantiezeit keine Leistung

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.

Informationen über den Versicherungsvertrag gemäß VVG-InfoV - Seite 2 von 10
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Beitrag

Einmaliger Beitrag (Gesamtpreis der Versicherung)
Zum Versicherungsbeginn 50.000,00 EUR
Hinweise zur Beitragszahlung Der einmalige Beitrag wird zum Versicherungsbeginn fällig.

Der einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist unverzüglich nach Abschluss des 
Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem Versicherungsbeginn.

Zahlung Für die Beitragszahlung ist eine Erlaubnis zum Beitragseinzug (SEPA-Lastschrift-
mandat) erforderlich.
Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung genügt es, wenn Sie fristgerecht alles getan 
haben, damit wir den Beitrag einziehen können. Sorgen Sie bitte rechtzeitig für 
ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.

Weitere Angaben Angaben zur Erfüllung und sonstige Regelungen zur Beitragszahlung finden Sie in 
§ 12 der Allgemeinen Bedingungen.

Kosten

Abschluss- und Vertriebskosten Für den Abschluss und Vertrieb der Versicherung fallen keine Kosten an.
Informationen dazu finden Sie auch in § 15 der Allgemeinen Bedingungen.

Übrige einkalkulierte Kosten Es werden übrige Kosten (z.B. für die Verwaltung Ihres Vertrages während der 
Vertragslaufzeit) erhoben, die bereits einkalkuliert sind:
■ Vor Rentenbeginn fallen jährliche Kosten von 3,00 EUR pro 1.000,00 EUR 

Fondsguthaben an (ausschließlich Verwaltungskosten).
■ Nach Rentenbeginn betragen die Kosten jährlich 1,50 EUR pro 100,00 EUR 

jährliche Rente (ausschließlich Verwaltungskosten).
Weitere Informationen dazu finden Sie in § 15 der Allgemeinen Bedingungen.

Effektivkosten ■ Effektivkostenquote 0,51 % pro Jahr
Die Effektivkostenquote zeigt, wie sich die Gesamtkosten auf die Anlagerendite 
Ihrer Versicherung vor Rentenbeginn auswirken. Zu den Gesamtkosten zählen ins-
besondere die Fondskosten, die Abschluss- und Vertriebskosten sowie die übrigen 
einkalkulierten Kosten.
Bei der Berechnung haben wir unterstellt, dass die angenommene jährliche Wertent-
wicklung Ihrer Versicherung und die aktuellen Überschüsse des Fonds bis zum 
Rentenbeginn unverändert bleiben.
Die Effektivkostenquote beruht auf Annahmen bei Vertragsbeginn und kann in der 
Zukunft anders ausfallen.
Angaben zur Höhe der berücksichtigten Fondskosten und Fondsüberschüsse finden 
Sie in unserem Vorschlag im Abschnitt Unverbindliche Beispielrechnung.

Änderung der Kosten Alle zuvor genannten Kosten berücksichtigen den bei Vertragsabschluss vereinbar-
ten Beitragsaufwand.
Durch künftige Vertragsänderungen können sich die dargestellten Kosten erhöhen 
oder verringern.
Wenn Sie Zuzahlungen leisten, werden keine Abschluss- und Vertriebskosten erho-
ben. Es fallen jährliche übrige Kosten an (ausschließlich Verwaltungskosten). Diese 
betragen vor Rentenbeginn 3,00 EUR pro 1.000,00 EUR Fondsguthaben und nach 
Rentenbeginn 1,50 EUR pro 100,00 EUR der aus der Zuzahlung gebildeten jährli-
chen Rente.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Zusätzliche Kosten, Steuern 
und Gebühren Für folgende, von Ihnen verursachte, zusätzliche Verwaltungsaufwände können wir 

Ihnen die durchschnittlich entstehenden Kosten als pauschale Gebühr gesondert in 
Rechnung stellen:
■ Rückläufer im Lastschriftverfahren 3,75 EUR
Die Höhe der Gebühren kann sich während der Vertragslaufzeit ändern.
Weitere Informationen dazu finden Sie in § 16 der Allgemeinen Bedingungen.
Darüber hinaus fallen – abgesehen von einer eventuellen Besteuerung der Versiche-
rungsleistungen (siehe „Allgemeine Steuerinformation“) – keine weiteren Kosten, 
Steuern und Gebühren an.

Sonstige Kosten Es fallen keine sonstigen Kosten an.

Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussermittlung und -beteiligung

Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer an den Überschüssen, die 
jährlich bei unserem Jahresabschluss festgestellt werden.
Während der Aufschubzeit entstehen Überschüsse dann, wenn uns der Fondsanbie-
ter einen Teil der dort für die Fondsverwaltung anfallenden Kosten zurück gibt. 
Diese geben wir derzeit in voller Höhe als Fondsüberschüsse an Sie weiter.
Nach Rentenbeginn stammen die Überschüsse im Wesentlichen aus den Erträgen 
der Kapitalanlagen. Weitere Überschüsse entstehen dann, wenn Lebenserwartung 
und Kosten niedriger sind, als bei der Tarifkalkulation angenommen.
Ihre Versicherung erhält ab Versicherungsbeginn einen monatlichen und nach Ren-
tenbeginn einen jährlichen Überschussanteil. Außerdem werden Sie in der Renten-
bezugszeit an den Bewertungsreserven angemessen beteiligt.
Ausführliche Informationen dazu finden Sie in § 9 der Allgemeinen Bedingungen.

Weitere Informationen Weitere Informationen zur Überschussbeteiligung, zur Überschussverwendung und 
zur möglichen Höhe der Überschussleistungen finden Sie in unserem Vorschlag.

Fonds und die darin enthaltenen Vermögenswerte

Der Anlagebetrag fließt in folgenden Fonds:
■ iShares Core MSCI World (ISIN IE00B4L5Y983)
Das beigefügte Fondsporträt informiert u.a. über die Fondsart, die Anlagegrundsätze 
und die Zusammensetzung des Fondsvermögens.
Weitere Informationen enthalten der Verkaufsprospekt und der zuletzt veröffentlich-
te Rechenschaftsbericht der Investmentgesellschaft (ggf. aktualisiert durch den 
Halbjahresbericht). Diese Unterlagen erhalten Sie auf Wunsch kostenlos von uns. 
Auch während der Vertragslaufzeit können Sie – neben der automatischen Mittei-
lung zu Ihrer Überschussbeteiligung – aktuelle Informationen über die angebotenen 
Fonds (z.B. zur Wertentwicklung oder zur Zusammensetzung des Fondsvermögens) 
erhalten oder im Internet unter www.alte-leipziger.de/fondsinformationen abrufen.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Wertentwicklung

Die fondsgebundene Rentenversicherung bietet Ihnen die Chance auf eine höhere 
Leistung als bei einer „klassischen“ Rentenversicherung. Sie tragen aber auch das 
Risiko der Wertminderung bei Kursrückgängen, was zu einer niedrigeren Leistung 
führen kann.
Die Auswahl der Fonds, in die investiert wird, beeinflusst maßgeblich die Entwick-
lung Ihrer Versicherung. Je höher die Gewinnchancen sind, desto größer ist auch das 
Risiko, Verluste zu erleiden.
Die Gesamtleistungen Ihrer Versicherung hängen ganz entscheidend von der künfti-
gen Entwicklung der Fonds ab. Eine Aussage darüber, wie sich ein Fonds entwi-
ckeln wird, ist jedoch nicht möglich. Beeinflusst wird dies durch verschiedene Fak-
toren, wie z.B. die Zusammensetzung des Fonds, die Anlageentscheidungen der 
Fondsmanager sowie die Entwicklung der Kapitalmärkte. Wertentwicklungen der 
Vergangenheit sind keine Gewähr für künftige Wertentwicklungen.

Nachhaltigkeit

Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ist für die Alte Leipziger ein 
wesentlicher Aspekt sowohl bei der Gestaltung ihrer Produkte als auch bei der Kapi-
talanlage.
Der gesonderte Teil „Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten“ enthält Informatio-
nen darüber, ob und wie
■ Nachhaltigkeitsrisiken bei einzelnen Anlagen berücksichtigt werden und
■ die Anlagen ökologische bzw. soziale Merkmale fördern oder eine nachhaltige 

Investition anstreben.
Die „Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten“ ergänzen diese Informationen.

Antragsbindefrist

An Ihren Antrag sind Sie 6 Wochen ab Antragstellung gebunden (Antragsbinde-
frist), sofern Sie ihn nicht widerrufen. Das bedeutet, dass wir uns innerhalb dieser 
Frist entscheiden müssen, ob wir den Antrag annehmen oder nicht. Eine verspätete 
Annahme gilt als neuer Antrag, der mit Ihrem Einverständnis, z.B. durch Zahlung 
des ersten oder einmaligen Beitrages (Einlösungsbeitrag), ebenfalls zum Vertrags-
schluss führt.

Zustandekommen des Vertrages und Versicherungsbeginn

Der Vertrag kommt zustande, indem Sie einen Antrag auf Abschluss einer Versiche-
rung bei uns stellen und wir diesen Antrag annehmen.
Ihr Versicherungsschutz beginnt mit Zugang des Versicherungsscheins, wenn Sie 
den einmaligen Beitrag (Einlösungsbeitrag) gezahlt haben und kein Widerruf er-
folgt. Vor dem unter „Beginn und Ende des Versicherungsschutzes“ sowie im Versi-
cherungsschein angegebenen Beginn der Versicherung besteht jedoch noch kein 
Versicherungsschutz.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Belehrung zum Widerrufsrecht

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen in Text-
form (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen das Basisinformationsblatt zur Verfügung gestellt worden ist 
und
■ der Versicherungsschein,
■ die Vertragsbestimmungen,

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum 
einschließlich der Tarifbestimmungen,

■ diese Belehrung
■ und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen
jeweils in Textform zugegangen sind.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu 
richten an:
■ Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel,

Fax: 06171 24434, E-Mail: leben@alte-leipziger.de.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, 
dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die 
Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt 
es sich um einen Betrag in Höhe von 0,00 EUR. Den Rückkaufswert einschließlich der Überschussanteile hat 
der Versicherer Ihnen auszuzahlen. Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 
30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur 
Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszuge-
ben sind.
Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirksam ausgeübt, so sind Sie auch 
an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusam-
menhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine 
Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem 
Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch 
vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Abschnitt 2
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Fol-
genden im Einzelnen aufgeführt:

Unterabschnitt 1
Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; 

anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Register-
nummer;

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwi-
schen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -grup-
pen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbe-
stimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen 
einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
4. Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen; Name und Anschrift 

des Garantiefonds sind anzugeben;
5. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit 

der Leistung des Versicherers;
6. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prä-

mien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge 
umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner 
Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen;

7. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden Betrages sowie mögli-
che weitere Steuern, Gebühren oder Kosten, die nicht über den Versicherer abgeführt oder von ihm in Rech-
nung gestellt werden;

8. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien;
9. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeits-

dauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
10. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen 

Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwan-
kungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Versicherer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergan-
genheit erwirtschaftete Beträge kein Indikator für künftige Erträge sind; die jeweiligen Umstände und Risiken 
sind zu bezeichnen;

11. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des 
Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein 
soll;

12. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, 
insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die 
Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs 
gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgeho-
benen und deutlich gestalteten Form;

13. Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
14. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen ein-

schließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorge-
hobenen und deutlich gestalteten Form;

15. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu 
Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrages zugrunde legt;

16. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder 
über das zuständige Gericht;

17. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Unterabschnitt genannten Vorabinformatio-
nen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung 
die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;

18. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und 
gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die 
Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;

19. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser 
Aufsichtsbehörde.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Unterabschnitt 2
Zusätzliche Informationspflichten bei dieser Lebensversicherung

Bei dieser Lebensversicherung hat der Versicherer Ihnen zusätzlich zu den oben genannten Informationen die fol-
genden Informationen zur Verfügung zu stellen:
1. Angaben in Euro zur Höhe der in die Prämie einkalkulierten Kosten; dabei sind die einkalkulierten Abschluss-

kosten als einheitlicher Gesamtbetrag und die übrigen einkalkulierten Kosten als Anteil der Jahresprämie unter 
Angabe der jeweiligen Laufzeit auszuweisen; bei den übrigen einkalkulierten Kosten sind die einkalkulierten 
Verwaltungskosten zusätzlich gesondert als Anteil der Jahresprämie unter Angabe der jeweiligen Laufzeit 
auszuweisen;

2. Angaben in Euro zu möglichen sonstigen Kosten, insbesondere zu Kosten, die einmalig oder aus besonderem 
Anlass entstehen können;

3. Angaben über die für die Überschussermittlung und Überschussbeteiligung geltenden Berechnungsgrundsätze 
und Maßstäbe;

4. Angabe in Euro der in Betracht kommenden Rückkaufswerte;
5. Angaben in Euro über den Mindestversicherungsbetrag für eine Umwandlung in eine prämienfreie oder eine 

prämienreduzierte Versicherung und über die Leistungen aus einer prämienfreien oder prämienreduzierten 
Versicherung;

6. das Ausmaß, in dem die Leistungen nach den Nummern 4 und 5 garantiert sind; die Angabe hat in Euro zu 
erfolgen;

7. Angaben über die der Versicherung zugrunde liegenden Fonds und die Art der darin enthaltenen Vermögens-
werte;

8. allgemeine Angaben über die für diese Versicherungsart geltende Steuerregelung;
9. die Minderung der Wertentwicklung durch Kosten in Prozentpunkten (Effektivkosten) bis zum Beginn der 

Auszahlungsphase.

Ende der Widerrufsbelehrung

Kündigung

Sie können Ihre Versicherung jederzeit vor Rentenbeginn zu einem von Ihnen ge-
nannten Termin oder zum Ende eines Monats und während der Rentengarantiezeit 
zum Ende eines Rentenzahlungsabschnitts ganz oder teilweise in Textform kündi-
gen.
Bei Kündigung erhalten Sie den Rückkaufswert. Während der Rentengarantiezeit ist 
der Auszahlungsbetrag auf die zum Zeitpunkt der Kündigung geltende Todesfallleis-
tung begrenzt. Aus dem eventuell verbleibenden Teil des Rückkaufswertes wird eine 
Altersrente gebildet, wenn diese die Mindestrente in Höhe von monatlich 
16,67 EUR erreicht. Andernfalls wird auch dieser Teil des Rückkaufswertes ausge-
zahlt.
Ausführliche Informationen zur Kündigung finden Sie in den §§ 24 und 9 der Allge-
meinen Bedingungen.

Garantierte Leistungen Da die Entwicklung des Fondsguthabens nicht vorauszusehen ist, können wir die 
Höhe der Rückkaufswerte nicht garantieren (siehe auch „Garantierte Leistungen bei 
Kündigung“ in unserem Vorschlag).

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Steuerliche Behandlung der Versicherung

Der Einmalbeitrag ist gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a Versicherungsteuergesetz 
(VersStG) von der Versicherungsteuer befreit.
Der Einmalbeitrag für diese fondsgebundene Rentenversicherung kann nicht als 
Sonderausgaben (Vorsorgeaufwendungen) steuerlich geltend gemacht werden.
Die Altersrenten gehören nach § 22 EStG als wiederkehrende Bezüge zu den sonsti-
gen Einkünften. Sie sind jedoch nicht mit dem vollen Betrag einkommensteuer-
pflichtig. Sie brauchen nur den so genannten Ertragsanteil zu versteuern.
Einmalige Leistungen im Todesfall sind generell einkommensteuerfrei. Rentenleis-
tungen im Todesfall sind nur mit dem so genannten Ertragsanteil zu versteuern.
Ausführliche Informationen zur steuerlichen Behandlung Ihrer Versicherung finden 
Sie
■ in unserem Vorschlag im gleichnamigen Abschnitt sowie
■ in unserer „Allgemeinen Steuerinformation“.

Gesetzlicher Sicherungsfonds

Um die Ansprüche unserer Kunden jederzeit erfüllen zu können, achten wir auf eine 
ausgewogene Mischung und Streuung der Kapitalanlagen. Rein spekulative Anlagen 
werden nicht getätigt. Darüber hinaus besteht zur Absicherung der Ansprüche aus 
Ihrer Versicherung ein gesetzlicher Sicherungsfonds (siehe §§ 221 ff. Versiche-
rungsaufsichtsgesetz), der bei der Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstra-
ße 43 G, 10117 Berlin, www.protektor-ag.de, errichtet ist. Im Sicherungsfall wird 
die Aufsichtsbehörde die Verträge auf den Sicherungsfonds übertragen. Geschützt 
von dem Fonds sind die Ansprüche der Versicherungsnehmer, der Versicherten, der 
Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem Versicherungsvertrag begünstigter Perso-
nen. Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. gehört diesem Sicherungsfonds an.

Beschwerdestellen

Sollten Sie einmal Grund zur Beschwerde haben, wenden Sie sich bitte an die
■ Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., 

Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel.
Darüber hinaus können Sie sich mit einer Beschwerde auch an die Aufsichtsbehörde 
wenden.
■ Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

– Bereich Versicherungen –
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. Damit 
ist für Sie als besonderer Service die Möglichkeit eröffnet, den unabhängigen und 
neutralen Ombudsmann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie mit einer Entscheidung 
einmal nicht einverstanden sein sollten. Entscheidungen des Ombudsmannes gegen 
uns sind bis zu einer Grenze von 10.000 EUR verbindlich.
■ Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin

Telefon 0800 3696000, Telefax 0800 3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Die Beschwerde bei den genannten Stellen ist für Sie kostenfrei. Die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme des Rechtswegs bleibt von der Beschwerde unberührt.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
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Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

Anwendbares Recht Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Zuständiges Gericht Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche 

Zuständigkeit nach unserem Sitz Oberursel (Taunus). Ist der Versicherungsnehmer
■ eine natürliche Person, ist auch das Gericht seines Wohnsitzes zuständig.
■ eine juristische Person, ist auch das Gericht seines Sitzes oder seiner Niederlas-

sung zuständig.
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer müssen
■ bei einer natürlichen Person bei dem für ihren Wohnsitz zuständigen Gericht,
■ bei einer juristischen Person bei dem für ihren Sitz oder ihre Niederlassung zu-

ständigen Gericht
erhoben werden.
Ausführliche Informationen dazu finden Sie in § 5 der Allgemeinen Bedingungen.

Sprachen

Die Versicherungsbedingungen und die weiteren Informationen über den Versiche-
rungsvertrag gemäß VVG-InfoV sind in deutscher Sprache verfasst. Die Kommuni-
kation während der Laufzeit des Vertrages erfolgt in deutscher Sprache.

Gültigkeitsdauer

Die zur Verfügung gestellten Informationen und Berechnungen gelten für einen 
Versicherungsbeginn im Jahr 2026 unter der Voraussetzung, dass der Antrag zu 
normalen Bedingungen angenommen wird. Für andere Versicherungsbeginnjahre 
ändert sich das Alter des Versicherten und somit auch die berechneten Leistungen 
und Beiträge. Außerdem liegen der Berechnung die derzeit gültigen Tarife zugrun-
de. Sofern der Versicherungsbeginn in der Zukunft liegt, können wir nicht garantie-
ren, dass diese Tarife dann noch Gültigkeit haben.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Vorschlag unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten
Nachhaltigkeit

Mit der Einigung der Vereinten Nationen im Jahr 2015 auf 17 wichtige Ziele für 
nachhaltige Entwicklungen und den weiteren Maßnahmen auf europäischer und 
nationaler Ebene erlangt das Thema Nachhaltigkeit immer größere Bedeutung in 
Politik und Wirtschaft. Diese Entwicklung hat auch Einfluss bei der Entscheidung 
für Investitionen, z.B. in eine Altersvorsorge. Dabei geht es nicht nur um ökologi-
sche Fragen. Ebenso wichtig sind auch soziale Fragen und eine gute Unternehmens-
führung. Zusammenfassend versteht man unter Faktoren, die eine nachhaltige Ent-
wicklung fördern können, insbesondere Folgendes:
■ Umweltbelange (Environmental oder Umwelt),
■ Sozial- und Arbeitnehmerbelange (Social oder Soziales),
■ Achtung der Menschenrechte (Social oder Soziales),
■ Bekämpfung von Korruption und Bestechung (Governance oder Unternehmens-

führung).
Diese Faktoren werden auch als ESG-Kriterien (Environmental, Social, Gover-
nance) bezeichnet.

Mit dem von Ihnen gewählten Produkt können ökologische und/oder soziale 
Merkmale beworben werden. Das hängt maßgeblich davon ab, wie das Gutha-
ben Ihres Vertrages angelegt wird und welche Anlageoptionen ausgewählt wer-
den.

Ökologische und/oder soziale Merkmale werden mit dem Produkt nur dann 
erfüllt, wenn mindestens eine Anlageoption (z.B. ein frei wählbarer Fonds) 
enthalten ist, der ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. 
Außerdem ist während der gesamten Laufzeit des Vertrages mindestens eine 
Anlageoption mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu halten.

Eine Liste der Fonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen 
oder eine nachhaltige Investition anstreben, finden Sie unter 
www.alte-leipziger.de/veroeffentlichung-fondsgesellschaften.pdf.
Des Weiteren finden Sie dort eine Angabe, wie hoch der Anteil der Fonds, die öko-
logische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen oder eine nachhaltige Investiti-
on anstreben, im Verhältnis zu den insgesamt angebotenen Fonds ist.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle der in der Liste aufgeführten Fonds für Sie 
zur Verfügung stehen. Sie stellt eine Liste aller für das aktuelle Neugeschäft der 
Alte Leipziger verfügbaren Fonds jeglicher Vertriebswege und Produkte dar, 
welche die o.g. Voraussetzungen erfüllen.

Näheres finden Sie in den nachfolgenden Informationen, insbesondere im Abschnitt 
„Förderung von ökologischen bzw. sozialen Merkmalen“.

Anlage des Guthabens

Vor Altersrentenbeginn (während der Aufschubzeit)
Das Guthaben Ihres Vertrags wird vor dem Altersrentenbeginn in dem von Ihnen 
gewählten Fonds angelegt.

Fonds Der Anlagebetrag fließt in folgenden Fonds:
■ iShares Core MSCI World (ISIN IE00B4L5Y983)

Fondsinformationen: www.alte-leipziger-fonds.de/produkt/IE00B4L5Y983/
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Nach Altersrentenbeginn (während der Rentenbezugszeit)
Klassische Anlage Ab dem Altersrentenbeginn besteht das Guthaben vollständig aus der klassischen 

Anlage. 
Das Guthaben der klassischen Anlage wird durch die Alte Leipziger Lebensversi-
cherung a.G. (nachfolgend Alte Leipziger genannt) im Sicherungsvermögen 
(klassisches Vermögen) investiert in:
■ Staaten und Gebietskörperschaften,
■ Unternehmen,
■ Immobilien,
■ Infrastruktur.
Diese Kapitalanlage erfolgt nach den in § 124 Versicherungsaufsichtsgesetz festge-
legten Kapitalanlagegrundsätzen bezüglich Sicherheit, Rentabilität, Qualität und 
Liquidität.

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen

Unter Nachhaltigkeitsrisiken versteht man ein Ereignis oder eine Bedingung in den 
Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen bzw. deren Eintre-
ten möglicherweise negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben 
können. Bei Ihrem Vertrag berücksichtigen wir derartige Nachhaltigkeitsrisiken wie 
folgt:

Fonds Informationen darüber, ob und wie bei den gewählten Fonds
■ Nachhaltigkeitsrisiken in die Investitionsentscheidung einbezogen und
■ die zu erwartenden Auswirkungen bewertet werden,
finden Sie im Internet in unserem Fondsfinder. Den Link auf den entsprechenden 
Fonds im Fondsfinder finden Sie im Abschnitt „Anlage des Guthabens“.

Klassische Anlage/
Sicherungsvermögen Neben Prozessen im Rahmen des allgemeinen Risikomanagement zur Identifizie-

rung, Bewertung, Steuerung und Überwachung von Nachhaltigkeitsrisiken hat die 
Alte Leipziger auch für die einzelnen Anlageklassen Verfahren zur Identifizierung, 
Bewertung, Steuerung und Überwachung von Nachhaltigkeitsrisiken implementiert. 
Der aktuelle Fokus liegt insbesondere auf möglichen Klimawandelrisiken für die 
Alte Leipziger. Innerhalb der Kapitalanlage werden verschiedene Maßnahmen zum 
Umgang mit diesen Risiken angewendet.
■ Staaten und Gebietskörperschaften

Investitionen in Staaten und Gebietskörperschaften stellen einen überwiegenden 
Anteil der festverzinslichen Anlagen dar. Es werden gezielt potenzielle physi-
sche und transitorische Risiken betrachtet, die sich aus dem Klimawandel für das 
jeweilige Land ergeben, sowie die Resilienz gegenüber solchen Risiken. Hierbei 
greift die Alte Leipziger auf unabhängig ermittelte Länder-Scores zurück. Mit-
hilfe des ND-GAIN-Länderindex untersucht die Alte Leipziger die Anfälligkeit 
eines Landes für den Klimawandel und andere globale Herausforderungen in 
Kombination mit der Bereitschaft des Landes zur Verbesserung der Widerstands-
fähigkeit. Darüber hinaus beurteilt die Alte Leipziger bedeutende Risiken aus 
den Bereichen Soziales und Unternehmensführung durch Daten von Transparen-
cy International, dem Freedom House Index und der International Labour Orga-
nization (ILO). Zusätzlich hat die Alte Leipziger beschlossen, nur in Anleihen 
von Staaten und Gebietskörperschaften zu investieren, die das Pariser Klimaab-
kommen ratifiziert haben und Mitgliedstaaten der ILO sind, ein niedriges Kor-
ruptionsniveau aufweisen und demokratische Werte sowie Menschenrechte be-
rücksichtigen.

■ Unternehmen
Bei Aktien investiert die Alte Leipziger passiv in breit diversifizierte Indizes. 
Mit der Unterstützung eines externen Partners führt die Alte Leipziger für ihr 
Unternehmens-Portfolio nachhaltiges Engagement und Stimmrechtsausübung 
durch. Der externe Partner untersucht dabei die Unternehmen unter anderem auf 
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mögliche Nachhaltigkeitsrisiken und tritt gegebenenfalls mit den Unternehmen 
in einen Dialog. Durch einen ESG-Datenanbieter hat die Alte Leipziger Zugriff 
auf Auswertungen, insbesondere zu transitorischen Klimawandelrisiken, denen 
die Unternehmen ausgesetzt sind. Darüber hinaus nutzt die Alte Leipziger das 
Paris Agreement Capital Transition Assessment (PACTA)-Tool zur Bewertung 
der transitorischen Risiken. PACTA ist eine gemeinsame Initiative der 2° Inves-
ting Initiative und einer Reihe von Partnern und misst die Anpassung eines Akti-
enportfolios an verschiedene Klimaszenarien, die im Einklang mit dem Pariser 
Klimaabkommen stehen.
Darüber hinaus wendet die Alte Leipziger bei Investitionen in Unternehmen 
gezielt Ausschlusskriterien gegenüber fossilen Brennstoffen an und verringert 
somit die transitorischen Klimarisiken durch so genannte Stranded Assets. Des 
Weiteren kommen Ausschlusskriterien für bestimmte Geschäftspraktiken auf 
Basis der UN Global Compact Prinzipien zum Einsatz und wirken zusammen 
mit gezieltem Engagement und Stimmrechtsausübung Nachhaltigkeitsrisiken 
z.B. in Form von Reputationsrisiken entgegen.

■ Immobilien
Bei Neuinvestitionen im Kapitalanlagesegment Immobilien sind Nachhaltig-
keitsrisiken fester Bestandteil des umfangreichen Due Diligence-Prozesses 
(vorvertraglicher Prüfungsprozess). Die Alte Leipziger unterhält hauptsächlich in 
Deutschland verteilte Immobilien. Die physischen Klimarisiken für Deutschland 
werden in absehbarer Zukunft als eher niedrig eingeschätzt.
Bei Neuinvestitionen (Neuerwerb, Neubau, signifikante Revitalisierung) berück-
sichtigt die Alte Leipziger folgende relevante Kriterien:
a) eine mindestens gute Anbindung an den klimafreundlichen öffentlichen Per-

sonennahverkehr,
b) das Vorhandensein begrünter Außen- und/oder Dachanlagen sowie
c) das Vorliegen entsprechender „Greenbuilding“-Konzepte.
Die Alte Leipziger schließt alle Immobilien für die Direktneuanlage aus, die alle 
vorgenannten Ausschlusskriterien nicht erfüllen und verringert damit eventuelle 
transitorische Risiken.

■ Infrastruktur
Auch für Neuinvestitionen im Bereich Infrastruktur sind Nachhaltigkeitsrisiken 
fester Bestandteil des umfangreichen Due Diligence-Prozesses (vorvertraglicher 
Prüfungsprozess). Identifiziert die Alte Leipziger im Due Diligence-Prozess bei 
Infrastruktur-Projekten Nachhaltigkeitsrisiken, führt dies in gravierenden Fällen 
zur Ablehnung des Projektes. Führen die Risiken nicht zu einer Ablehnung, 
kann, wie bei anderen Risikoarten, ein entsprechender Renditeaufschlag verlangt 
werden. Um speziell transitorische Klimarisiken in Infrastruktur-Projekten zu 
verringern, nutzt die Alte Leipziger Ausschlusskriterien im Bereich der fossilen 
Energien.

Aufgrund von Diversifikationseffekten (Mischung und Streuung der Anlage) erwar-
ten wir keine wesentlichen Auswirkungen eventueller Nachhaltigkeitsrisiken auf die 
Renditeerwartung des Sicherungsvermögens und damit auch der klassischen Anlage.
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Förderung von ökologischen bzw. sozialen Merkmalen bzw. Anstreben von nachhaltigen Investitionen

In unseren Produkten können Nachhaltigkeitsaspekte in unterschiedlichen Ausprä-
gungen berücksichtigt werden.
■ Es gibt Anlageoptionen, die ökologische bzw. soziale Merkmale fördern. Dies ist 

beispielsweise dann der Fall, wenn wir uns bei der Anlage verbindliche nachhal-
tigkeitsbezogene Kriterien setzen. Dies kann in unterschiedlicher Weise erfol-
gen, beispielsweise durch Ausschlüsse oder den sog. Best-in-Class-Ansatz. Der-
artige Produkte werden in Artikel 8 der Transparenz-Verordnung beschrieben.

■ Andere Anlageoptionen streben Investitionen an, die zur konkreten Erreichung 
von Umwelt- oder sozialen Zielen beitragen sollen. Ein solches Ziel könnte bei-
spielsweise der Klimaschutz sein. Diese Form wird in Artikel 9 der Transparenz-
Verordnung beschrieben.

Wichtig für beide Varianten ist:
■ Die Unternehmen, in die investiert wird, wenden die Verfahrensgrundsätze einer 

guten Unternehmensführung an.
■ Bei der Anlage werden andere Nachhaltigkeitsziele nicht erheblich beeinträch-

tigt.
Fonds Die dem gewählten Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Klassische Anlage/
Sicherungsvermögen Ausführliche Informationen zum Sicherungsvermögen befinden sich am Ende des 

Dokuments.
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel

6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige
Investition ist ei-
ne Investition in
eine Wirtschaft-
stätigkeit, die zur
Erreichung eines
Umweltziels oder
sozialen Ziels bei-
trägt, vorausge-
setzt, dass diese
Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele er-
heblich beein-
trächtigt und die
Unternehmen, in
die investiert wird,
Verfahrenswei-
sen einer guten
Unternehmens-
führung anwen-
den.
 

Die EU-Taxono-
mie ist ein Klassi-
fikationssystem,
das in der Verord-
nung (EU)
2020/852 festge-
legt ist und ein
Verzeichnis von
ökologisch nach-
haltigen Wirt-
schaftstätigkei-
ten enthält. Diese
Verordnung um-
fasst kein Ver-
zeichnis der sozi-
al nachhaltigen
Wirtschaftstätig-
keiten. Nachhalti-
ge Investitionen
mit einem Um-
weltziel könnten
taxonomiekon-
form sein oder
nicht.

 

Name des Produkts:
Sicherungsvermögen Alte Leipziger Lebens-
versicherung a.G.

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900INDQW49BWR5028

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?
n n Ja n n Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
Umweltziel getätigt: __%;

Es werden damit ökologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl keine
nachhaltigen Investitionen angestrebt
werden, enthält es einen Mindestanteil
von 2,00 % an nachhaltigen Investitio-
nen

 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach
der EU-Taxonomie als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

 mit einem Umweltziel in Wirtschaft-
stätigkeiten, die nach der EU-Taxo-
nomie als ökologisch nachhaltig ein-
zustufen sind

 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

 mit einem Umweltziel in Wirtschaft-
stätigkeiten, die nach der EU-Taxo-
nomie nicht als ökologisch nachhal-
tig einzustufen sind

  mit einem sozialen Ziel
Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
sozialen Ziel getätigt: __%

Es werden damit ökologische/soziale
Merkmale beworben, aber keine nach-
haltigen Investitionen getätigt.
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt
beworben?

Mit Nachhaltig-
keitsindikatoren
wird gemessen,
inwieweit die mit
dem Finanzpro-
dukt beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkma-
le erreicht werden.

 

Als Finanzprodukt wird hier das Sicherungsvermögen als eine Anlageoption beschrieben.
 

Mit dem Sicherungsvermögen soll eine Verringerung bestimmter nachteiliger Nachhaltig-
keitsauswirkungen erreicht werden. Der Fokus liegt dabei auf einer Reduktion der Treibh-
ausgasemissionen sowie Verbesserungen im Bereich Soziales und Beschäftigung, Achtung
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Dies wird im Be-
reich der Unternehmen zum einen durch gezielte Ausschlüsse sowie Investitionen in Aktien-
Fonds mit verpflichtenden Treibhausgasreduktionszielen, so genannten Climate Transition
Benchmark Fonds (CTB Aktien-Fonds), umgesetzt, zum anderen durch die Nutzung unse-
rer Stimmrechte sowie im Dialog (Engagement) mit den Unternehmen. Als konkretes Ziel
strebt die Alte Leipziger eine Reduktion des CO2-Fußabdrucks bei ihren Investitionen in ge-
listete Aktien (Aktienspezialfonds) um 50% bis Ende 2030 im Vergleich zu Ende 2021 an.
Bei Investitionen in Staaten und Gebietskörperschaften nutzt die Alte Leipziger ebenfalls um-
fassende Ausschlüsse. Es wurde kein Referenzwert für das Sicherungsvermögen benannt,
um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu errei-
chen.

  

 

  

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzel-
nen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt bewor-
ben werden, herangezogen?

●

 

Um die Zielerreichung der Verminderung der Treibhausgasemissionen zu messen, ist die
Überprüfung der Ausschlüsse bei Unternehmen, Staaten sowie Gebietskörperschaften in
den Investmentprozess integriert. Die Ausschlüsse für Unternehmen umfassen strenge
Umsatzgrenzen für die Förderung und Verstromung von Kohle und Erdöl. Darüber hinaus
sind die CTB Aktien-Fonds, in die die Alte Leipziger investiert, regulatorisch verpflichtet
mindestens 30% geringere Treibhausgasemissionen als das Anlageuniversum aufzuwei-
sen und diese jährlich um weitere 7% zu verringern. Staaten müssen das Pariser Klimaab-
kommen ratifiziert haben.

  

 

  

Die Treibhausgasemissionen der Investitionen in Unternehmen und Staaten sowie Ge-
bietskörperschaften werden regelmäßig gemessen und verglichen. Dafür wird bei Unter-
nehmen der CO2-Fußadruck, der die Treibhausgasemissionen zum Unternehmenswert in
Relation setzt, verwendet. Bei Staaten sowie Gebietskörperschaften basiert der Prozess
auf der Treibhausgasemissionsintensität, die die Treibhausgasemissionen zur Wirtschafts-
leistung ins Verhältnis setzt. Die Daten hierfür werden von ISS Stoxx Inc. bezogen.

  

 

  

Für die Messung der Verbesserungen im Bereich Soziales und Beschäftigung, Achtung
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung hat die Alte Leipzi-
ger ebenfalls die Ausschlüsse in den Investmentprozess integriert. Die Alte Leipziger
schließt Unternehmen vom Investment aus, denen ein Verstoß gegen die durch den UN
Global Compact definierten Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeitsstandards, Umwelt-
schutz und Korruptionsbekämpfung nachgewiesen wurde. Zusätzlich werden Unterneh-
men ausgeschlossen, die geächtete Waffen herstellen oder vertreiben. Für Unternehmen,
die konventionelle Waffen herstellen, gilt eine strenge Umsatzgrenze. Investitionen in
Staaten und Gebietskörperschaften sind nur erlaubt, wenn diese Mitglied der International
Labour Organization (ILO) sind, ein niedriges Korruptionsniveau aufweisen sowie Demo-
kratie und Menschenrechte schützen.

  

 

  
Über die Zielerreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale durch Stimmrechtsaus-
übung und Engagementtätigkeiten berichtet die Alte Leipziger regelmäßig.

  

 

 

Stand 16.12.2025  Seite 2/10  

 
ee

f8
58

d8
-e

6e
7-

44
a4

-a
ef

e-
83

be
08

32
43

ea

do
cC

re
at

or
™

 p
ow

er
d 

by
 c

le
ve

rs
of

t -
 w

w
w

.c
le

ve
r-

so
ft.

co
m



  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt
teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen
Zielen bei?

●

 

Die nachhaltigen Investitionen tragen zu einem Umwelt- oder Sozialziel bei. Dafür werden
die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen oder andere Nachhaltigkeits-
ziele herangezogen.

  

 

  

Die Alte Leipziger investiert in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen, die ökologische
und soziale Nachhaltigkeitsziele verfolgen. Dabei wird überprüft, ob diese die Standards
der International Capital Market Association erfüllen. Dadurch ist gewährleistet, dass die
Anleihen grundsätzlich Projekte finanzieren, die zu nachhaltigen Zielen beitragen. Green
Bonds tragen beispielsweise zum SDG 13 „Massnahmen zum Klimaschutz“ bei und Soci-
al Bonds leisten z.B. einen Beitrag zum SDG 1 „Keine Armut“ sowie SDG 11 „Nachhaltige
Städte und Gemeinden“.

  

 

  

Zusätzlich investiert die Alte Leipziger in Aktien-Fonds, die anteilig zu Umwelt- oder Sozi-
alzielen beitragen. Dabei haben die CTB-Fonds durch ihren Dekarbonisierungspfad einen
besonderen Fokus auf das SDG 13 „Massnahmen zum Klimaschutz“.

  

 

  

 

Bei den wichtigs-
ten nachteiligen
Auswirkungen
handelt es sich
um die bedeu-
tendsten nachteili-
gen Auswirkun-
gen von Investiti-
onsentscheidun-
gen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren in
den Bereichen
Umwelt, Soziales
und Beschäfti-
gung, Achtung der
Menschenrechte
und Bekämpfung
von Korruption
und Bestechung.

 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilwei-
se getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht
erheblich geschadet?

●

 

Um sicherzustellen, dass die nachhaltigen Investitionen keine anderen Nachhaltigkeitszie-
le erheblich beeinträchtigen, werden wie im Folgenden beschrieben die Indikatoren für
nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren berücksichtigt?

 

Bei direkten Investitionen geht die Alte Leipziger wie folgt vor: Für die Indikatoren für
nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden anhand des verfügba-
ren Universums an Daten Schwellenwerte für erhebliche Beeinträchtigungen ermittelt.
Anschließend wird für jede Investition überprüft, ob eine Verletzung eines Schwellen-
wertes vorliegt. Für einige Indikatoren können auf Grund mangelnder Datenabde-
ckung keine Schwellenwerte festgelegt werden, oder für die Investition liegen keine
vollständigen Daten vor. In diesen Fällen wird über alternative Indikatoren oder eine
qualitative Bewertung eine Einschätzung vorgenommen. Da bisher keine Daten für
die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren auf Ebene
der grünen, sozialen oder nachhaltigen Anleihen zur Verfügung stehen, wird auf die
Daten der Emittenten der Anleihen zurückgegriffen. Diese werden über einen etablier-
ten externen Datenanbieter bezogen. Liegt eine Verletzung eines Schwellenwertes
durch den Emittenten vor, wird überprüft, ob die grüne, soziale oder nachhaltige An-
leihe speziell zu diesem Indikator einen positiven Beitrag erbringt.

  

 

  Ist dies der Fall, schadet die Anleihe diesem Nachhaltigkeitsziel nicht.
  

 

  

Bei indirekten Investitionen in Fonds überprüft die Alte Leipziger, ob bei den nachhal-
tigen Investitionen eine ausreichende Berücksichtigung der Indikatoren für nachteili-
ge Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch den Fonds vorliegt. Liegt anhand
der veröffentlichten Informationen keine ausreichende Berücksichtigung der Indikato-
ren vor, betrachtet die Alte Leipziger diese nicht als nachhaltige Investitionen.
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Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multina-
tionale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirt-
schaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

 

Nachhaltige Investitionen werden auf nachgewiesene Verstöße gegen die OECD-Leit-
sätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen
für Wirtschaft und Menschenrechte, hin überprüft. Liegt ein nachgewiesener Verstoß
vor, betrachtet die Alte Leipziger diese nicht als nachhaltige Investitionen.

  

 

  

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

  

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen
dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-
den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht
die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

  
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls
nicht erheblich beeinträchtigen.

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

  

Ja, die Alte Leipziger berücksichtigt verschiedene nachteilige Auswirkungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren im Investmentprozess. Insbesondere Indikatoren zu Treibhausgase-
missionen sowie Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Be-
kämpfung von Korruption und Bestechung fließen in die Investmententscheidung ein.
Dafür kommen die beschriebenen Ausschlusskriterien, Investitionen in Climate Transiti-
on Benchmark Fonds und Engagement sowie Stimmrechtsausübung zum Einsatz.

  

 

  Nachteiliger Nachhaltigkeitsindikator "Treibhausgasemissionen bei Unternehmen"
  

 

  Maßnahmen:
  

 

  • Ausschluss der Förderung und Verstromung von thermischer Kohle und Erdöl
  • Investitionen in CTB Aktien-Fonds
  • Investitionen in grüne Anleihen
  • Engagement und Stimmrechtsausübung
  

 

  Nachteiliger Nachhaltigkeitsindikator "Treibhausgasemissionen bei Staaten"
  

 

  Maßnahme:
  

 

  • Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens
  

 

  

Nachteiliger Nachhaltigkeitsindikator "Verstöße gegen die UN-Global Compact-Grundsät-
ze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) für multinationale Unternehmen"

  

 

  Maßnahme:
  

 

  

• Ausschluss von Unternehmen, denen ein Verstoß gegen die durch den UN- Global
Compact definierten Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeitsstandards, Umwelt-
schutz und Korruptionsbekämpfung nachgewiesen wurde

  

 

  
Nachteilige Nachhaltigkeitsindikatoren "Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienst-
gefälle" und "Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen"

  

 

  Maßnahme:
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• Ausschluss von Unternehmen, denen ein Verstoß gegen das 6. Prinzip des UN- Glo-
bal Compact „Unternehmen sollen für die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstel-
lung und Erwerbstätigkeit eintreten.“ nachgewiesen wurde.

  

 

  
Nachteiliger Nachhaltigkeitsindikator "Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonen-
minen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)"

  

 

  Maßnahme:
  

 

  • Ausschluss der Herstellung und Vertrieb von geächteten Waffen
  

 

  
Nachteiliger Nachhaltigkeitsindikator "Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Be-
stimmungen verstoßen"

  

 

  Maßnahmen:
  

 

  Ausschluss von Staaten und Gebietskörperschaften, die:
  

 

  • nicht Mitglied der ILO sind
  • ein Corruption Perception Index Rating von kleiner 40 haben
  • eine Klassifizierung von „not free” im Freedom House Index haben
  

 

  

Weiterführende Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren finden Sie im periodischen Bericht zum Sicherungsvermögen der Alte
Leipziger Lebensversicherung a.G. im Frageabschnitt „Wie wurden bei diesem Finanz-
produkt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berück-
sichtigt?“.

  

 

  Nein

 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagestrate-
gie dient als
Richtschnur für In-
vestitionsentschei-
dungen, wobei be-
stimmte Kriterien
wie beispielswei-
se Investitionszie-
le oder Risikotole-
ranz berücksich-
tigt werden.

 

Bei der Anlage des Sicherungsvermögens orientiert sich die Alte Leipziger an den Grundsät-
zen Sicherheit, Qualität, Liquidität und Rentabilität. Dadurch ist die Alte Leipziger in der La-
ge, die in ihren Produkten enthaltenen Garantien zu gewähren.
 

Die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale werden durch gezielte Ausschlüsse im Invest-
mentprozess, Investitionen in CTB-Fonds, Engagement und Stimmrechtsausübung sowie In-
vestitionen in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen erreicht. Dafür wurde eine Nachhaltig-
keitsstrategie für das Sicherungsvermögen verabschiedet und veröffentlicht, welche konse-
quent umgesetzt wird. Darüber hinaus hat die ALH Gruppe die Prinzipien für verantwor-
tungsvolles Investieren (Principles for Responsible Investment (PRI)) unterzeichnet und setzt
diese kontinuierlich um.
 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Aus-
wahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen
Ziele verwendet werden?

●

 

Investitionen in Unternehmen:
  

 

  

Die Alte Leipziger hat sich zum Ziel gesetzt, den CO2-Fußabdruck bei Investitionen in ge-
listete Aktien (Aktienspezialfonds) um 50% bis Ende 2030 im Vergleich zu Ende 2021 zu
reduzieren.

  

 

  Für Investitionen in Unternehmen werden folgende Ausschlüsse eingehalten:
  

 

  • Konventionelle Rüstungsgüter (Umsatztoleranz kleiner 10%)
  • geächtete Waffen
  • Tabak (Umsatztoleranz kleiner 5%)
  • Herstellung von Atomstrom (Umsatztoleranz kleiner 10%)
  • Förderung von thermischer Kohle (Umsatztoleranz kleiner 5%)
  • Verstromung von thermischer Kohle (Umsatztoleranz kleiner 10%)
  • Förderung von Erdöl (Umsatztoleranz kleiner 5%)
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  • Verstromung von Erdöl (Umsatztoleranz kleiner 10%)

  
• Förderung von Öl und Gas im Rahmen vom Arctic Drilling (Umsatztoleranz kleiner

10%)
  • nachgewiesene Verstöße gegen UN-Global Compact
  

 

  Investitionen in Staaten:
  

 

  

Staaten sind als Emittenten ausgeschlossen, wenn deren unzureichender Umgang mit kli-
ma- und nachhaltigkeitsbezogenen Faktoren zu besonderen Risiken für die Kapitalanlage
führen.

  

 

  Vor diesem Hintergrund werden Staaten vom Investment ausgeschlossen,
  

 

  • die das Klimaschutz Pariser Klimaabkommen nicht ratifiziert haben,
  • die nicht Mitglied der ILO sind,

  
• deren Korruptionsniveau auf der Basis des Corruption Perception Index von Transpa-

rency International ein Rating kleiner 40 aufweisen,

  
• mit der Klassifizierung „not free" hinsichtlich Demokratie und Menschenrechte gemes-

sen am Freedom House Index
  

 

  Besonderheiten bei der Anlage in Fonds und ETFs
  

 

  

Bei der Anlage in Fonds und ETFs können die für Unternehmen definierten Ausschlusskri-
terien nicht ohne weiteres angewandt werden. Es sind nur solche Fonds und ETFs im
Rahmen der Auswahl der Investition zulässig, die die für Unternehmen und Staaten vorde-
finierten Ausschlüsse möglichst weitgehend erfüllen. Das ist dann der Fall, wenn neben
den folgenden Mindestausschlüssen weitere Maßnahmen, die die Nachhaltigkeitsausrich-
tung des Sicherungsvermögens fördern, ergriffen werden.

  

 

  Für Unternehmen:
  

 

  • Konventionelle Rüstungsgüter (Umsatztoleranz kleiner 10%)
  • geächtete Waffen
  • Tabak (Umsatztoleranz kleiner 5%)
  • Förderung von thermischer Kohle (Umsatztoleranz kleiner 30%)
  • Verstromung von thermischer Kohle (Umsatztoleranz kleiner 30%)
  • nachgewiesene Verstöße gegen UN Global Compact
  

 

  Für Staaten:
  

 

  
• Klassifizierung als „not free“ hinsichtlich Demokratie und Menschenrechte gemessen

am Freedom House Index
  

 

Die Verfahrens-
weisen einer gu-
ten Unterneh-
mensführung
umfassen solide
Management-
strukturen, die Be-
ziehungen zu den
Arbeitnehmern,
die Vergütung von
Mitarbeitern so-
wie die Einhal-
tung der Steuer-
vorschriften.

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unterneh-
men, in die investiert wird, bewertet?

●

 

Für das Sicherungsvermögen werden Unternehmen von der Kapitalanlage ausgeschlos-
sen, denen ein Verstoß gegen die definierten Prinzipien des UN Global Compact zu den
Themenfeldern Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruptionsbe-
kämpfung nachgewiesen wurde.

 

Dadurch werden gleichzeitig auch die zentralen Anforderungen der ILO Kernarbeitsnor-
men sowie der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen berücksichtigt und damit
die Verfahrensweisen guter Unternehmensführung bewertet.
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 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

  

Mindestens 75% der Investitionen im Sicherungsvermögen sind auf ökologische oder so-
ziale Merkmale (#1) ausgerichtet.  Die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale werden
durch gezielte Ausschlüsse im Investmentprozess, Investitionen in CTB-Fonds, Engage-
ment und Stimmrechtsausübung sowie Investitionen in Green und Social Bonds erreicht.
Dafür wurde eine Nachhaltigkeitsstrategie für das Sicherungsvermögen verabschiedet und
veröffentlicht, welche konsequent umgesetzt wird. Darüber hinaus hat die ALH Gruppe die
Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren (Principles for Responsible Investment
(PRI)) unterzeichnet und setzt diese kontinuierlich um.

  

 

  

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele (#1A)
beträgt 2% des Sicherungsvermögens. Eine Aufteilung des Mindestanteils in ökologisch
und sozial nachhaltige Investitionen ist auf Grund der nicht differenzierten Angaben bei In-
vestitionen in nachhaltige Anleihen und Aktien-Fonds, die sowohl Umwelt- als auch Sozial-
ziele verfolgen, nicht möglich.

  

 

Die Vermögen-
sallokation gibt
den jeweiligen An-
teil der Investitio-
nen in bestimmte
Vermögenswerte
an.

Taxonomiekonfor-
me Tätigkeiten,
ausgedrückt durch
den Anteil der:
- Umsatzerlöse,
die den Anteil der
Einnahmen aus
umweltfreundli-
chen Aktivitäten
der Unternehmen,
in die investiert
wird, widerspie-
geln
- Investitionsaus-
gaben (CapEx),
die die umwelt-
freundlichen In-
vestitionen der
Unternehmen, in
die investiert wird,
aufzeigen, z. B.
für den Übergang
zu einer grünen
Wirtschaft
- Betriebsausga-
ben (OpEx), die
die umweltfreund-
lichen betriebli-
chen Aktivitäten
der Unternehmen,
in die investiert
wird, widerspie-
geln

 

         
Taxonomiekonform

0,00%
         

          

      
#1A Nachhaltig

2,00%

  
Andere ökologische

0,00%
        

          

   #1 Ausgerichtet auf
ökologische/ soziale

Merkmale
75,00%

     
Soziale
0,00%

        

          

Investitionen
     #1B Andere ökologi-

sche oder soziale
Merkmale

73,00%

   

        

          

   
#2 Andere

25,00%

      

         

  
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-
male getätigt wurden.
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#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die we-
der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige In-
vestitionen eingestuft werden.

  
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst fol-
gende Unterkategorien:

  

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitio-
nen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Inves-
titionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als
nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

  

 

  

 

  

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit
der EU-Taxonomie konform?

 

 

Ökologisch nachhaltige Investitionen nach der EU-Taxonomieverordnung sind eine
Unterkategorie der nachhaltigen Investitionen. Die Daten zu ökologisch nachhaltigen
Investitionen werden auf Ebene des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaf-
ten von unseren Wirtschaftsprüfern (derzeit PWC) ab dem Geschäftsjahr 2023 im
Rahmen des Geschäftsberichts der ALH-Gruppe geprüft. Es werden mit dem Siche-
rungsvermögen keine EU-taxonomiekonformen, ökologisch nachhaltigen Investitio-
nen angestrebt. Daraus ergibt sich ein Mindestanteil für Investitionen an Übergangs-
wirtschaftstätigkeiten und an ermöglichenden Wirtschaftstätigkeiten von jeweils 0%
aller Investitionen des Sicherungsvermögens.

Mit Blick auf die
EU- Taxonomie-
konformität um-
fassen die Kriteri-
en für fossiles
Gas die Begren-
zung der Emissio-
nen und die Um-
stellung auf voll
erneuerbare Ener-
gie oder CO2-ar-
me Kraftstoffe bis
Ende 2035. Die
Kriterien für Kern-
energie beinhal-
ten umfassende
Sicherheits- und
Abfallentsor-
gungsvorschriften.

 

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomie konforme Tätigkeiten im Be-
reich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert 1?

●

 

Ja:
 

In fossiles Gas In Kernenergie
 

Nein
 

Es werden mit dem Sicherungsvermögen keine Investitionen in EU-taxonomie kon-
forme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie angestrebt. Auf-
grund mangelnder Datenverfügbarkeit kann bisher jedoch nicht vollkommen ausge-
schlossen werden, dass sich entsprechende Investitionen im Sicherungsvermögen
befinden.
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Ermöglichende
Tätigkeiten wir-
ken unmittelbar
ermöglichend dar-
auf hin, dass an-
dere Tätigkeiten
einen wesentli-
chen Beitrag zu
den Umweltzielen
leisten.
Übergangstätig-
keiten sind Tätig-
keiten, für die es
noch keine CO2-
armen Alternati-
ven gibt und die
unter anderem
Treibhausgase-
missionswerte
aufweisen, die
den besten Leis-
tungen entspre-
chen.

 

 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-
taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete
Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen*
gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekoonformität in Bezug auf alle In-
vestitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während
die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitio-
nen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

 

1. Taxonomie Konformität der Investitionen
einschließlich Staatsanleihen*

 Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie):
0%

 Nicht
taxonomiekonform:
100%

Total Taxonomiekonform 0%

2. Taxonomie Konformität der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

 Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie):
0%

 Nicht
taxonomiekonform:
100%

Total Taxonomiekonform 0%
 

Diese Grafik gibt 55,00% der Gesamtinvestitionen
wieder.

 * Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegen-
über Staaten.

 

1Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn
sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie er-
heblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxono-
miekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

  

 

sind nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel,
die die Kriterien
für ökologisch
nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten
gemäß der EU-
Taxonomie nicht
berücksichtigen.

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel,
die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

 

Ökologisch nachhaltige Investitionen nach der EU-Taxonomieverordnung sind eine
Unterkategorie der nachhaltigen Investitionen. Im Rahmen unserer Kapitalanlage nut-
zen wir auch die Potenziale nachhaltiger Investitionen. Diese nachhaltigen Investitio-
nen gehen über taxonomiekonforme Investments hinaus.

 

 
 

Eine Aufteilung des Mindestanteils in ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen
ist auf Grund der nicht differenzierten Angaben bei Investitionen in nachhaltige Anlei-
hen und Aktien-Fonds, die sowohl Umwelt- als auch Sozialziele verfolgen, nicht mög-
lich.

 

Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele be-
trägt mindestens 2% des Sicherungsvermögens.

  

 

  

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?
 

Eine Aufteilung des Mindestanteils in ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen
ist auf Grund der nicht differenzierten Angaben bei Investitionen in nachhaltige Anlei-
hen und Aktien-Fonds, die sowohl Umwelt- als auch Sozialziele verfolgen, nicht mög-
lich.
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Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele be-
trägt mindestens 2% des Sicherungsvermögens.

  

 

  

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher Anlage-
zweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Min-
destschutz?

 

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen kleinere Positionen in Renten-, Aktien- und ge-
mischten Publikumsfonds, Investitionen in Hypotheken und Barbestände sowie Inves-
titionen in Immobilien, Private Equity und Infrastruktur.

  

 

  
Die Anlagen dienen, genau wie die Investitionen mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, dazu,
die in den Produkten der Alte Leipziger enthaltenen Garantien zu gewähren.

 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

  Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:
  

 

  https://www.alte-leipziger.de/nachhaltigkeitsbezogene-angaben-leben
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Basisinformationsblatt
Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbemate-
rial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne 
und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts AL_FlexInvest – Fondsgebundene Rente mit einmaligem Beitrag (FR30) – alle Tarifgruppen außer M
mit Anlageoption: iShares Core MSCI World (ISIN IE00B4L5Y983)

Hersteller des Produkts Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit – gehört zur ALH Gruppe
www.alte-leipziger.de/kontakt – Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 06171 66-00.

Aufsichtsbehörde/Zulassung Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist für die Aufsicht der Alte Leipziger Lebensversi-
cherung a.G. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

Stand Basisinformationsblatt 15.12.2025
Hinweis Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
Das Versicherungsanlageprodukt AL_FlexInvest – Fondsgebundene Rente mit einmaligem Beitrag (FR30) ist eine fondsgebundene Rentenversi-
cherung mit einem in der Zukunft liegenden Rentenbeginn und lebenslanger Rentenzahlung nach deutschem Recht.
Laufzeit
Die empfohlene Haltedauer (Aufschubzeit) für dieses Produkt entspricht dem Zeitraum bis zum vereinbarten Rentenbeginn (67 Jahre). Für die 
Berechnungen in diesem Musterfall beträgt die Haltedauer 20 Jahre.
Ziele
Das Versicherungsprodukt nutzt als Kapitalanlage den Fonds iShares Core MSCI World, an dessen Wertentwicklung der Kunde im Versiche-
rungsanlageprodukt direkt partizipiert. Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und 
Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Index, des Referenz-
index des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar 
ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung 
von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern weltweit. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitali-
sierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die interna-
tionalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-
Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Der 
Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Aus-
wahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung 
wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf 
einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds 
kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen 
und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Preis von Eigenkapitalinstrumenten fluktuiert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, 
die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, die die Wertpapiere ausgeben, sowie von täglichen Bewegungen des 
Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können.  Die 
Leistungen ergeben sich aus der Wertentwicklung und den Anteileinheiten der gewählten Fonds. Vor Rentenbeginn wird der laufende Über-
schussanteil dem Fondsguthaben zugeführt. Nach Rentenbeginn erfolgt die Kapitalanlage durch das Versicherungsunternehmen (klassische Anla-
ge). Überschüsse für die klassische Anlage entstehen aus den Erträgen der Kapitalanlage des Versicherers sowie dem Risiko- und Kostenergeb-
nis. Die klassische Anlage fördert ökologische und/oder soziale Merkmale. Einzelheiten dazu finden Sie in den „Informationen zu Nachhaltigkeit-
saspekten“.
Kleinanleger-Zielgruppe
Das Produkt eignet sich für Kunden, die über einen längerfristigen Zeitraum Vorsorgekapital für den Vermögensaufbau oder für die Altersvorsor-
ge aufbauen und zum Rentenbeginn eine lebenslange Rente oder eine Kapitalzahlung erhalten möchten. Deutliche Schwankungen im Vertrags-
verlauf, die durch die Nutzung von Fonds entstehen können, nimmt der Kunde in Kauf. Je höher die Risikoklasse der zugrundeliegenden Anlage-
optionen ist, desto höher ist dieses Risiko. Weitere Informationen zu den Schwankungen des Fonds iShares Core MSCI World sind in dem ent-
sprechenden Fondsporträt zu finden. Der Kunde verzichtet bewusst auf Garantien zur Höhe des Kapitals im Vertragsverlauf und zum Rentenbe-
ginn. Es besteht ein Verlustrisiko für den gezahlten Anlagebetrag. Für die Fondsauswahl werden Kenntnisse über die Finanzmärkte benötigt. Für 
das Verständnis der Leistungen sind keine Erfahrungen mit Versicherungsanlageprodukten erforderlich.
Versicherungsleistungen und Kosten
Die Versicherungsleistung besteht aus einer lebenslangen Rente, die mit den zum Rentenbeginn gültigen Rechnungsgrundlagen und dem dann 
vorhandenen Fondsguthaben berechnet wird. Bei der Berechnung der Rente wird mindestens der bei Vertragsabschluss bzw. für jede Zuzahlung 
vereinbarte garantierte Rentenfaktor verwendet. Die Garantie erstreckt sich auch auf Leistungen in einem Zeitraum von 5 Jahren vor und nach 
dem vereinbarten Rentenbeginn. Außerhalb dieses Zeitraums besteht diese Garantie nicht. Die Rente wird nach Rentenbeginn ggf. durch nicht 
garantierte Leistungen aus der Überschussbeteiligung erhöht. Statt der Rente kann zum Rentenbeginn auch eine Kapitalzahlung gewählt werden. 
Bei Tod des Versicherten vor Rentenbeginn wird das gesamte Fondsguthaben ausgezahlt. Die Werte dieser Leistungen sind im Abschnitt 
„Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?“ dargestellt. Bei Tod des Versicherten während einer vereinbarten 
Rentengarantiezeit wird die Rente bis zum Ende dieser gezahlt. Für die Berechnungen in diesem Basisinformationsblatt gehen wir beispielhaft 
von einem 47 Jahre alten Versicherten und einer einmaligen Anlage von 10.000 EUR aus. In diesem Modellfall ergibt sich eine Versicherungs-
prämie für den Versicherungsschutz von 0,00 EUR (entspricht 0,0 % der einmaligen Anlage). Damit fließen 10.000,00 EUR in die Kapitalanlage. 
Die Auswirkung der Versicherungsprämie auf die Anlagerendite zum Ende der empfohlenen Haltedauer beträgt jährlich 0,00 %.
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 20 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann 
das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, 
wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder 
wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer 
mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen 
Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren kön-
nen.
Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise profitieren Sie 
jedoch von einer Verbraucherschutzregelung (siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn die Alte Leipziger Lebensversicherung nicht in der Lage ist, 
die Auszahlung vorzunehmen?“). Dieser Schutz wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist unge-
wiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und be-
stimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 20 Jahre
Anlagebeispiel: 10.000 EUR
davon Versicherungsprämie: 0,00 EUR Wenn Sie nach Wenn Sie nach Wenn Sie nach

1 Jahr
aussteigen

10 Jahren
aussteigen

20 Jahren
aussteigen

Szenarien für den Erlebensfall
Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stressszenario Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten

Jährliche Durchschnittsrendite
3.110 EUR

-68,9 %
0 EUR

-68,2 %
0 EUR

-67,5 %
Pessimistisches 
Szenario

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite

9.640 EUR
-3,6 %

7.240 EUR
-3,2 %

5.240 EUR
-3,2 %

Mittleres 
Szenario

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite

10.320 EUR
3,2 %

13.680 EUR
3,2 %

19.140 EUR
3,3 %

Optimistisches 
Szenario

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite

11.000 EUR
10,0 %

26.330 EUR
10,2 %

69.240 EUR
10,2 %

Szenario im Todesfall
Todesfall Was die Begünstigten nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten 10.320 EUR 13.680 EUR 19.140 EUR

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Bera-
ter oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende 
erzielten Betrag auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Die Szenarien 
basieren auf der Simulation von 10.000 Kapitalmarktentwicklungen (Basis: DAV-Branchenstandard). Das optimistische, mittlere und pessimisti-
sche Szenario ergibt sich aus der 1.000 besten, mittleren und 1.000 schlechtesten und das Stressszenario aus einer besonders schlechten Entwick-
lung.

Was geschieht, wenn die Alte Leipziger Lebensversicherung nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Es besteht ein gesetzlicher Sicherungsfonds (§§ 221 ff. Versicherungsaufsichtsgesetz), der bei der Protektor Lebensversicherungs-AG eingerichtet 
ist. Die Alte Leipziger Lebensversicherung gehört dem Sicherungsfonds an. Dieser schützt die Ansprüche der Versicherungsnehmer, der Versi-
cherten, der Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem Versicherungsvertrag begünstigter Personen. Die Aufsichtsbehörde kann die vertraglich 
garantierten Leistungen um maximal 5 % herabsetzen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese 
Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.
Kosten im Zeitverlauf
In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge 
hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge 
veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:
■ Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, 

dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
■ 10.000 EUR werden angelegt.

Wenn Sie nach
1 Jahr aussteigen

Wenn Sie nach
10 Jahren aussteigen

Wenn Sie nach
20 Jahren aussteigen

Kosten insgesamt
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)

130 EUR
1,3 %

1.295 EUR
1,1 % pro Jahr

2.750 EUR
1,0 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum 
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Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,3 % vor Kosten und 3,3 % nach 
Kosten betragen.
Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleis-
tungen zu decken.
Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg Jährliche Auswirkungen der Kosten,
wenn Sie nach 20 Jahren aussteigen

Einstiegskosten Darin inbegriffen sind die Kosten für den Vertrieb Ihres Produktes.
0,0 % des Anlagebetrags
Diese Kosten sind bereits im Anlagebetrag enthalten, den Sie zahlen.

0,0 %

Ausstiegskosten Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.
Ausstiegskosten fallen nur an, wenn Sie eine Zusatzversicherung eingeschlossen haben 
und das Produkt nicht bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer halten.

nicht zutreffend

Laufende Kosten
Verwaltungsgebühren und 
sonstige Verwaltungs- oder 
Betriebskosten

Kosten, die wir Ihnen für die Anlageverwaltung abziehen.
0,0 % des Anlagebetrags; pro Jahr: 1,4 % des Werts Ihrer Anlage
Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten 
des letzten Jahres.

1,0 %

Transaktionskosten 0,0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr
Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zu-
grunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche 
Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

0,0 %

Je nach Anlagebetrag fallen unterschiedliche Kosten an. Die tatsächlichen Kosten können von den genannten Kosten abweichen, da sie von Ihrer 
persönlichen Vertragsgestaltung abhängen.

Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen widerrufen (siehe auch Informationen nach §§ 1 und 2 VVG-InfoV). Näheres können 
Sie der Widerrufsbelehrung entnehmen, die Sie mit dem Versicherungsschein erhalten.
Empfohlene Haltedauer: 20 Jahre
Versicherungsanlageprodukte, die eine Altersversorgung in Form einer lebenslangen Rente vorsehen, sind hinsichtlich des Anlagehorizonts auf 
den Beginn der Altersversorgung ausgerichtet. Wir empfehlen, das Produkt mindestens bis zum vereinbarten Rentenbeginn zu halten. Die Be-
rechnungen wurden für eine Haltedauer von 20 Jahren durchgeführt.
Sie können die Versicherung vor Rentenbeginn jederzeit ganz oder teilweise zu einem von Ihnen genannten Termin oder zum Ende eines Monats 
in Textform kündigen. Bei Kündigung erhalten Sie den Rückkaufswert. Weitere Informationen finden Sie in Ihren Versicherungsbedingungen, 
die Sie bei Abschluss des Vertrags erhalten.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich über das Produkt, den Vermittler oder das Versicherungsunternehmen beschweren möchten, können Sie die Beschwerde über unse-
re Internetseite (www.alte-leipziger.de/kontakt/anregungen-und-kritik), per Brief (Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., Alte Leipziger-
Platz 1, 61440 Oberursel) oder per E-Mail (leben@alte-leipziger.de) bei uns einreichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die in diesem Basisinformationsblatt dargestellten Informationen beruhen auf EU-Vorgaben und können sich daher von den (vor)vertraglichen 
Informationspflichten nach deutschem Recht unterscheiden. Weitere zweckdienliche Angaben erhalten Sie in dem persönlichen Angebot, das wir 
gerne für Sie erstellen. Aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten Sie folgende Unterlagen mit wichtigen Informationen: Versicherungsschein, 
Informationen nach VVG-InfoV, Versicherungsbedingungen und Allgemeine Steuerinformation.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website (unter www.alte-leipziger.de/basisinformationsblaetter und unter 
www.alte-leipziger.de/fondsinformationen). Nähere Informationen zum Fonds (z.B. Verkaufsprospekt) finden Sie hier: 
www.alte-leipziger-fonds.de/produkt/IE00B4L5Y983/.
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Alte Leipziger
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

Berechnung Nr. 22310200052915405554 vom 15.01.2026, 09:44 Uhr (Programmversion 10.6.0-Y3000)

Unser Vorschlag im Überblick
AL_FlexInvest – Fondsgebundene Rente mit einmaligem Beitrag 
(HFR30)
im Rahmen des Honorartarifes
   
Persönliche Daten

Versicherter Mann
Geburtsdatum 01.01.1979
   
Produktrisikoklassen der Alte Leipziger und Ihr Produkt

Die Alte Leipziger bietet eine große Auswahl an Produkten zur Altersvorsor-
ge und Kapitalanlage an. Diese Produkte haben unterschiedliche Chancen 
und Risiken. Aus diesem Grund teilen wir unsere Produkte in fünf Produktri-
sikoklassen ein – von Sicherheit bis Chance.

Ihr Produkt Das von Ihnen gewählte Produkt gehört zur Risikoklasse „Wachstum“.

Sicherheit Ertrag Balance Wachstum Chance

Diese Risikoklasse umfasst chancenreiche Produkte mit einer entsprechenden 
Renditeerwartung. Sie haben ein erhöhtes Verlustrisiko und können hohe 
Ertragsschwankungen aufweisen.

Die Risikoklasse Ihres Produkts entspricht der gewählten Vertragsgestaltung 
zum Versicherungsbeginn. Vertragsänderungen – insbesondere eine Ände-
rung der Fondsauswahl – können zu einer anderen Produktrisikoklasse füh-
ren.

   
Einmaliger Beitrag
   

Versicherungsbeginn 01.02.2026

Einmaliger Beitrag 50.000,00 EUR
   
Garantie und Garantiezeitraum

Bei dieser Versicherung garantieren wir einen Rentenfaktor für das Fonds-
guthaben.
Diese Garantie gilt für den bei Abschluss der Versicherung vereinbarten 
Beitrag. Für Zuzahlungen ermitteln wir die Garantie zum jeweiligen Ände-
rungszeitpunkt neu.
Der garantierte Rentenfaktor gilt zum vereinbarten Rentenbeginn. Darüber 
hinaus erstreckt sich die Garantie auch auf Leistungen in einem Zeitraum von 
5 Jahren vor und nach dem vereinbarten Rentenbeginn (höchstens bis zum 
Alter 90 Jahre). Außerhalb dieses Zeitraums besteht diese Garantie nicht.

Garantiezeitraum 01.02.2041 bis 01.02.2051
   

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Alte Leipziger
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

Berechnung Nr. 22310200052915405554 vom 15.01.2026, 09:44 Uhr (Programmversion 10.6.0-Y3000)

Leistung bei Rentenbeginn

Rentenbeginn 01.02.2046 – im Alter 67 Jahre

Leistung bei Rentenbeginn lebenslange Altersrente oder
einmalige Kapitalzahlung (Auszahlung des Fondsguthabens)
garantierte monatliche Altersrente im Produkt nicht vorgesehen
garantierte einmalige Kapitalzahlung im Produkt nicht vorgesehen

Angenommene jährliche Wertentwick-
lung des Fonds vor Abzug der Fonds-
kosten

Gesamte Leistungen (in EUR)*

monatliche Altersrente auszuzahlendes Kapital 
wegen Überschreiten 

der Höchstrente

einmalige 
Kapitalzahlung 

anstelle der Altersrente

-2,0 % 116,54 0,00 30.185,28
2,0 % 259,82 0,00 67.293,56
6,0 % 561,60 0,00 145.455,64
8,0 % 816,74 0,00 211.540,19

Bei den Leistungen sind sowohl die Vertrags- als auch die Fondskosten be-
rücksichtigt. Ausführliche Informationen finden Sie unter „Unverbindliche 
Beispielrechnung“.

   
Leistung im Todesfall

Rentenversicherung
■ vor Rentenbeginn Auszahlung des Fondsguthabens
■ nach Rentenbeginn Zahlung der Rente mindestens 10 Jahre ab Rentenbeginn
   
Für Sie nur das Beste

Stand 11.2025
   

          

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Alte Leipziger
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

Berechnung Nr. 22310200052915405554 vom 15.01.2026, 09:44 Uhr (Programmversion 10.6.0-Y3000)

Unser Vorschlag
AL_FlexInvest – Fondsgebundene Rente mit einmaligem Beitrag 
(HFR30)
im Rahmen des Honorartarifes
   
Persönliche Daten

Versicherter Mann
Geburtsdatum 01.01.1979
   
Versicherungs- und Rentenbeginn

Versicherungsbeginn 01.02.2026
Rentenbeginn 01.02.2046 – im Alter 67 Jahre
   
Fondsgebundene Rente mit einmaligem Beitrag (HFR30)

Vertragsdaten
Aufschubzeit bis zum Rentenbeginn 20 Jahre
Rentenbeginnalter 67 Jahre
Rentengarantiezeit der Altersrente 10 Jahre
Überschussverwendung vor Altersrentenbeginn (während der Aufschubzeit)

■ Fondsanlage
nach Altersrentenbeginn (während der Rentenbezugszeit)
■ Bonusrente

Leistung bei Rentenbeginn lebenslange Altersrente oder
einmalige Kapitalzahlung (Auszahlung des Fondsguthabens)

Monatliche Altersrente garantierte monatliche Altersrente im Produkt nicht vorgesehen

Angenommene jährliche Wertentwick-
lung des Fonds vor Abzug der Fonds-
kosten

Gesamte monatliche Altersrente (in EUR)* Auszuzahlendes 
Kapital wegen 

Überschreiten der 
Höchstrente (in EUR)*

Altersrente davon Bonusrente 
in der Rentenbezugszeit

-2,0 % 116,54 22,69 0,00
2,0 % 259,82 50,59 0,00
6,0 % 561,60 109,35 0,00
8,0 % 816,74 159,03 0,00

Zum Rentenbeginn ist die monatliche Altersrente (ohne Bonusrente) auf 
10.000,00 EUR begrenzt. Sofern sich eine höhere Altersrente ergibt, wird für 
den darüber hinaus gehenden Teil der Altersrente das Kapital ausgezahlt.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Oder einmalige Kapitalzahlung garantierte einmalige Kapitalzahlung im Produkt nicht vorgesehen

Angenommene jährliche Wertentwick-
lung des Fonds vor Abzug der Fonds-
kosten

Gesamte einmalige Kapitalzahlung
anstelle der Altersrente (in EUR)*

-2,0 % 30.185,28
2,0 % 67.293,56
6,0 % 145.455,64
8,0 % 211.540,19

Rentenfaktor monatliche Altersrente pro 10.000,00 EUR Fondsguthaben
garantierter Rentenfaktor 26,43 EUR
aktueller Rentenfaktor* 31,09 EUR

Leistung im Todesfall vor Rentenbeginn
■ Auszahlung des Fondsguthabens
nach Rentenbeginn
■ während der Rentengarantiezeit

Rentenzahlung bis zum Ende der Rentengarantiezeit
■ nach der Rentengarantiezeit

keine Leistung
   
Einmaliger Beitrag

Zum Versicherungsbeginn 50.000,00 EUR

Hinweis Der Einmalbeitrag ist gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a Versicherungsteu-
ergesetz (VersStG) von der Versicherungsteuer befreit.

   
Fondsauswahl

Fonds Der Anlagebetrag fließt in folgenden Fonds:
■ iShares Core MSCI World (ISIN IE00B4L5Y983)

– Risikoindikator (SRI) 4

Anlaufmanagement nicht vereinbart

Rebalancing vereinbart

Ablaufmanagement vereinbart – Variante ETF
Die Auswirkungen des Ablaufmanagements sind in unseren Berechnungen 
nicht berücksichtigt.

   
Keine regelmäßige Überprüfung der Eignung des Produkts

Die Alte Leipziger wird die Geeignetheit des Produktes nicht regelmäßig 
überprüfen. Bei Änderungen Ihrer Lebenssituation und erforderlichen Anpas-
sungen Ihres Produktes berät Sie Ihr Vermittler. Bitte nehmen Sie dazu Kon-
takt mit ihm auf.

   

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Unverbindliche Beispielrechnung

Einfluss der Wertentwicklung 
und Überschüsse Besonderen Einfluss auf die Höhe der Leistungen haben die Wertentwick-

lung des Fonds und die Überschüsse.
In unseren Berechnungen zeigen wir Ihnen, wie sich unterschiedliche Wert-
entwicklungen des Fonds auf die Leistungen im Alter 67 auswirken. Dabei 
handelt es sich um unverbindliche Beispielrechnungen.
Dort haben wir unterstellt, dass die Überschusssätze für 2026 und die aktuel-
len (zum Versicherungsbeginn geltenden) Rechnungsgrundlagen während der 
gesamten Versicherungsdauer und die jeweils angenommene Wertentwick-
lung des Fonds während der gesamten Aufschubzeit gelten.

Bei den angenommenen Wertentwicklungen sind die beim Fondsanbieter für 
die Fondsverwaltung entstehenden Kosten noch nicht berücksichtigt. Bei der 
Berechnung der gesamten Leistungen sind sowohl die Vertrags- als auch die 
Fondskosten berücksichtigt.

Keine Ober- bzw. Untergrenze Die in den Berechnungen genannten Beträge stellen keine Ober- bzw. Unter-
grenze dar. Die tatsächlich auszuzahlenden Leistungen können auch unter 
bzw. über diesen Beträgen liegen.

Fondskosten/Fondsüberschüsse Für die Fonds fallen beim Fondsanbieter Kosten für die Fondsverwaltung an. 
Einen Teil der Kosten erhalten wir zurück, den wir derzeit in voller Höhe als 
Fondsüberschüsse an Sie weitergeben. Dadurch sind die effektiven Fonds-
kosten niedriger.

Bei den ausgewiesenen Fondskosten handelt es sich um die laufenden Kosten 
(Ongoing Charges). Diese Kennzahl wird von den Fondsgesellschaften veröf-
fentlicht und enthält die auf der Fondsebene anfallenden Kosten.
Die Fondskosten und Fondsüberschüsse können sich während der Vertrags-
laufzeit ändern.

Fonds Jährliche Werte in % 
des Fondsguthabens im jeweiligen Fonds

Fondskosten Fonds-
überschüsse*

effektive 
Fondskosten*

iShares Core MSCI World 0,200 % 0,000 % 0,200 %

Fondsentwicklung Die Gesamtleistungen Ihrer fondsgebundenen Rentenversicherung hängen 
ganz entscheidend von der künftigen Entwicklung des Fonds ab. Eine Aussa-
ge darüber, wie sich ein Fonds entwickeln wird, ist jedoch nicht möglich. 
Beeinflusst wird dies durch verschiedene Faktoren, wie z.B. die Zusammen-
setzung des Fonds, die Anlageentscheidungen der Fondsmanager sowie die 
Entwicklung der Kapitalmärkte.

Entstehung der Überschüsse Vor Rentenbeginn entstehen Überschüsse dann, wenn uns der Fondsanbieter 
einen Teil der dort für die Fondsverwaltung anfallenden Kosten zurück gibt. 
Diese geben wir derzeit in voller Höhe als Fondsüberschüsse an Sie weiter. 
Nach Rentenbeginn stammen die Überschüsse im Wesentlichen aus den 
Erträgen der Kapitalanlagen. Weitere Überschüsse entstehen dann, wenn 
Lebenserwartung und Kosten niedriger sind, als bei der Tarifkalkulation 
angenommen. Diese geben wir in Form der Überschussbeteiligung an Sie 
weiter. Die Entwicklung der Kosten und der Kapitalerträge sowie der Verlauf 
der Leistungsfälle sind nicht vorhersehbar.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Höhe der Wertentwicklung,
Überschüsse und Rechnungs-
grundlagen nicht garantiert Prognosen über die Wertentwicklung eines Fonds sowie über die Entwick-

lung der Überschüsse und Rechnungsgrundlagen sind über einen längeren 
Zeitraum nicht möglich.
Die Angaben zu möglichen künftigen Leistungen beruhen daher immer auf 
bestimmten Annahmen.
– So werden die beispielhaft angenommenen Wertentwicklungen des Fonds 

jeweils für die gesamte Aufschubzeit und Verlängerungsphase unterstellt. 
In der Praxis unterliegt die Wertentwicklung aber Schwankungen, so dass 
sich tatsächlich andere Leistungen ergeben.

– Den Berechnungen liegen die für 2026 festgesetzten Überschusssätze 
zugrunde. Auch hier wird unterstellt, dass diese während der gesamten 
Versicherungsdauer unverändert bleiben.

– Die monatlichen Altersrenten wurden mit den aktuellen (zum Versiche-
rungsbeginn geltenden) Rechnungsgrundlagen für die Verrentung und dem 
sich daraus ergebenden aktuellen Rentenfaktor ermittelt. Tatsächlich rich-
tet sich die Höhe der Altersrente aber nach den bei Rentenbeginn für die 
Verrentung geltenden Rechnungsgrundlagen. Unabhängig davon garantie-
ren wir Ihnen einen Rentenfaktor für das Fondsguthaben. Ergibt sich dar-
aus eine höhere Altersrente, wird diese gezahlt.

Aufgrund dieser Annahmen haben die Berechnungen nur hypothetischen 
Charakter. Wir können nicht garantieren, dass ein Fonds tatsächlich eine 
bestimmte Wertentwicklung erreicht, die angenommenen Überschüsse in 
dieser Höhe tatsächlich anfallen und die derzeit aktuellen Rechnungsgrundla-
gen auch noch zum Rentenbeginn gelten.

Beteiligung an den Bewertungsreserven Bewertungsreserven sind vorhanden, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen 
über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen nach den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuchs bewertet werden.
Da Sie während der Aufschubzeit direkt an der Wertentwicklung des Anlage-
stocks beteiligt sind, fallen bei Ihrer fondsgebundenen Rentenversicherung in 
dieser Zeit keine Überschüsse aus dem Kapitalanlageergebnis (Zinsgewinne) 
und damit auch keine Bewertungsreserven an.
Während der Rentenbezugszeit werden Sie fortlaufend an den Bewertungsre-
serven durch einen erhöhten jährlichen Überschussanteil beteiligt, der die 
aktuelle Situation der Bewertungsreserven berücksichtigt.
Die Beteiligung an den Bewertungsreserven erfolgt nach einem verursa-
chungsorientierten Verfahren. Aufgrund von Schwankungen des Kapital-
marktes und der damit verbundenen Schwankungen der Bewertungsreserven, 
kann die Beteiligung höher oder niedriger ausfallen, aber auch ganz entfallen.

   
Erläuterungen und Hinweise

Honorartarif Dieser Vorschlag basiert auf einer fondsgebundenen Rentenversicherung im 
Rahmen des Honorartarifes.

Vergünstigung Sie erhalten den Versicherungsschutz zu einem ermäßigten Beitrag.

Voraussetzung Voraussetzung für den Abschluss einer Versicherung nach Honorartarif ist, 
dass Sie
■ Mitarbeiter der ALH Gruppe sind oder
■ aufgrund eines gesonderten Vertrags eine Beratungsvergütung an einen 

Versicherungsvermittler erbracht haben (sog. Honorarvereinbarung).

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Fondsgebundene Rente Von Ihrem Beitrag ziehen wir die Beitragsteile für Kosten ab. 
Den verbleibenden Teil legen wir in den von Ihnen gewählten Fonds an. 
Durch Überschüsse erhöht sich das Guthaben. Die von der Höhe des Gutha-
bens abhängigen Kosten werden monatlich aus dem Fondsguthaben entnom-
men.

Versicherte Leistung Bei Erleben des Rentenbeginns endet die Fondsanlage. Aus dem vorhande-
nen Fondsguthaben wird die Altersrente gebildet. Die Rentenzahlung erfolgt, 
solange der Versicherte lebt, auch wenn die Rentensumme den Einmalbeitrag 
übersteigt.
Zum Rentenbeginn ist die monatliche Altersrente (ohne Bonusrente) auf 
10.000,00 EUR begrenzt. Sofern sich eine höhere Altersrente ergibt, wird für 
den darüber hinaus gehenden Teil der Altersrente das Kapital ausgezahlt.

Bei Tod des Versicherten während der Aufschubzeit wird das Fondsguthaben 
ausgezahlt.
Stirbt der Versicherte während der Rentengarantiezeit, wird die Altersrente 
bis zum Ende der Rentengarantiezeit weitergezahlt. Die Rentengarantiezeit 
endet 10 Jahre nach Rentenbeginn.
Bei Tod des Versicherten nach Ablauf der Rentengarantiezeit endet die Ren-
tenzahlung ohne weitere Leistung.

Verrentung, Rentenfaktor Unseren Berechnungen liegen die aktuellen (zu Versicherungsbeginn gelten-
den) Rechnungsgrundlagen und der sich daraus ergebende aktuelle Renten-
faktor zugrunde.

Nachfolgend erläutern wir Ihnen, wie wir bei Rentenbeginn die Altersrente 
berechnen.

Altersrente nach neuen Rechnungsgrundlagen:
Die Höhe der Altersrente richtet sich nach den Rechnungsgrundlagen zum 
Rentenbeginn (neue Rechnungsgrundlagen). Das bedeutet, dass aus dem 
gesamten Fondsguthaben eine Altersrente mit diesen Rechnungsgrundlagen 
gebildet wird.

Mindestrente:
Bereits bei Versicherungsbeginn garantieren wir Ihnen einen Rentenfaktor. 
Dieser gibt an, wie viel Altersrente mindestens aus 10.000,00 EUR Fondsgut-
haben gebildet wird. Mit dem garantierten Rentenfaktor wird aus dem Fonds-
guthaben eine Mindestrente ermittelt. Der garantierte Rentenfaktor basiert 
auf den ursprünglichen (zum Versicherungsbeginn bzw. zum Änderungszeit-
punkt für jede Zuzahlung geltenden) Rechnungsgrundlagen.

Wir vergleichen die Mindestrente mit der Altersrente nach neuen Rechnungs-
grundlagen. Wir zahlen Ihnen die höhere der beiden Renten.
Wenn die Altersrente nach neuen Rechnungsgrundlagen die Höhere ist, ver-
renten wir das Guthaben mit diesen Rechnungsgrundlagen. Wir erhöhen die 
Altersrente mit den jährlichen Überschussanteilen entsprechend der verwen-
deten Rechnungsgrundlagen.
Wenn die Mindestrente die Höhere ist, verrenten wir einen Teil des Gutha-
bens mit neuen und den anderen Teil mit ursprünglichen Rechnungsgrundla-
gen. Wir teilen das Guthaben so auf, dass die Summe der Teilrenten der Min-
destrente entspricht. Wir erhöhen die Teilrenten mit den jährlichen Über-
schussanteilen entsprechend der verwendeten Rechnungsgrundlagen. Die 
Höhe der Überschusssätze legen wir für jede Teilrente getrennt fest.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Mindestrente Erreicht die monatliche Altersrente zum Rentenbeginn nicht eine Höhe von 
mindestens 16,67 EUR, dann wird anstelle der Rentenzahlung das Fondsgut-
haben ausgezahlt und die Versicherung damit beendet.

Freiwillige Zuzahlung Sie können vor Rentenbeginn freiwillige Zuzahlungen leisten. Eine Zuzah-
lung muss mindestens 500,00 EUR betragen. Alle Zuzahlungen dürfen zu-
sammen mit dem Beitrag den Betrag von 2.500.000,00 EUR nicht überstei-
gen. Die Zuzahlungen fließen nach Abzug der Kosten in das Fondsguthaben 
(entsprechend der aktuellen Guthabenaufteilung). Sie können auch eine ande-
re Aufteilung auf die Fonds wählen oder die Zuzahlung in andere Fonds 
investieren. In diesem Fall endet ein noch laufendes Anlaufmanagement.
Für das Fondsguthaben aus jeder Zuzahlung ermitteln wir den dafür gelten-
den garantierten Rentenfaktor. Dies erfolgt nach den zu dem Zeitpunkt gel-
tenden Rechnungsgrundlagen, zu dem die Zuzahlung in das Guthaben fließt.

Entnahmen Sie können während der Vertragslaufzeit Beträge aus Ihrem Guthaben ent-
nehmen.
Eine einzelne Entnahme vor Rentenbeginn muss mindestens 500,00 EUR und 
das im Vertrag verbleibende Guthaben mindestens 1.000,00 EUR betragen. 
Eine einzelne Entnahme nach Rentenbeginn muss mindestens 500,00 EUR 
betragen, die Entnahme ist auf die zum Entnahmezeitpunkt geltende Todes-
fallleistung begrenzt und die herabgesetzte Altersrente muss monatlich min-
destens 16,67 EUR erreichen.
Sie können vor Rentenbeginn auch regelmäßig Beträge entnehmen, indem 
Sie mit uns – frühestens 2 Jahre nach Versicherungsbeginn – einen Entnah-
meplan vereinbaren. Beim Entnahmeplan muss die einzelne Entnahme min-
destens 200,00 EUR und das im Vertrag verbleibende Guthaben nach allen 
geplanten Entnahmen mindestens 1.000,00 EUR betragen. Dies prüfen wir 
bei Einrichtung des Entnahmeplans ausgehend vom aktuellen Guthaben. 
Außerdem prüfen wir vor jeder Entnahme, ob das Mindestguthaben nach der 
Entnahme noch erreicht wird. Wird das Mindestguthaben nicht erreicht, en-
det der Entnahmeplan.

Flexibler Rentenbeginn Sie haben die Möglichkeit, den Rentenbeginn jederzeit vorzuziehen 
(Abrufoption).

Sie können den Rentenbeginn aber auch auf einen späteren Zeitpunkt ver-
schieben (Verlängerungsoption). Eine Verlängerung ist beitragsfrei höchstens 
bis zum Alter 90 Jahre möglich. Innerhalb der Verlängerungsphase kann die 
Rentenzahlung jederzeit im Rahmen der Abrufoption beginnen.

Wenn der neue Rentenbeginn im Garantiezeitraum liegt (5 Jahre vor dem 
ursprünglich vereinbarten Rentenbeginn bis 5 Jahre danach, höchstens bis 
zum Alter 90 Jahre), ermitteln wir in beiden Fällen den garantierten Renten-
faktor nach ursprünglichen (zum Versicherungsbeginn bzw. zum Änderungs-
zeitpunkt für jede Zuzahlung geltenden) Rechnungsgrundlagen neu. Andern-
falls verwenden wir die zum Änderungszeitpunkt geltenden Rechnungs-
grundlagen.

Anstelle der lebenslangen Rentenzahlung können Sie jeweils auch eine ein-
malige Kapitalzahlung wählen.

Kapitalwahlrecht Auf Wunsch erhalten Sie anstelle der lebenslangen Altersrente eine einmali-
ge Kapitalzahlung (Auszahlung des Fondsguthabens). Die Entscheidung, ob 
Sie die Rente ganz oder nur teilweise kapitalisieren möchten, brauchen Sie 
erst innerhalb der letzten 6 Monate vor Rentenbeginn zu treffen.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Überschussleistung ■ vor Altersrentenbeginn:
Jeder Fonds hat einen individuellen monatlichen Überschussanteil (in % des 
Fondsguthabens zum Ende des Vormonats). Er beträgt 1/12 des in der unver-
bindlichen Beispielrechnung genannten jährlichen Fondsüberschusses.
Dieser Überschuss wird monatlich für die Fondsanlage verwendet.

■ nach Altersrentenbeginn:
Der jährliche Überschussanteil beträgt derzeit 1,48 %* des Deckungskapitals 
(Wert der Versicherung).
Während der Rentenbezugszeit werden Sie fortlaufend an den Bewertungsre-
serven durch einen erhöhten jährlichen Überschussanteil (derzeit 0,00 %* – 
im genannten Überschusssatz bereits enthalten) beteiligt.
Aus den während der gesamten Rentenbezugszeit zu erwartenden Überschüs-
sen wird eine gleichbleibende lebenslange Bonusrente gebildet. Sie hat wie 
die Altersrente eine Rentengarantiezeit, die 10 Jahre nach Rentenbeginn 
endet.
Die Bonusrente ändert sich nicht, solange die Überschusssätze unverändert 
bleiben. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich der Überschussanteil für 
die Beteiligung an den Bewertungsreserven aufgrund von Kapitalmarkt-
schwankungen und den damit verbundenen Schwankungen der Bewertungs-
reserven jährlich ändern wird.

Fondsanlage: Anlagerisiko, Fondsauswahl und Optionen

Die fondsgebundene Rentenversicherung bietet Ihnen die Chance auf eine 
höhere Leistung als bei einer „klassischen“ Rentenversicherung. Sie tragen 
aber auch das Risiko der Wertminderung bei Kursrückgängen, was zu einer 
niedrigeren Leistung führen kann.
Die Auswahl des Fonds, in den investiert wird, beeinflusst maßgeblich die 
Entwicklung Ihrer Versicherung. Je höher die Gewinnchancen sind, desto 
größer ist auch das Risiko, Verluste zu erleiden.

Fondsauswahl/Anlagestrategie Die Anlagestrategie bestimmen Sie selbst. Für die Fondsanlage steht eine 
große Auswahl an Fonds zur Verfügung. Entsprechend Ihrer Anlagementali-
tät können Sie aus unserem Fondsangebot höchstens 20 Fonds (z.B. Aktien-
fonds, Strategiefonds, Strategieportfolios) auswählen.
Während der Aufschubzeit können Sie die Anlagestrategie ändern:
■ die prozentuale Aufteilung der Fonds ändern,
■ Fonds neu in die Fondsanlage aufnehmen,
■ Fonds aus der Fondsanlage herausnehmen und
■ Fondsguthaben auf andere Fonds übertragen.

Fondsporträts/-informationen Nähere Informationen zu den angebotenen Fonds enthalten unsere Fondspor-
träts, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung stellen. Diese und wei-
tere aktuelle Informationen über die angebotenen Fonds (z.B. zur Wertent-
wicklung oder zur Zusammensetzung des Fondsvermögens) können Sie auch 
im Internet unter www.alte-leipziger.de/fondsinformationen abrufen.

Anlaufmanagement Um hohe Verluste bei starken Kursschwankungen nach Zahlung des Einmal-
beitrages zu verhindern, kann ein kostenloses Anlaufmanagement bei Versi-
cherungsbeginn (jedoch nicht nachträglich) vereinbart werden. Dabei wird 
der Einmalbeitrag zunächst fast vollständig im Anlauf-Fonds investiert. In 
den ersten 1-3 Jahren ab Versicherungsbeginn werden monatlich Teile des 
Anlauf-Fonds sukzessive in die gewählten Fonds umgeschichtet.
Ein vereinbartes Anlaufmanagement kann auch verlängert oder verkürzt (nur 
um volle Jahre) oder jederzeit beendet werden.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Intelligente Anlagesteuerung (IAS) Mit der intelligenten Anlagesteuerung besteht die Möglichkeit bereits ab 
Beginn der Versicherung auf die Volatilität (Schwankungsbreite) der gewähl-
ten Fonds zu reagieren. Bei einem vereinbarten Anlaufmanagement beginnt 
IAS nach dem Ende des Anlaufmanagements. Monatlich wird geprüft, ob die 
Volatilität jedes einzelnen Fonds höher ist als die von uns festgelegte Höchst-
grenze. Diese wird unter Berücksichtigung aktueller Trends bestimmt.
Überschreitet die tatsächliche Volatilität eines Fonds die Höchstgrenze, wer-
den Teile des Fonds in einen schwankungsarmen Fonds (IAS-Fonds) umge-
schichtet.
Durch unterschiedliche Wertentwicklungen der Fonds verändert sich die 
Aufteilung des Fondsguthabens. Die intelligente Anlagesteuerung beinhaltet 
ein monatliches Rebalancing. Das Gesamtguthaben aller Fonds einschließlich 
des IAS-Fonds wird umgeschichtet und so wieder auf die vereinbarte 
Fondsaufteilung zurückgeführt. Somit wird auch das im IAS-Fonds befindli-
che Guthaben zunächst wieder auf die gewählten Fonds verteilt. Erst danach 
wird geprüft, ob aufgrund einer zu hohen Volatilität erneut Guthaben in den 
IAS-Fonds umgeschichtet werden muss.

Die intelligente Anlagesteuerung kann (auch nachträglich) vereinbart werden 
– jedoch nicht zusammen mit dem jährlichen Rebalancing. Eine vereinbarte 
Anlagesteuerung kann auch geändert oder beendet werden.
IAS endet automatisch mit Beginn eines vereinbarten Ablaufmanagements.

Rebalancing Durch unterschiedliche Wertentwicklungen der Fonds verändert sich die 
Aufteilung des Fondsguthabens. Es besteht die Möglichkeit, ein kostenloses 
Rebalancing (auch nachträglich) zu vereinbaren – jedoch nicht zusammen 
mit der intelligenten Anlagesteuerung. Das Gesamtguthaben aller aktiven 
Fonds wird jährlich umgeschichtet und so wieder auf die vereinbarte 
Fondsaufteilung zurückgeführt.
Bei einem vereinbarten Anlaufmanagement beginnt das Rebalancing nach 
dem Ende des Anlaufmanagements.
Ein vereinbartes Rebalancing kann auch beendet werden. Es endet automa-
tisch mit Beginn eines vereinbarten Ablaufmanagements.

Ablaufmanagement/
Ablaufmanagement Relax Um das Verlustrisiko am Ende der Aufschubzeit zu reduzieren, kann eines 

der beiden kostenlosen Ablaufmanagements (auch nachträglich) vereinbart 
werden. Dabei werden in den letzten Jahren vor Rentenbeginn Fonds mit 
einem Aktienanteil von mehr als 50 % monatlich schrittweise in sogenannte 
Ablauf-Fonds (risikoärmere Anlageformen, z.B. Rentenfonds, Strategieport-
folios oder geldmarktnahe Fonds) umgeschichtet. Dabei gibt der Zielwert an, 
wie hoch der Anteil der Fonds, die dem Ablaufmanagement unterliegen, im 
Verhältnis zum gesamten Fondsguthaben zum Rentenbeginn sein soll. Der 
Zielwert kann vor Beginn des Ablaufmanagements noch geändert werden.
Ein vereinbartes Ablaufmanagement kann bevor es beginnt wieder ausge-
schlossen werden oder während es läuft beendet werden.
■ Das Ablaufmanagement beginnt – sofern vereinbart – automatisch 5 Jahre 

vor Rentenbeginn.
■ Für das Ablaufmanagement Relax wird – sofern vereinbart – eine Dauer 

bestimmt, die besagt, wie viele Jahre vor Rentenbeginn das Ablaufmana-
gement automatisch beginnt.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Rechnungsgrundlagen für die Verrentung

Die derzeit aktuellen Rechnungsgrundlagen für die Verrentung berücksichti-
gen:
■ einen jährlichen Zins von 1,00 %,
■ unsere eigene vom Geschlecht unabhängige Sterbetafel auf Basis der Ster-

bewahrscheinlichkeiten der Sterbetafel DAV 2004 R und
■ jährliche Kosten von 1,50 % der jährlichen Rente.
Bei der Berechnung der Altersrenten haben wir diese Rechnungsgrundlagen 
für die gesamte Rentenbezugszeit berücksichtigt.

Zum Rentenbeginn wird der Vertrag auf die dann geltenden Rechnungs-
grundlagen für die Verrentung umgestellt.

Versicherungsverläufe Weitere Informationen, insbesondere auch über den Verlauf der Leistungen 
bei Tod oder Kündigung unter Berücksichtigung der künftigen Überschuss-
beteiligung, enthalten unsere Versicherungsverläufe, die wir Ihnen auf 
Wunsch gerne zur Verfügung stellen.

Gültigkeit Die zur Verfügung gestellten Informationen und Berechnungen gelten für 
einen Versicherungsbeginn im Jahr 2026 unter der Voraussetzung, dass der 
Antrag zu normalen Bedingungen angenommen wird. Für andere Versiche-
rungsbeginnjahre ändert sich das Alter des Versicherten und somit auch die 
berechneten Leistungen und Beiträge. Außerdem liegen der Berechnung die 
derzeit gültigen Tarife zugrunde. Sofern der Versicherungsbeginn in der 
Zukunft liegt, können wir nicht garantieren, dass diese Tarife dann noch 
Gültigkeit haben.

Steuerliche Behandlung Ihrer Versicherung
vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen

Einmalbeitrag Der Einmalbeitrag ist gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a Versicherungsteu-
ergesetz (VersStG) von der Versicherungsteuer befreit.
Der Einmalbeitrag für diese fondsgebundene Rentenversicherung kann nicht 
als Sonderausgaben (Vorsorgeaufwendungen) steuerlich geltend gemacht 
werden.

Erträge aus Fonds Nach dem Investmentsteuerreformgesetz unterliegen bestimmte Erträge aus 
Investmentfonds einer Körperschaftsteuer von 15 %. Betroffen sind Dividen-
den, Immobilienerträge und Gewinne aus der Veräußerung von Immobilien, 
wenn diese aus Deutschland stammen. Dies betrifft auch die Fonds im Rah-
men einer Versicherung. Die an den Fonds ausgeschütteten Dividenden sind 
bereits um die Körperschaftsteuer gemindert, da diese von der depotführen-
den Stelle abgeführt wird.
Um die daraus eventuell resultierende Steuermehrbelastung auszugleichen, 
wird der in einer einmaligen Kapitalauszahlung enthaltene steuerpflichtige 
Ertrag aus Fonds in Höhe von 15 % von der Besteuerung freigestellt 
(Teilfreistellung nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG in der ab 01.01.2018 
geltenden Fassung).
Die Teilfreistellung gilt für die gesamten steuerpflichtigen Erträge, die aus 
der Fondsanlage stammen.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Renten Die Altersrenten gehören nach § 22 EStG als wiederkehrende Bezüge zu den 
sonstigen Einkünften. Sie sind jedoch nicht mit dem vollen Betrag 
einkommensteuerpflichtig. Sie brauchen nur den so genannten Ertragsanteil 
zu versteuern. Der Ertragsanteil richtet sich nach dem im Monat des Renten-
beginns vollendeten Lebensjahr des Versicherten und bleibt während der 
gesamten Rentenbezugszeit unverändert. Er beträgt hier 17 % der gesamten 
Rente.

Einmalige Kapitalzahlung Wenn Sie anstelle der Altersrente die einmalige Kapitalzahlung wählen, ist 
der darin enthaltene Ertrag als Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 20 
EStG zu versteuern.
Das gilt auch für den Fall, dass bei Rentenbeginn ein Teil des Kapitals ausge-
zahlt wird, weil die auszuzahlende Altersrente die Höchstrente übersteigt.
Erfolgt die Auszahlung frühestens nach Ablauf von 12 Jahren seit dem Ver-
tragsabschluss und nach Vollendung des 62. Lebensjahres des Steuerpflichti-
gen, muss nur der halbe Ertrag versteuert werden. Dies haben wir bei der 
Berechnung des steuerpflichtigen Ertrags berücksichtigt, wobei wir davon 
ausgegangen sind, dass der Versicherte auch der steuerpflichtige Leistungs-
empfänger ist. Achtung: Für jede einzelne Zuzahlung beginnt die Frist von 
12 Jahren zu dem Zeitpunkt zu dem die Zuzahlung in das Guthaben fließt.

Bei der Auszahlung werden vom vollen Ertrag 25 % als Kapitalertragsteuer 
und zzt. 1,375 % Solidaritätszuschlag einbehalten und an das zuständige 
Finanzamt abgeführt.

Sofern die Leistung frühestens nach Ablauf von 12 Jahren und nach Vollen-
dung des 62. Lebensjahres des Steuerpflichtigen ausgezahlt wird, handelt es 
sich um Vorauszahlungen, die auf die von Ihnen zu zahlende Einkommen-
steuer angerechnet werden. Andernfalls hat die 25 %ige Kapitalertragsteuer 
abgeltende Wirkung (Abgeltungsteuer), d.h. der Steuerpflichtige ist nicht 
mehr verpflichtet, diese Einkünfte in der Einkommensteuererklärung anzuge-
ben. Bei einem niedrigeren Steuersatz kann der Steuerpflichtige jedoch über 
die Einkommensteuererklärung beantragen, dass der niedrigere Steuersatz 
angewendet wird.
Ein negativer steuerpflichtiger Ertrag (Verlust) kann ggf. mit anderen Ein-
künften verrechnet werden und somit zu einer Steuerrückerstattung führen.

Angenommene jährliche Wertentwick-
lung des Fonds vor Abzug der Fonds-
kosten

Besteuerung der Kapitalzahlung (in EUR)*

gesamte einmalige Kapitalzahlung davon steuerpflichtiger Ertrag

-2,0 % 30.185,28 -16.842,51
2,0 % 67.293,56 7.349,76
6,0 % 145.455,64 40.568,65
8,0 % 211.540,19 68.654,58

Beim steuerpflichtigen Ertrag ist die Teilfreistellung der Erträge aus Fonds 
(nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG in der ab 01.01.2018 geltenden Fassung) 
bereits berücksichtigt.

Leistung im Todesfall Die Leistung bei Tod während der Aufschubzeit ist einkommensteuerfrei.

Bei Tod während der Rentengarantiezeit sind die Rentenzahlungen an den 
Bezugsberechtigten nur mit dem so genannten Ertragsanteil zu versteuern, 
dabei gilt der für die bisherige Rente angewandte Ertragsanteil weiterhin.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Anstelle des weiteren Rentenbezugs kann auch eine wertgleiche einmalige 
Todesfallleistung ausgezahlt werden. Diese Leistung ist einkommensteuer-
frei.

Leistungen bei Kündigung/Entnahmen Für Leistungen, die bei Kündigung ausgezahlt werden, oder für Entnahmen 
aus dem Vertrag gelten sinngemäß die Ausführungen für die einmalige Kapi-
talzahlung.

Sofern die Leistung/Entnahme frühestens nach Ablauf von 12 Jahren und 
nach Vollendung des 62. Lebensjahres des Steuerpflichtigen ausgezahlt wird, 
kann ein negativer Ertrag mit anderen Einkünften verrechnet werden und 
somit zu einer Steuerrückerstattung führen.

Ausführliche Steuerinformationen Detaillierte Informationen zur steuerlichen Behandlung Ihrer fondsgebunde-
nen Rentenversicherung, insbesondere zur Ermittlung des steuerpflichtigen 
Ertrags, finden Sie in unserer „Allgemeinen Steuerinformation“.

Garantierte Leistungen bei Kündigung

Bei fondsgebundenen Rentenversicherungen können wir die Höhe der Rück-
kaufswerte nicht garantieren, da die Entwicklung des Fondsguthabens nicht 
vorauszusehen ist.
Daher beträgt der garantierte Rückkaufswert während der gesamten Versi-
cherungsdauer
0,00 EUR.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Verlauf der monatlichen Altersrente

Darstellung Die nachfolgend genannten Renten bleiben während der gesamten Rentenbe-
zugszeit konstant, wenn sich die Überschusssätze nicht ändern.

Die Rentenzahlung erfolgt,
■ solange der Versicherte lebt,
■ mindestens bis zum Ende der Rentengarantiezeit.

Gesamte monatliche Altersrente* bei einer angenommenen jährlichen Wertentwicklung des 
Fonds vor Abzug der Fondskosten von

-2,0 % 2,0 % 6,0 % 8,0 %

EUR EUR EUR EUR

116,54 259,82 561,60 816,74
   

Mindestrente Erreicht die monatliche Altersrente zum Rentenbeginn nicht eine Höhe von 
mindestens 16,67 EUR, dann wird anstelle der Rentenzahlung das Fondsgut-
haben ausgezahlt und die Versicherung damit beendet.

Höchstrente Zum Rentenbeginn ist die monatliche Altersrente (ohne Bonusrente) auf 
10.000,00 EUR begrenzt. Sofern sich eine höhere Altersrente ergibt, wird für 
den darüber hinaus gehenden Teil der Altersrente das Kapital ausgezahlt.

Überschussverwendung Die Überschüsse werden in der Rentenbezugszeit für eine Bonusrente ver-
wendet. Die gesamte Rente bleibt konstant, solange die Überschusssätze 
unverändert bleiben. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich der Über-
schussanteil für die Beteiligung an den Bewertungsreserven aufgrund von 
Kapitalmarktschwankungen und den damit verbundenen Schwankungen der 
Bewertungsreserven jährlich ändern wird.

* Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage sowie die aktuellen Rechnungsgrundlagen und 
Rentenfaktoren können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen. 
Ausführliche Informationen finden Sie unter „Unverbindliche Beispielrechnung“.
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Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. / www.alte-leipziger.de  

Privatkunden Vertriebsunterstützung / leben@alte-leipziger.de  

  

Infos rund um Fonds / November 2023 

Fondsauswahl der Alte Leipziger  

Zur Vereinfachung der Fondsauswahl wird jedem Fonds ein 

Risikoindikator (SRI) zugeordnet. Dieser Indikator hilft Ihnen, wenn 

Sie z.B. das Risiko Ihrer gewählten Fonds mit anderen Fonds oder 

Finanzprodukten vergleichen möchten. Der Risikoindikator ist 

standardisiert und berücksichtigt sowohl die Volatilität 

(Schwankung des Fondskurse) als auch die Bonität des Produktgebers (Emittenten).  

 

Die Einstufung erfolgt auf einer Skala von 1 bis 7. Ein Finanzprodukt mit einem Risikoindikator 1 stellt 

das geringste Risiko dar, während ein Finanzprodukt mit einem Risikoindikator von 7 das höchste Risiko 

aufweist. 

 

Risikoindikator (SRI) Typische Beispiele  Volatilität (VEV*)  

1 Geldmarktfonds  Kleiner als 0,5 %  

2 Rentenfonds, Mischfonds  0,5 % bis unter 5 %  

3 Mischfonds  5 % bis unter 12 %  

4 Globale Aktienfonds  12 % bis unter 20 %  

5 
Aktienfonds aus Schwellenländern, Aktienfonds 
zu besonderen Themen  20 % bis unter 30 %  

6 
Aktienfonds mit Nischenanlagen wie z.B. in die 
Goldbranche  30 % bis unter 80 %  

7 Optionsscheine, Hebelzertifikate  ab 80 %  

*Value at Risk Equivalent der Volatilität  

 

Der Risikoindikator soll die Fondsauswahl erleichtern. Es werden dabei Werte aus der Vergangenheit 

zugrunde gelegt. Diese liefern keine verlässlichen Rückschlüsse für die Zukunft.  

 

 

Alle Infos unter 

www.alte-leipziger-fonds.de  

In Ihren Unterlagen finden Sie bei Ihrer Fondsauswahl hinter jedem Fonds den dazugehörigen 

Risikoindikator.  

http://www.alte-leipziger.de/
mailto:leben@alte-leipziger.de
http://www.alte-leipziger-fonds.de/
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  Stammdaten

ISIN   IE00B4L5Y983

Enthaltene Positionen   ca. 1.300

Fondsgesellschaft  
BlackRock Asset

Management Ire-
land Limited

Fondsdomizil   Irland

Fondswährung   USD

Auflagedatum   25.09.2009

Fondsvermögen   130,54 Mrd.

Laufende Kosten   0,20 %

Performance Fee   keine

Scope Rating   (B)

Scope ESG Rating   n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate 4,92 %

Rendite 6 Monate 12,54 %

Rendite 1 Jahr p.a. 9,10 %

Rendite 3 Jahre p.a. 17,04 %

Rendite 5 Jahre p.a. 13,21 %

Rendite lfd. Jahr 2,86 %

Wertentwicklung 2025 7,13 %

Wertentwicklung 2024 26,25 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre 13,48 %

Sharpe Ratio 3 Jahre 1.01

Max. Verlust in Monaten 3

Max. Drawdown 3 Jahre -20,45 %

 Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

  Top Positionen

Nvidia Corp. 5,44 %

Apple Inc. 4,85 %

Microsoft Corp. 4,10 %

Amazon.com Inc. 2,66 %

Alphabet, Inc. - Class A 2,19 %

Broadcom Inc. 1,86 %

Alphabet, Inc. - Class C 1,84 %

Meta Platforms Inc. 1,72 %

Tesla Inc. 1,53 %

JPMorgan Chase & Co. 1,06 %

Summe Top-Positionen 27,25 %

 

  Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträ-
gen eine Rendite zu erzielen, die die des MSCI World Index widerspiegelt. Er wird
passiv verwaltet und investiert, soweit möglich, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B.
Aktien), die den Index bilden. Der MSCI World Index misst die Wertentwicklung von
Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern welt-
weit und gewichtet diese nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis. Der
Fonds nutzt Optimierungstechniken, einschließlich der strategischen Auswahl be-
stimmter Wertpapiere und des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente (FD), um ei-
ne ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zudem kann der Fonds kurzfristige
besicherte Ausleihungen seiner Anlagen vornehmen, um zusätzliche Erträge zu ge-
nerieren und die Kosten zu decken. Der Preis von Eigenkapitalinstrumenten fluktu-
iert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwick-
lung der einzelnen Gesellschaften auswirken, sowie von täglichen Bewegungen des
Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen.

  Wertentwicklung

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

100  %

200  %

300  %

400  %

500  %

600  %

700  %

  Vermögensaufteilung

Aktien 99,56 %
Kasse 0,32 %
Geldmarkt 0,12 %

  Regionen

USA 71,60 %

Japan 5,40 %

Vereinigtes Königrei... 3,67 %

Kanada 3,40 %

Frankreich 2,63 %

Deutschland 2,39 %

Schweiz 2,35 %

Australien 1,56 %

Niederlande 1,24 %

Spanien 0,97 %

  Sektorengewichtung

Informationstechnolo... 26,95 %

Finanzen 16,98 %

Industrie 11,05 %

Nicht-Basiskonsumgüt... 10,00 %

Gesundheitswesen 9,72 %

Kommunikationsdienst... 8,75 %

Basiskonsumgüter 5,24 %

Energie 3,33 %

Materialien 3,23 %

Versorger 2,54 %

 

iShares Core MSCI World
Stand: 13.01.2026

 

 

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle
Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Infor-
mationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsneh-
mer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
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Präambel

Die Gesellschaft ist 1830 als juristische Person des gemeinen Rechts unter dem Namen »Lebensversicherungs-
Gesellschaft zu Leipzig« gegründet worden. Sie trat 1868 als Genossenschaft unter das Königl. Sächsische Ge-
setz von 1868, die Juristischen Personen betreffend, und wurde 1907 ein Versicherungsverein auf Gegenseitig-
keit nach dem Reichsgesetz über die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 unter der Firma 
»Leipziger Lebensversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit (Alte Leipziger)«.

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1 Name, Rechtsform, Sitz

(1) Die Gesellschaft führt die Firma Alte Leipziger 
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit. Sie ist ein 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit im Sinne des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes.

(2) Die Alte Leipziger Lebensversicherung auf Ge-
genseitigkeit bildet zusammen mit der Hallesche 
Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit einen Glei-
chordnungskonzern.

(3) Der Sitz der Gesellschaft ist Oberursel (Taunus).

§ 2 Zweck der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft betreibt die Lebensversicherung 
in allen ihren Arten, einschließlich der Kapitalisie-
rungsgeschäfte und der Geschäfte der Verwaltung von 
Versorgungseinrichtungen gemäß dem vom Vorstand 
aufgestellten Gesamtgeschäftsplan. Sie bietet Versi-
cherungsschutz im In- und Ausland nach Maßgabe der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, und zwar 
für die Mitglieder nach dem Grundsatz der Gegensei-
tigkeit.

(2) Außerdem übernimmt sie die Versicherung gegen 
feste Beiträge bis zu 10 vom Hundert ihrer gesamten 
Beitragseinnahme auch für Nichtmitglieder.

(3) Die Gesellschaft kann in der Lebensversicherung 
auch die Rück- und Mitversicherung betreiben.

(4) Darüber hinaus darf die Gesellschaft Versiche-
rungs- und Bausparverträge und den Erwerb von In-
vestmentanteilen vermitteln sowie sonstige Geschäfte 
vornehmen, die im engen wirtschaftlichen Zusammen-
hang mit dem Versicherungsbetrieb stehen.

(5) Die Gesellschaft kann zur Erreichung des Unter-
nehmenszweckes Zweigniederlassungen errichten, 
andere Bestände übernehmen und die Geschäfte ande-
rer Versicherungsunternehmen fortführen oder ver-
walten. Sie ist weiter berechtigt, sich an Lebensversi-
cherungsunternehmen oder Unternehmen anderer Art, 
deren Gegenstand mit dem Zweck der Gesellschaft im 

wirtschaftlichen Zusammenhang steht, zu beteiligen, 
insbesondere an solchen, die Bank- und sonstige Fi-
nanzdienstleistungen anbieten. Desgleichen kann sie 
selbstständige Versicherungsunternehmen oder damit 
unmittelbar zusammenhängende andere Wirtschafts-
unternehmen erwerben oder neu errichten.

§ 3 Geschäftsgebiet

Das Geschäftsgebiet ist das In- und Ausland.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglieder der Gesellschaft (Vereinsmitglieder) 
sind die natürlichen und nicht natürlichen Personen, 
die einen Versicherungsvertrag nach § 2 dieser Sat-
zung nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit mit 
der Gesellschaft abgeschlossen haben.

(2) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Abschluss 
eines Versicherungsvertrages. Sie endet, wenn das 
Versicherungsverhältnis zwischen der Gesellschaft 
und dem Mitglied erlischt.

(3) Der Versicherungsvertrag gegen festen Beitrag 
gemäß § 2 Absatz 2 der Satzung begründet keine Mit-
gliedschaft in der Gesellschaft.

(4) Die Verpflichtungen der Mitglieder bestimmen 
sich nach den Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen, die den Versicherungsverhältnissen zugrunde 
liegen. Zur Erfüllung der Versicherungsverpflichtun-
gen erhebt die Gesellschaft jeweils im Voraus fällige, 
einmalige oder wiederkehrende Beiträge.

(5) Übernimmt ein Dritter mit Genehmigung der Ge-
sellschaft ganz oder teilweise die Rechte und Pflichten 
des Versicherungsnehmers, so wird er anstelle oder 
neben dem bisherigen Versicherungsnehmer Vereins-
mitglied.

(6) Für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet 
den Gläubigern gegenüber nur das Gesellschaftsver-
mögen.

(7) Eine zusätzliche Haftung oder Nachschusspflicht 
der Mitglieder für irgendwelche Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft ist ausgeschlossen. Entstandene Versi-
cherungsansprüche dürfen – ausgenommen im Falle 
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der Auflösung der Gesellschaft – nicht gekürzt wer-
den.

§ 5 Bekanntmachungen

Alle Bekanntmachungen, zu denen die Gesellschaft 
nach Gesetz oder Satzung verpflichtet ist, werden im 
Bundesanzeiger veröffentlicht.

§ 6 Gerichtsstand

Der allgemeine Gerichtsstand ist Oberursel (Taunus).

II. ORGANE DER GESELLSCHAFT

§ 7 Organe

(1) Organe der Gesellschaft sind:

1. Die Mitgliedervertretung

2. Der Aufsichtsrat

3. Der Vorstand

(2) Die Mitgliedervertreterversammlung wählt die 
Mitglieder der Mitgliedervertretung. Die Mitglieder-
vertretung wählt die Mitglieder des Aufsichtsrats, 
soweit diese nicht als Aufsichtsratsmitglieder der Ar-
beitnehmer nach dem Drittelbeteiligungsgesetz zu 
wählen sind. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder 
des Vorstands.

1. DIE MITGLIEDERVERTRETUNG

§ 8 Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer

(1) Die Mitgliedervertretung vertritt als oberstes Or-
gan der Gesellschaft die Gesamtheit der Mitglieder. 
Sie besteht aus mindestens 20 und höchstens 30 Mit-
gliedervertretern; ihr können höchstens drei Mitglie-
der angehören, die keine natürlichen Personen sind.

(2) Wählbar zum Mitgliedervertreter ist jedes volljäh-
rige Mitglied, soweit nicht eine Einschränkung gemäß 
Absatz 3 vorliegt. Wählbar sind auch Mitglieder, die 
keine natürlichen Personen sind.

(3) Natürliche Personen sind zum Mitgliedervertreter 
nur wählbar, wenn sie zu Beginn ihrer Amtszeit das 
70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Mitglieder 
des Aufsichtsrats, des Vorstands und des Beirats einer 
Gesellschaft im Alte Leipziger – Hallesche Konzern 
sind nicht wählbar. Ferner können nicht gewählt wer-
den Personen, die seitens einer Gesellschaft im Alte 
Leipziger – Hallesche Konzern oder von anderen Ver-
sicherungs-, Finanzdienstleistungs-, oder Vermitt-
lungsunternehmen Gehalt, Provisionen, Courtagen, 
sonstiges Entgelt oder geldwerte Vorteile aus selbst-

ständiger oder nichtselbstständiger Tätigkeit erhalten. 
Ausgenommen davon sind Vergütungen und Neben-
leistungen für die Tätigkeit als Mitgliedervertreter im 
Alte Leipziger – Hallesche Konzern.

(4) Die Wahl der Mitgliedervertreter erfolgt auf die 
Dauer von bis zu sechs Jahren, wobei die Dauer bei 
der Wahl von der Mitgliedervertreterversammlung 
festgelegt wird. Die Amtszeit beginnt mit Annahme 
der Wahl. Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben die bishe-
rigen Mitgliedervertreter im Amt. Das Amt endet mit 
dem Schluss der letzten ordentlichen Mitgliedervertre-
terversammlung, die sich aus der jeweiligen Amtszeit 
ergibt. Wiederwahl ist zulässig.

(5) Das Amt eines Mitgliedervertreters erlischt durch 
Ablauf der Amtszeit, durch Rücktritt oder durch Ein-
tritt eines die Wählbarkeit ausschließenden Umstands.

§ 9 Ort, Zeit und Einberufung

(1) Die ordentliche Mitgliedervertreterversammlung 
findet alljährlich innerhalb der ersten acht Monate des 
Geschäftsjahres statt.

(2) Den jeweiligen Ort der Mitgliedervertreterver-
sammlung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
und den Zeitpunkt bestimmt der Vorstand im Einver-
nehmen mit dem Aufsichtsrat.

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige oder 
teilweise Bild- und Tonübertragung der Mitglieder-
vertreterversammlung zuzulassen.

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die 
Mitgliedervertreter an der Mitgliedervertreterver-
sammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort teil-
nehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte 
ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommu-
nikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der 
Vorstand bestimmt die näheren Einzelheiten des Ver-
fahrens und macht diese mit der Einberufung der Mit-
gliedervertreterversammlung bekannt.

(5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die 
Mitgliedervertreter ihre Stimmen, auch ohne an der 
Mitgliedervertreterversammlung teilzunehmen, 
schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunika-
tion abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand be-
stimmt die näheren Einzelheiten des Verfahrens und 
macht diese mit der Einberufung der Mitgliedervertre-
terversammlung bekannt.

(6) Die Mitgliedervertreterversammlung wird vom 
Vorstand durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger 
einberufen. Die Bekanntmachung muss Ort, Zeit und 
Tagesordnung der Mitgliedervertreterversammlung 
enthalten. Die Einberufungsfrist beträgt mindestens 
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dreißig Tage vor dem Tage der Mitgliedervertreterver-
sammlung.

(7) Bei der Bekanntmachung der Tagesordnung sind 
die gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Insbeson-
dere sind

a) vorgeschlagene Satzungsänderungen mit dem 
Wortlaut bekanntzumachen;

b) bei Wahlen zum Aufsichtsrat die gesetzlichen Vor-
schriften anzugeben, nach denen sich der Auf-
sichtsrat zusammensetzt;

c) zu jedem Gegenstand der Tagesordnung vom Vor-
stand und vom Aufsichtsrat, zur Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern nur vom Aufsichtsrat, in der 
Bekanntmachung Vorschläge zur Beschlussfas-
sung zu machen.

(8) Außerordentliche Mitgliedervertreterversammlun-
gen sind vom Vorstand oder vom Aufsichtsrat immer 
dann einzuberufen, wenn es die Belange der Gesell-
schaft erfordern. Ferner muss eine außerordentliche 
Mitgliedervertreterversammlung einberufen werden, 
wenn mindestens ein Drittel der Mitgliedervertreter 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe die Einbe-
rufung beim Vorstand schriftlich beantragt. Für die 
Einberufung und Abhaltung außerordentlicher Mit-
gliedervertreterversammlungen gelten die Bestim-
mungen für ordentliche Mitgliedervertreterversamm-
lungen gleichermaßen.

§ 10 Aufgaben

(1) Die Rechte und Pflichten der Mitgliedervertreter-
versammlung bestimmen sich nach Gesetz und Sat-
zung. Insbesondere hat die Mitgliedervertreterver-
sammlung folgende Aufgaben:

a) Entgegennahme des Jahresabschlusses, des Lage-
berichts und des Berichts des Aufsichtsrats;

b) Feststellung des Jahresabschlusses, sofern sich 
Vorstand und Aufsichtsrat für die Feststellung 
durch die Mitgliedervertreterversammlung ent-
schieden haben oder der Aufsichtsrat den Jahresab-
schluss des Vorstands nicht billigt;

c) Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats;

d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats, soweit sie nicht als Aufsichtsratsmitglie-
der von den Arbeitnehmern gewählt werden;

e) Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat;

f) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung;

g) Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprü-
fers;

h) Beschlussfassung über die Kapitalaufnahme gegen 
Gewährung von Genussrechten und Ermächtigung 
des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
über die Zeichnungs- und Ausgabebedingungen zu 
entscheiden;

i) Beschlussfassung über alle Angelegenheiten, für 
die Vorstand und Aufsichtsrat nach dem Gesetz 
und der Satzung nicht zuständig sind;

j) Beschlussfassung über die Umwandlung oder Auf-
lösung der Gesellschaft;

k) Beschlussfassung über die Übertragung des Versi-
cherungsbestandes auf ein anderes Unternehmen;

l) Wahl der Mitgliedervertreter und Widerruf ihrer 
Bestellung. Die Bestellung kann widerrufen wer-
den, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Der Wi-
derruf ist wirksam, bis seine Unwirksamkeit 
rechtskräftig festgestellt ist.

(2) Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung 
werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen gefasst.

(3) Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung 
über Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit 
von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.

(4) Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung 
gemäß Absatz 1 j) und Absatz 1 k) bedürfen einer 
Mehrheit von drei Vierteln der amtierenden Mitglie-
dervertreter.

§ 11 Geschäftsordnung

(1) Den Vorsitz in der Mitgliedervertreterversamm-
lung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder des-
sen Stellvertreter oder bei deren Verhinderung der am 
längsten ununterbrochen der Mitgliedervertretung 
angehörende anwesende Mitgliedervertreter. Unter 
mehreren Anwärtern entscheidet das höhere Lebensal-
ter, bei gleichem Lebensalter das Los. Der Vorsitzen-
de leitet die Mitgliedervertreterversammlung und be-
stimmt die Reihenfolge der Gegenstände der Tages-
ordnung sowie die Art und Form der Abstimmung, 
sofern die Mitgliedervertreterversammlung nichts 
anderes beschließt.

(2) Anträge zur Erweiterung der Tagesordnung der 
Mitgliedervertreterversammlung können von mindes-
tens einem Fünftel der Mitgliedervertreter unter Bei-
fügung einer Begründung oder einer Beschlussvorlage 
gestellt werden. Diese Anträge müssen dem Vorstand 
mindestens 24 Tage vor der Mitgliedervertreterver-
sammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht 
mitzurechnen.
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(3) Gegenanträge von Mitgliedervertretern zu Gegen-
ständen der Tagesordnung werden allen Mitglieder-
vertretern unverzüglich bekannt gemacht, sofern sie, 
verbunden mit ihrer Begründung, mindestens 14 Tage 
vor dem Tage der Mitgliedervertreterversammlung 
der Gesellschaft zugegangen sind. Der Tag des Zu-
gangs ist nicht mitzurechnen.

(4) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichts-
rats sollen mit beratender Stimme an der Mitglieder-
vertreterversammlung teilnehmen. Mitgliedern des 
Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Versamm-
lungsleiter die Teilnahme an der Mitgliedervertreter-
versammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung 
ausnahmsweise in den Fällen gestattet, in denen ihnen 
aufgrund gesetzlicher oder tatsächlicher Einschrän-
kungen oder aufgrund ihres Dienst- oder Wohnsitzes 
im Ausland die persönliche Teilnahme nicht oder nur 
mit erheblichem Aufwand möglich ist.

(5) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederver-
treterversammlung ist vorbehaltlich § 10 Absatz 1 j) 
und Absatz 1 k) beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der bestellten Mitgliedervertreter an deren Ort 
anwesend ist, gemäß § 9 Absatz 4 online an ihr teil-
nimmt oder gemäß § 9 Absatz 5 ihr Stimmrecht durch 
Briefwahl ausübt. Im Falle der Beschlussunfähigkeit 
der Mitgliedervertreterversammlung ist unverzüglich 
eine weitere Mitgliedervertreterversammlung einzube-
rufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der er-
schienenen Mitgliedervertreter beschlussfähig.

(6) Bei Abstimmungen gilt Stimmengleichheit als 
Ablehnung. Tritt bei einer Wahl Stimmengleichheit 
ein, ist die Wahl zu wiederholen. Bei erneuter Stim-
mengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu 
ziehende Los.

(7) Das Stimmrecht kann – außer bei nicht natürlichen 
Personen – nicht durch Bevollmächtigte ausgeübt 
werden.

(8) Die Beschlüsse der Mitgliedervertreterversamm-
lung sind in einer notariellen Niederschrift festzuhal-
ten.

(9) Die Mitgliedervertreter erhalten eine Vergütung. 
Die Hälfte hiervon wird nur bei Teilnahme an den 
Mitgliedervertreterversammlungen gezahlt. Der Ver-
gütungszeitraum beginnt nach einer ordentlichen Mit-
gliedervertreterversammlung und endet mit dem 
Schluss der ordentlichen Mitgliedervertreterversamm-
lung des Folgejahres. Wird das Mandat innerhalb 
eines Vergütungszeitraums aufgenommen oder been-
det oder erfolgt eine Teilnahme nicht an allen Mitglie-
dervertreterversammlungen, wird die Vergütung an-
teilig gezahlt. Die Höhe der Vergütung wird vom Vor-
stand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festge-

setzt. Sie erhalten darüber hinaus Ersatz ihrer Fahrt-
kosten sowie Tage- und Übernachtungsgelder. Eine 
ggf. zu entrichtende Umsatzsteuer wird erstattet.

(10) Soweit das Gesetz einer Minderheit Rechte ge-
währt, stehen sie einer Minderheit von einem Fünftel 
der Mitgliedervertreter zu.

(11) Die Vereinsmitglieder können Vorschläge für die 
Wahlen zur Mitgliedervertretung und Anträge, die 
nicht Fragen der Geschäftsführung betreffen, zur Be-
schlussfassung durch die Versammlung der Mitglie-
dervertreter beim Vorstand einbringen und ein Ver-
einsmitglied zur mündlichen Begründung in die Ver-
sammlung entsenden, wenn die Vorschläge oder An-
träge von mindestens einhundert Vereinsmitgliedern 
unterzeichnet sind.

2. DER AUFSICHTSRAT

§ 12 Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus neun Personen, die 
nicht als Mitglied des Aufsichtsrats oder des Vor-
stands eines anderen Lebensversicherungsunterneh-
mens tätig sein sollen; Ausnahmen können zugelassen 
werden. Die von der Mitgliedervertreterversammlung 
gewählten Personen dürfen nicht für die Gesellschaft 
tätig sein. Zwei Drittel sind von der Mitgliedervertre-
terversammlung und ein Drittel von den Arbeitneh-
mern gemäß den Bestimmungen des Drittelbeteili-
gungsgesetzes zu wählen.

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für 
die Zeit bis zur Beendigung der Mitgliedervertreter-
versammlung, die über die Entlastung des Aufsichts-
rats für das dritte Geschäftsjahr nach Beginn der 
Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die 
Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Mit-
gliedervertreterversammlung kann ein Aufsichtsrats-
mitglied für eine kürzere Amtsdauer bestellen. Wie-
derwahl ist zulässig.

§ 13 Aufgaben

Die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats bestimmen 
sich nach Gesetz und Satzung. Insbesondere obliegen 
dem Aufsichtsrat folgende Aufgaben:

a) Beratung und Überwachung der Geschäftsführung;

b) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des 
Vorstands und Regelung ihrer Dienstverhältnisse 
und Bezüge;

c) Vertretung der Gesellschaft bei Rechtsgeschäften 
und Rechtsstreitigkeiten mit amtierenden und aus-
geschiedenen Vorstandsmitgliedern;
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d) Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses, des 
Lageberichts und der Überschussverwendung so-
wie Berichterstattung an die Mitgliedervertreter-
versammlung;

e) Änderungen oder Ergänzungen der Satzung auf 
Verlangen der Aufsichtsbehörde sowie Änderun-
gen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen;

f) Beauftragung des Abschlussprüfers;

g) Bestellung und Abberufung des Treuhänders für 
das Sicherungsvermögen sowie des Stellvertreters;

h) Bestellung und Abberufung des Verantwortlichen 
Aktuars;

i) Zustimmung zur Einführung oder Änderung der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen gemäß 
der Ermächtigung in § 17 Absatz 4 dieser Satzung;

j) Zustimmung zur Übernahme von Versicherungsbe-
ständen anderer Versicherungsunternehmen;

k) Bestimmung der Arten von Maßnahmen, die nur 
mit seiner Zustimmung vorgenommen werden 
dürfen;

l) Zustimmung zur Ernennung von Prokuristen;

m) Behandlung von Beschwerden der Mitglieder ge-
gen Entscheidungen des Vorstands.

§ 14 Geschäftsordnung

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte den Vor-
sitzenden und dessen Stellvertreter; diese Wahl gilt 
für die Dauer der Amtszeit der Gewählten. Endet ei-
nes dieser Ämter, so ist für den Ausgeschiedenen eine 
Ersatzwahl unverzüglich erforderlich.

(2) Der Vorsitzende, bei seiner Verhinderung der 
Stellvertreter, beruft die Sitzungen des Aufsichtsrats 
ein und leitet sie.

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens zwei Drittel seiner Mitglieder, darunter der Vor-
sitzende oder dessen Stellvertreter, anwesend sind. 
Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können durch 
schriftliche Stimmabgabe an der Beschlussfassung des 
Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse teilnehmen. Die 
schriftliche Stimmabgabe kann durch ein anderes 
Aufsichtsratsmitglied überreicht werden.

(4) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit ein-
facher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei 
seiner Nichtteilnahme an der Beschlussfassung oder 
Verhinderung die Stimme seines Stellvertreters.

(5) Schriftliche, fernmündliche oder andere vergleich-
bare Formen der Beschlussfassungen des Aufsichts-

rats und seiner Ausschüsse sind nur zulässig, wenn 
keines seiner Mitglieder diesem Verfahren wider-
spricht.

(6) Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss einzelne 
seiner Aufgaben Ausschüssen übertragen, soweit es 
das Gesetz zulässt. Die Verantwortlichkeit des gesam-
ten Aufsichtsrats wird dadurch nicht berührt. Auf-
sichtsratsausschüsse sind beschlussfähig, wenn min-
destens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teil-
nehmen. Absatz 4 gilt entsprechend.

(7) Über alle Sitzungen des Aufsichtsrats sind Nieder-
schriften anzufertigen, die der Vorsitzende, bei seiner 
Verhinderung der Stellvertreter, zu unterzeichnen hat.

(8) Bei Bedarf nehmen die Mitglieder des Vorstands 
an den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Aus-
schüsse teil. Sie werden durch den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats dazu geladen. Der Aufsichtsrat und sei-
ne Ausschüsse entscheiden, ob zur Beratung über 
einzelne Tagesordnungspunkte weitere Personen hin-
zugezogen werden.

(9) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für ihre 
Tätigkeit eine jährliche Vergütung. Die Höhe wird 
von der Mitgliedervertreterversammlung festgesetzt. 
Die Verteilung obliegt dem Aufsichtsrat. Die Mitglie-
der des Aufsichtsrats erhalten darüber hinaus für ihre 
Tätigkeit Ersatz ihrer Fahrtkosten sowie Tage- und 
Übernachtungsgelder. Die für die Bezüge zu entrich-
tende Umsatzsteuer wird gesondert erstattet.

(10) Erklärungen des Aufsichtsrats werden namens 
des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden oder im 
Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter 
abgegeben.

(11) Auf Vorschlag des Aufsichtsrats kann die Mit-
gliedervertretung dem ausgeschiedenen Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats in Anerkennung seiner Verdienste 
um das Wohl der Gesellschaft auf Lebenszeit den 
Titel »Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats« verleihen.

3. DER VORSTAND

§ 15 Bestellung

(1) Der Vorstand, der aus mindestens zwei Personen 
zu bestehen hat, wird vom Aufsichtsrat bestellt. Der 
Aufsichtsrat kann sowohl ordentliche als auch stell-
vertretende Vorstandsmitglieder bestellen.

(2) Der Aufsichtsrat bestimmt die Anzahl der Mitglie-
der des Vorstands und deren Bestellungszeitraum, der 
höchstens fünf Jahre beträgt. Eine wiederholte Bestel-
lung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für 
höchstens fünf Jahre, ist zulässig.
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(3) Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum 
Vorsitzenden des Vorstands oder zum Sprecher des 
Vorstands ernennen.

§ 16 Vertretungsbefugnis

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei 
Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied 
in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.

§ 17 Aufgaben

(1) Die Rechte und Pflichten des Vorstands bestim-
men sich nach Gesetz und Satzung.

(2) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Geschäfts-
betriebs. Er vertritt die Gesellschaft gerichtlich und 
außergerichtlich.

(3) Der Vorstand ernennt die Prokuristen. Er bedarf 
hierzu der Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Wider-
ruf von Prokuren erfolgt durch den Vorstand.

(4) Der Vorstand ist gemäß § 27 dieser Satzung er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Allge-
meine Versicherungsbedingungen einzuführen oder zu 
ändern.

(5) Der Vorstand informiert die Mitgliedervertreter in 
jeder ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung 
über Satzungsänderungen gemäß § 13 e) sowie über 
die Einführung oder Änderung der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen gemäß § 13 i) dieser Satzung.

§ 18 Geschäftsordnung

(1) Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für 
den Vorstand.

(2) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfa-
cher Stimmenmehrheit gefasst. Sofern ein Vorstands-
mitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt ist, 
gibt bei Stimmengleichheit seine Stimme den Aus-
schlag, wenn der Vorstand aus mehr als zwei Perso-
nen besteht. Näheres kann der Aufsichtsrat durch Be-
schluss regeln.

4. DER BEIRAT

§ 19 Berufung

(1) Ein Beirat kann gebildet werden.

(2) Die Mitglieder des Beirats werden auf Vorschlag 
des Vorstands vom Aufsichtsrat berufen.

§ 20 Aufgaben

Der Beirat soll die Geschäftsentwicklung der Gesell-
schaft fördern.

§ 21 Geschäftsordnung

(1) Der Vorstand erlässt im Einvernehmen mit dem 
Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung für den Beirat. 
Sie enthält Bestimmungen zur Zusammensetzung, 
Berufung, Amtsdauer, Einberufung und zur Teilnah-
me an den Sitzungen, zu den Aufgaben und zur inne-
ren Ordnung.

(2) Die Mitglieder des Beirats erhalten für ihre Tätig-
keit eine Vergütung, die der Vorstand im Einverneh-
men mit dem Aufsichtsrat festsetzt. Sie erhalten dar-
über hinaus für ihre Tätigkeit Ersatz ihrer Fahrtkosten 
sowie Tage- und Übernachtungsgelder. Die für die 
Bezüge zu entrichtende Umsatzsteuer wird gesondert 
erstattet.

III. RECHNUNGSWESEN

§ 22 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalender-
jahr.

§ 23 Jahresabschluss

(1) Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den 
Lagebericht, die nach den gesetzlichen und den von 
der Aufsichtsbehörde erlassenen Vorschriften zu er-
stellen sind, für das vergangene Geschäftsjahr inner-
halb der vorgeschriebenen Frist aufzustellen und dem 
Abschlussprüfer vorzulegen.

(2) Nach Prüfung durch den Abschlussprüfer hat der 
Vorstand Jahresabschluss, Lagebericht und Prüfungs-
bericht unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen und 
zugleich den Vorschlag für die Überschussverwen-
dung zu unterbreiten.

§ 24 Vermögensanlagen

(1) Das Vermögen der Gesellschaft ist nach den ge-
setzlichen Vorschriften und den Richtlinien der Auf-
sichtsbehörde anzulegen.

(2) Zur Überwachung des Sicherungsvermögens sind 
ein Treuhänder und ein Stellvertreter des Treuhänders 
zu bestellen. Die Vorschriften der §§ 128 bis 130 
VAG und die hierauf bezogenen aufsichtsbehördli-
chen Anordnungen finden entsprechende Anwendung.

§ 25 Rückstellungen, Rücklagen und Überschuss-
verwendung

(1) Die Gesellschaft hat in ihrem Jahresabschluss die 
nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen 
Rückstellungen und Rücklagen zu bilden.
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(2) Von dem sich nach Zuweisung zu den erforderli-
chen Rückstellungen ergebenden Rohüberschuss ein-
schließlich Direktgutschrift im Sinne der gesetzlichen 
Bestimmungen des VAG in Verbindung mit den für 
die Überschussverwendung maßgeblichen Verordnun-
gen sind jährlich mindestens 5 vom Hundert der Ver-
lustrücklage (§ 193 VAG) zuzuführen, bis diese 20 
vom Hundert der durchschnittlichen gebuchten Brut-
tobeiträge der letzten drei Geschäftsjahre erreicht oder 
nach Inanspruchnahme wieder erreicht hat, soweit 
dadurch die Mindestzuführung zur Rückstellung für 
Beitragsrückerstattung nicht tangiert wird. Der ver-
bleibende Rohüberschuss ist, soweit er nicht zur Bil-
dung anderer Gewinnrücklagen verwendet wird, der 
Rückstellung für Beitragsrückerstattung zuzuführen.

(3) Überschussanteile werden nur an Versicherungen 
ausgeschüttet, die zur Zeit der Ausschüttung noch in 
Kraft sind.

(4) Die Überschussbeteiligung der Versicherten rich-
tet sich nach den gesetzlichen Vorschriften, insbeson-
dere § 153 VVG, und den vertraglichen Vereinbarun-
gen mit dem Versicherungsnehmer. Sie kann vom 
Vorstand auch mit Wirkung für bestehende Versiche-
rungsverhältnisse geändert werden, soweit die gesetz-
lichen Vorschriften und die vertraglichen Vereinba-
rungen Änderungen zulassen. Das Versicherungsun-
ternehmen ist darüber hinaus zu einer anderen Ver-
wendung der Rückstellung für Beitragsrückerstattung 
nach Maßgabe des § 139 VAG in seiner jeweils gel-
tenden Fassung berechtigt.

§ 26 Deckung von Fehlbeträgen

Schließt ein Geschäftsjahr mit einem Verlust ab, so ist 
der Fehlbetrag, soweit er nicht aus anderen Gewinn-
rücklagen gedeckt werden kann, der Verlustrücklage 
(§ 193 VAG) zu entnehmen.

IV. SATZUNGSÄNDERUNG, ÄNDERUNG UND 
EINFÜHRUNG ALLGEMEINER VERSI-
CHERUNGSBEDINGUNGEN

§ 27

(1) Zu allen Änderungen der Satzung ist die Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde erforderlich. Sie sind nach 
Genehmigung zur Eintragung beim Handelsregister 
anzumelden und satzungsgemäß bekannt zu machen.

(2) Satzungsänderungen wirken für und gegen alle 
Mitglieder. Sie treten mit der Eintragung in das Han-
delsregister in Kraft. Von diesem Zeitpunkt an wirken 
Satzungsänderungen auch für bestehende Versiche-
rungsverträge.

(3) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung für 
den Fall zu ändern, dass die Aufsichtsbehörde Ände-
rungen bzw. Ergänzungen verlangt. Er ist ferner er-
mächtigt, solche Änderungen vorzunehmen, die nur 
die Fassung betreffen.

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats Allgemeine Versicherungsbedingungen 
einzuführen oder zu ändern. Über die Einführung und 
Änderung von Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen unterrichtet der Vorstand die Mitgliedervertre-
tung.

(5) Wird eine Bestimmung in Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen durch höchstrichterliche Entschei-
dung oder durch bestandskräftigen Verwaltungsakt für 
unwirksam erklärt, kann sie vom Vorstand mit Wir-
kung für gekündigte und bestehende Versicherungs-
verhältnisse gemäß § 164 VVG ersetzt werden. Über 
diese Änderungen unterrichtet der Vorstand die Mit-
gliedervertretung.

V. AUFLÖSUNG

§ 28

(1) Die Gesellschaft ist aufzulösen, wenn in einer 
ausdrücklich zu diesem Zweck einberufenen Mitglie-
dervertreterversammlung eine Mehrheit von drei Vier-
teln der amtierenden Mitgliedervertreter die Auflö-
sung beschließt. Der Antrag auf Auflösung muss ent-
weder vom Vorstand, vom Aufsichtsrat oder von ei-
nem Drittel der Mitgliedervertreter der Mitgliederver-
treterversammlung gestellt sein. Der Beschluss bedarf 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(2) Die zwischen den Mitgliedern und der Gesell-
schaft bestehenden Versicherungsverhältnisse erlö-
schen mit dem Zeitpunkt, der im Auflösungsbeschluss 
festgelegt ist, frühestens jedoch mit Ablauf von vier 
Wochen nach Wirksamwerden des Auflösungsbe-
schlusses. Die bis zum Erlöschen entstandenen Versi-
cherungsansprüche werden durch die Auflösung nicht 
berührt.

(3) Die Abwicklung geschieht durch den Vorstand, 
sofern die Mitgliedervertreterversammlung nicht an-
dere Personen zu Abwicklern bestellt.

(4) Nach der Auflösung ist das Vermögen der Gesell-
schaft zunächst zur Befriedigung aller vorhandenen 
Verbindlichkeiten einschließlich bereits bestehender 
Versicherungsansprüche zu verwenden. Reicht das 
Vermögen nicht zur Befriedigung aller Versiche-
rungsansprüche aus, so sind diese verhältnismäßig zu 
kürzen. Verbleibt ein Überschuss, so wird er zuguns-
ten der Mitglieder verwendet.
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VI. ÜBERTRAGUNG DES VERSICHERUNGS-
BESTANDES

§ 29

Die Mitgliedervertreterversammlung kann auch die 
Übertragung des gesamten Versicherungsbestandes 
mit allen Aktiven und Passiven auf ein anderes Versi-
cherungsunternehmen beschließen. Der Antrag auf 
Übertragung muss entweder vom Vorstand, vom Auf-
sichtsrat oder von einem Drittel der Mitgliedervertre-
ter der Mitgliedervertreterversammlung gestellt sein. 
Der die Übernahme des Versicherungsbestandes 
durch ein anderes Versicherungsunternehmen begrün-
dende Vertrag muss bei der Beschlussfassung vorlie-

gen. Die Beschlussfassung bedarf der Mehrheit von 
drei Vierteln der amtierenden Mitgliedervertreter.

Letzte Änderung genehmigt durch Verfügung der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 
08.06.2022,
Geschäftszeichen: VA 22-I 5002-1007-2022/0001.
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Diese Bedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem [→] Versicherungsnehmer und uns. Wenn Sie 
die Versicherung beantragt haben, sind Sie Versicherungsnehmer und unser Vertragspartner. Die in den Bedin-
gungen festgelegten Rechte und Pflichten betreffen Sie als Versicherungsnehmer. Wir verwenden nur die männ-
liche Schreibweise. Damit meinen wir gleichermaßen alle Geschlechter. Der Text wird dadurch übersichtlicher 
und verständlicher.

Wichtiger Hinweis: Damit Sie die Bedingungen leichter verstehen können, erklären wir Fachbegriffe im An-
hang. Alle Fachbegriffe, die wir dort erklären, haben wir mit dem Zeichen [→] gekennzeichnet.

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.
Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel

A. VERTRAGLICHE GRUNDLAGEN

§ 1 Wie funktioniert Ihre fondsgebundene Rente?

(1) Bei dieser fondsgebundenen Rente – auch Fonds-
rente genannt – können Sie selbst bestimmen, in wel-
che Fonds Ihr einmaliger Beitrag und Ihre Zuzahlun-
gen angelegt werden sollen. Für den Kauf von [→] 
Fondsanteilen zahlen Sie keinen [→] Ausgabeauf-
schlag. Mehr zur Fondsauswahl finden Sie in § 17. 
Aus den Fondsanteilen und den [→] Überschüssen 
bilden wir das [→] Fondsguthaben. Dies nennen wir 
kurz Guthaben.

Zum Rentenbeginn legen wir Ihr Guthaben komplett 
im [→] klassischen Vermögen an. Wenn Sie zum 
Rentenbeginn eine einmalige Auszahlung erhalten, 
ziehen wir diese von Ihrem Guthaben ab.

Mehr zu den Leistungen finden Sie in Abschnitt B. 
Ihre persönlichen Daten zum Vertrag finden Sie in 
Ihrem [→] Versicherungsschein. Persönliche Daten 
zum Vertrag sind zum Beispiel der Beginn des Ver-
trags und der Rentenbeginn.

(2) Niemand kann die Wertentwicklung der Fonds 
voraussehen. Daher können wir vor Rentenbeginn 
die Höhe des Guthabens und der künftigen Rente 
nicht garantieren. Steigen die Kurse, haben Sie die 
Chance, einen Wertzuwachs zu erzielen. Fallen die 
Kurse, tragen Sie im Gegenzug auch das Risiko 
der Wertminderung bis hin zum Totalverlust. Bei 
Fonds, die nicht in Euro geführt werden, können 
Schwankungen der Währungskurse Ihr Guthaben 
zusätzlich beeinflussen.

§ 2 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Der Vertrag kommt zwischen Ihnen und uns zustande, 
wenn:

– wir Ihren Antrag durch eine Annahmeerklärung 
annehmen oder

– Sie unser Angebot durch eine Annahmeerklärung 
in [→] Schriftform annehmen.

Ab diesem Zeitpunkt beginnt der Versicherungs-
schutz. Wenn im [→] Versicherungsschein ein späte-
rer Zeitpunkt als Beginn des Vertrags genannt ist, 
beginnt Ihr Versicherungsschutz zu diesem späteren 
Zeitpunkt.

Bitte beachten Sie: Sie haben nur dann Versiche-
rungsschutz, wenn Sie den einmaligen Beitrag recht-
zeitig bezahlen. Mehr dazu finden Sie in § 12 und 
§ 13.

§ 3 Welches Recht gilt für Ihren Vertrag und wie 
müssen Mitteilungen erfolgen?

(1) Ihr Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland.

(2) Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen in 
[→] Textform erfolgen, sonst müssen diese nicht be-
achtet werden. Nach Ihrem Tod dürfen wir unsere 
[→] Erklärungen an eine der folgenden Personen schi-
cken:

– den [→] Begünstigten oder

– den Inhaber des [→] Versicherungsscheins, wenn 
ein Begünstigter nicht vorhanden ist oder wir sei-
nen Aufenthalt nicht ermitteln können oder

– eine von Ihnen bevollmächtigte Person.

Angaben zum steuerlichen Status

(3) Wir sind gesetzlich verpflichtet, Informationen 
über Ihren steuerlichen Status zu erheben und in be-
stimmten Fällen zu melden. Dazu zählen:

– Ihre ausländische Steueridentifikationsnummer,

– Ihr Geburtsdatum und -ort sowie

– Ihr ständiger Wohnsitz.

Sie sind dazu verpflichtet, die notwendigen Informa-
tionen

– bei Abschluss des Vertrags,

– bei relevanten Änderungen nach Abschluss des 
Vertrags oder
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– auf unsere Nachfrage

mitzuteilen.

Wenn Sie außerhalb Deutschlands [→] steuerlich 
ansässig sind, sind wir verpflichtet, eine Meldung an 
die zuständige Steuerbehörde abzugeben.

Bitte beachten Sie: Diese Meldepflicht gilt auch 
dann, wenn wir von Ihnen die notwendigen Angaben 
nicht erhalten haben.

§ 4 Was müssen Sie beachten, wenn sich Ihre 
Anschrift oder Ihr Name ändert?

Wenn sich Ihre Anschrift ändert, müssen Sie uns dies 
[→] unverzüglich mitteilen. Tun Sie dies nicht, kann 
dies in folgendem Fall nachteilig für Sie sein: Wir 
senden Ihnen [→] Erklärungen zum Vertrag mit ein-
geschriebenem Brief an Ihre letzte uns bekannte An-
schrift. Drei Tage danach gilt die Erklärung als bei 
Ihnen zugegangen. Dasselbe gilt, wenn Sie Ihren Na-
men ändern.

Wenn Sie planen, sich längere Zeit im Ausland aufzu-
halten, benennen Sie uns bitte einen Bevollmächtig-
ten. An diesen Bevollmächtigten werden wir dann 
unsere an Sie gerichteten Erklärungen senden.

§ 5 Wo sind gerichtliche Klagen einzureichen?

(1) Sie können eine Klage gegen uns erheben bei dem 
zuständigen Gericht des Bezirks:

– in dem wir unseren Sitz haben,

– in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder

– in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie 
keinen festen Wohnsitz haben.

Für [→] juristische Personen gilt: Es ist auch das Ge-
richt zuständig, in dessen Bezirk die juristische Person 
ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

(2) Wir können eine Klage gegen Sie erheben bei dem 
zuständigen Gericht des Bezirks:

– in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder

– in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie 
keinen festen Wohnsitz haben.

Für [→] juristische Personen gilt: Es ist das Gericht 
zuständig, in dessen Bezirk die juristische Person 
ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

(3) Wenn Sie Ihren Wohnsitz oder Ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt oder bei [→] juristischen Personen 
den Sitz ins Ausland verlegen, sind für Klagen die 
deutschen Gerichte zuständig.

B. LEISTUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

§ 6 Wie berechnen wir Ihre Rente?

(1) Wenn der [→] Versicherte den Tag des Rentenbe-
ginns mittags um 12:00 Uhr erlebt, zahlen wir eine 
lebenslange Rente. Wir zahlen die Rente jeweils mo-
natlich im Voraus. Sie können auch mit uns vereinba-
ren, dass wir die Rente wie folgt zahlen:

– vierteljährlich,

– halbjährlich oder

– jährlich im Voraus.

(2) Bei Abschluss des Vertrags können Sie mit uns 
vereinbaren, dass die Rente jedes Jahr garantiert 
steigt. Dann erhöht sich die Rente jährlich um einen 
Prozentsatz zwischen 1 % und 3 %. Die Höhe des 
Prozentsatzes können Sie wählen.

(3) Wir berechnen Ihre Rente zum Rentenbeginn aus 
Ihrem Guthaben. Dafür verwenden wir die [→] Rech-
nungsgrundlagen, die bei Rentenbeginn gelten. Diese 
nennen wir Rente nach neuen Rechnungsgrundlagen.

Bitte beachten Sie: Wir berechnen die Rente mindes-
tens mit den [→] garantierten Rentenfaktoren. Für das 
Guthaben aus dem einmaligen Beitrag gilt der garan-
tierte Rentenfaktor bei Abschluss des Vertrags. Für 
Guthaben aus Zuzahlungen können abweichende ga-
rantierte Rentenfaktoren gelten (siehe § 14). Sie fin-
den die garantierten Rentenfaktoren in Ihrem [→] 
Versicherungsschein und den jeweiligen Nachträgen. 
Die Rente ist für die gesamte Dauer garantiert und 
kann nicht sinken.

Wenn Sie den Rentenbeginn um mehr als fünf Jahre 
vorverlegen, ermitteln wir die Rente nach neuen 
Rechnungsgrundlagen.

Wenn die berechnete Rente niedriger ist als 
200 EUR im Jahr, gilt: Sie erhalten statt der Rente 
eine einmalige Auszahlung.

Wenn die berechnete Rente höher ist als 
120.000 EUR im Jahr, gilt: Sie erhalten statt der 
darüber hinausgehenden Rente eine einmalige 
Auszahlung. Das bedeutet: Die Rente ist zum Ren-
tenbeginn auf höchstens 120.000 EUR im Jahr be-
grenzt. Die Leistungen aus den [→] Überschüssen 
nach Rentenbeginn (siehe § 9 Absatz 6) zählen 
nicht dazu.

§ 7 Was gilt für eine einmalige Auszahlung statt 
der Rente?

Zum Rentenbeginn können Sie statt einer lebenslan-
gen Rente eine einmalige Auszahlung wählen. Sie 
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müssen uns dies innerhalb der letzten sechs Monate 
vor Rentenbeginn mitteilen. Es müssen folgende Vor-
aussetzungen erfüllt sein:

– Wir haben Ihre Mitteilung vor Rentenbeginn erhal-
ten.

– Der [→] Versicherte erlebt den Rentenbeginn.

Sie können auch wählen, dass wir nur für einen Teil 
der Rente einen einmaligen Betrag auszahlen. Hierfür 
gelten folgende Regelungen:

– Die Auszahlung muss mindestens 500 EUR betra-
gen.

– Nach der Auszahlung muss die verbleibende Rente 
mindestens 200 EUR im Jahr betragen.

§ 8 Was leisten wir, wenn der Versicherte stirbt?

Wenn der [→] Versicherte vor Rentenbeginn stirbt, 
zahlen wir das gesamte Guthaben aus und der Vertrag 
endet.

Wenn der Versicherte nach Rentenbeginn stirbt, zah-
len wir während der [→] Rentengarantiezeit eine Ren-
te. Auf Wunsch können wir statt der Rente auch einen 
einmaligen Betrag auszahlen. Die Höhe dieses Be-
trags ergibt sich aus dem [→] Barwert der noch nicht 
gezahlten Renten bis zum Ende der Rentengarantie-
zeit. Dafür verwenden wir die bei Rentenbeginn gel-
tenden [→] Rechnungsgrundlagen. Wenn bei Tod des 
Versicherten die Rente mit den [→] garantierten Ren-
tenfaktoren höher ist als nach neuen Rechnungsgrund-
lagen, gilt: Wir verwenden für den Barwert die Rech-
nungsgrundlagen, die wir für die garantierten Renten-
faktoren berücksichtigt haben.

Wenn der Versicherte nach Ende der Rentengarantie-
zeit stirbt, leisten wir nicht. Der Vertrag endet dann.

C. ÜBERSCHÜSSE UND BEWERTUNGSRE-
SERVEN

§ 9 Wie erhöhen sich die Leistungen durch Über-
schüsse und Bewertungsreserven?

(1) Wir beteiligen Sie an den [→] Überschüssen und 
[→] Bewertungsreserven. Dies erfolgt so, wie im Ge-
setz vorgesehen. Den genauen Wortlaut der Gesetze 
und Verordnungen finden Sie auf folgender Seite im 
Internet: www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

In diesem Paragrafen erläutern wir Ihnen, wie

– Überschüsse und Bewertungsreserven entstehen,

– wir diese ermitteln und

– wir Sie an diesen beteiligen.

Wir veröffentlichen die Überschusssätze und die Be-
teiligung an den Bewertungsreserven jährlich im Ge-
schäftsbericht. Wie hoch Ihre [→] Überschussanteile 
tatsächlich sind, können Sie unseren jährlichen Mittei-
lungen entnehmen.

Bitte beachten Sie: Ob und in welcher Höhe wir Sie 
an Überschüssen und Bewertungsreserven beteiligen, 
hängt von vielen Einflüssen ab. Diese können wir 
nicht vorhersehen und nur teilweise beeinflussen. Dies 
liegt unter anderem daran, dass Verträge in der Regel 
über eine lange Zeit laufen. Außerdem wissen wir 
nicht, wie sich in Zukunft die Kapitalmärkte entwi-
ckeln. Wichtig ist auch, wie sich das versicherte Risi-
ko und die Kosten entwickeln. Daher können wir 
nicht garantieren, ob und in welcher Höhe wir Sie 
an Überschüssen und Bewertungsreserven beteili-
gen.

Beispiel: Wenn unsere [→] Versicherten älter werden 
als angenommen, zahlen wir Renten im Durchschnitt 
über einen längeren Zeitraum aus. Die Folge ist: Wir 
müssen unsere [→] Rückstellungen erhöhen, um die 
zusätzlichen Renten sicher zahlen zu können. Hierfür 
können wir künftige Überschussanteile streichen oder 
teilweise kürzen.

Entstehen von Überschüssen

(2) [→] Überschüsse können wie folgt entstehen:

– aus Kapitalerträgen
Wir legen das Guthaben ab Rentenbeginn in unse-
rem [→] klassischen Vermögen an. Daraus entste-
hen Kapitalerträge. Dies sind zum Beispiel Zinsen, 
Mieterträge oder Dividenden. Von diesen Erträgen 
ziehen wir die Aufwendungen ab, die wir hierfür 
geleistet haben. An den verbleibenden Erträgen 
beteiligen wir die [→] Versicherungsnehmer in 
ihrer Gesamtheit derzeit zu mindestens 90 %. Dar-
aus finanzieren wir zunächst den Betrag, den wir 
für unsere zugesagten Zinsen zurückstellen. Dies 
erfolgt in den gesetzlich vorgeschriebenen [→] 
Rückstellungen für die garantierten Leistungen. 
Die erforderliche Höhe des zurückzustellenden 
Betrags ermitteln wir nach den Vorschriften der 
Deckungsrückstellungsverordnung. Den genauen 
Wortlaut dieser Verordnung finden Sie auf folgen-
der Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.
Den verbleibenden Betrag verwenden wir, um 
unsere Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit 
an den Überschüssen zu beteiligen.
Bitte beachten Sie: Reichen die gesamten Nettoer-
träge nicht für die erforderliche Rückstellung aus, 
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gilt Folgendes: Wir vermindern die Beteiligung am 
Risikoergebnis und am übrigen Ergebnis um die-
sen Fehlbetrag. Im schlechtesten Fall sinken diese 
Beteiligungen auf Null.

– aus dem Risikoergebnis
Überschüsse aus dem Risikoergebnis entstehen, 
wenn die [→] Versicherten kürzer leben, als wir 
angenommen haben. Da wir dann weniger Renten 
zahlen müssen als vorher berechnet, entstehen 
Überschüsse. An diesen Überschüssen beteiligen 
wir die Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit 
derzeit zu mindestens 90 %.

– aus dem übrigen Ergebnis
Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können 
zum Beispiel entstehen,

− wenn die Kosten niedriger sind, als wir vorher 
angenommen haben oder

− wenn wir Erträge aus dem Stornoergebnis erzie-
len.

Am übrigen Ergebnis beteiligen wir die Versiche-
rungsnehmer in ihrer Gesamtheit derzeit zu min-
destens 50 %.

Die genannten Prozentsätze gelten für die Versi-
cherungsnehmer in ihrer Gesamtheit. Sie selbst ha-
ben keinen Anspruch darauf, dass wir Sie in einer 
bestimmten Höhe an den Überschüssen beteiligen.

Diese Regelungen sind durch die Mindestzuführungs-
verordnung vorgeschrieben. Sie können durch eine 
neue Verordnung geändert oder neu festgelegt wer-
den. Den genauen Wortlaut der Mindestzuführungs-
verordnung finden Sie auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Beteiligung an den Überschüssen

(3) Die auf die [→] Versicherungsnehmer entfallen-
den [→] Überschüsse können wir auf zwei Arten zu-
weisen: Einen Teil der Überschüsse können wir Ver-
trägen im selben Jahr zuteilen. Damit erhöhen wir die 
Guthaben oder vermindern die Beiträge für diese Ver-
sicherungsnehmer. Den anderen Teil führen wir der 
sogenannten [→] Rückstellung für Beitragsrückerstat-
tung zu. Wir bilden und verwenden die Rückstellung 
für Beitragsrückerstattung so wie im Gesetz vorgese-
hen. Hier sind auch die Ausnahmefälle genannt, in 
denen die Aufsichtsbehörde zustimmen muss (siehe 
§ 140 Absatz 1 Versicherungsaufsichtsgesetz). Den 
genauen Wortlaut des Gesetzes finden Sie auf folgen-
der Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Die verschiedenen Arten von Versicherungen tragen 
unterschiedlich zum Überschuss bei. Wir haben des-
halb gleichartige Versicherungen zu Bestandsgruppen 
zusammengefasst. Bestandsgruppen unterscheiden 
sich nach der verschiedenen Art des Risikos, das je-
weils versichert ist. Dies kann zum Beispiel das Risi-
ko der Langlebigkeit sein. Wir verteilen den Über-
schuss auf die einzelnen Bestandsgruppen. Die Vertei-
lung richtet sich danach, in welchem Umfang die Be-
standsgruppen zur Entstehung des Überschusses bei-
getragen haben.

Wie hoch die [→] Überschussanteile sind, schlägt der 
[→] Verantwortliche Aktuar jedes Jahr dem Vorstand 
vor. Der Vorstand legt dann die Anteile fest. Wir ver-
öffentlichen in unserem Geschäftsbericht, wie die 
Überschussbeteiligung geregelt ist und wie hoch die 
[→] Überschusssätze sind. Den Geschäftsbericht fin-
den Sie im Internet unter www.alte-leipziger.de.

Bewertungsreserven

(4) Da Sie vor Rentenbeginn direkt an der Wertent-
wicklung der gewählten Fonds beteiligt sind, entste-
hen in diesem Zeitraum keine [→] Bewertungsreser-
ven. Zum Rentenbeginn legen wir Ihr Guthaben kom-
plett im [→] klassischen Vermögen an. Damit können 
ab Rentenbeginn Bewertungsreserven entstehen, an 
denen wir Sie beteiligen. Dies geschieht, indem wir 
die laufenden [→] Überschussanteile erhöhen. Wir er-
mitteln und verteilen die Bewertungsreserven so, wie 
im Gesetz vorgesehen (siehe § 153 Versicherungsver-
tragsgesetz). Den genauen Wortlaut des Gesetzes fin-
den Sie auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Bitte beachten Sie: Die Höhe der Bewertungsreser-
ven hängt davon ab, wie sich die Kapitalmärkte entwi-
ckeln. Weil die Kapitalmärkte schwanken, kann Ihre 
Beteiligung höher oder niedriger ausfallen. Sie kann 
sogar ganz entfallen. Auch aufsichtsrechtliche Rege-
lungen können dazu führen, dass die Beteiligung an 
den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfällt.

Überschüsse vor Rentenbeginn

(5) Sie erhalten zu Beginn eines jeden Monats laufen-
de [→] Überschussanteile. Dadurch erhöht sich Ihr 
Guthaben.

Wir berechnen die laufenden Überschussanteile in 
Prozent des Guthabens jedes Fonds am Ende des vor-
herigen Monats. Die Höhe der Prozentsätze unter-
scheidet sich von Fonds zu Fonds.
Bitte beachten Sie: Fondsgesellschaften erstatten uns 
die laufenden Kosten eines Fonds teilweise zurück. 
Auf Basis dieser Rückerstattungen legen wir den lau-
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fenden Überschussanteil fest. Dieser ist bei vielen 
Fonds auch Null. Die laufenden Überschussanteile 
vermindern die tatsächlichen Fondskosten. Wie hoch 
die Fondskosten sind, finden Sie in dem Fondsporträt 
des jeweiligen Fonds oder auf unserer Internetseite
www.alte-leipziger.de/fondsinformationen.

Da Sie direkt an der Wertentwicklung der gewählten 
Fonds beteiligt sind, fallen keine Überschussanteile 
aus Kapitalerträgen an.

Überschüsse nach Rentenbeginn

(6) Wir berechnen die laufenden [→] Überschussan-
teile jährlich in Prozent des im [→] klassischen Ver-
mögen angelegten Guthabens. Wir ermitteln und ver-
wenden die Überschussanteile entsprechend dem 
Weg, auf dem wir die Rente berechnet haben (siehe 
§ 6 Absatz 3):

− Wenn die Rente nach neuen Rechnungsgrundlagen 
höher ist als die Rente nach [→] garantiertem Ren-
tenfaktor, gilt: Wir berechnen die laufenden Über-
schussanteile mit den [→] Rechnungsgrundlagen, 
die bei Rentenbeginn gelten. Für das Guthaben 
gelten die gleichen Rechnungsgrundlagen.

− Wenn die Rente nach garantiertem Rentenfaktor 
höher ist als die Rente nach neuen Rechnungs-
grundlagen, gilt:

− Zu Rentenbeginn verrenten wir einen Teil Ihres 
Guthabens mit den Rechnungsgrundlagen, die 
bei Rentenbeginn gelten.

− Den anderen Teil Ihres Guthabens verrenten wir 
mit den Rechnungsgrundlagen, mit denen wir 
die Rente nach garantiertem Rentenfaktor er-
mittelt haben.

Wir teilen das Guthaben so auf, dass die Summe 
der Teilrenten der Rente nach garantiertem Renten-
faktor entspricht. Die Teilrenten erhöhen wir mit 
den jährlichen Überschussanteilen. Die Höhe der 
[→] Überschusssätze legen wir für jede Teilrente 
entsprechend der verwendeten Rechnungsgrundla-
gen getrennt fest. Für das Guthaben jedes Teils 
gelten die jeweils oben beschriebenen Rechnungs-
grundlagen.

Sie können bei Abschluss des Vertrags entscheiden, 
wie wir die jährlichen Überschussanteile verwenden. 
Sie können zwischen folgenden Formen wählen:

– Rentenzuwachs

– Bonusrente oder

– wachsende Bonusrente.

Wir berechnen diese Leistungen mit den Rechnungs-
grundlagen, die bei Rentenbeginn gelten.

Bitte beachten Sie:

– Wenn Sie nichts anderes beantragen, erhalten Sie 
einen Rentenzuwachs.

– Wenn Sie vereinbart haben, dass die Rente garan-
tiert steigt, können Sie keine (wachsende) Bonus-
rente wählen.

– Eine garantierte Steigerung der Rente gilt auch für 
die Rente aus Überschussanteilen.

Rentenzuwachs:
Wenn Sie den Rentenzuwachs wählen, verwenden wir 
die jährlichen Überschussanteile für zusätzliche le-
benslange Renten. Dadurch steigt die Rente jedes Jahr 
zum Beginn eines neuen [→] Versicherungsjahrs. Wie 
stark die Rente steigt, hängt von den für das jeweilige 
Jahr festgelegten [→] Überschusssätzen ab. Diese 
stehen nicht im Voraus fest. Daher können wir nicht 
garantieren, ob und wie stark eine Rente steigt. Wenn 
Ihre Rente angestiegen ist, kann sie nicht mehr sinken. 
Damit garantieren wir den erreichten Rentenzuwachs 
für die gesamte Rentendauer.

Wenn der [→] Versicherte stirbt, zahlen wir den Ren-
tenzuwachs bis zum Ende der [→] Rentengarantiezeit. 
Auf Wunsch zahlen wir den Rentenzuwachs und die 
Rente als einmaligen Betrag aus. Wie wir diesen Be-
trag berechnen, finden Sie in § 8. Wenn der Versi-
cherte nach Ende der Rentengarantiezeit stirbt, zahlen 
wir keine Leistungen aus.

Wenn Sie den Vertrag kündigen, zahlen wir den [→] 
Rückkaufswert des erreichten Rentenzuwachses aus. 
Der Rückkaufswert ist so hoch wie die einmalige 
Leistung aus dem Rentenzuwachs bei Tod des Versi-
cherten. Wenn darüber hinaus Guthaben vorhanden 
ist, zahlen wir daraus eine lebenslange Rente. Wenn 
der Vertrag endet, weil die Mindestrente von 
200 EUR im Jahr nicht erreicht wird, gilt: Wir zahlen 
das Guthaben aus, das wir für den Rentenzuwachs 
gebildet haben.

Bonusrente und wachsende Bonusrente:
Wenn Sie eine (wachsende) Bonusrente wählen, erhö-
hen wir die Rente um einen Bonus. Diesen berechnen 
wir aus den während der gesamten Rentendauer zu er-
wartenden Überschussanteilen. Solange sich die Höhe 
der Überschussanteile nicht ändert, bleibt die Höhe 
der zusätzlichen Bonusrente gleich.

Bei der wachsenden Bonusrente beginnt die Rente mit 
einem etwas niedrigeren Bonus. Dafür steigt die ge-
samte Rente jedes Jahr jeweils zu Beginn eines neuen 
Versicherungsjahrs um den vereinbarten Prozentsatz. 
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Um welchen Prozentsatz die Rente steigt, können Sie 
bei Abschluss des Vertrags wählen.

Wir können nicht garantieren, wie hoch die Bonusren-
te ist. Auch den Steigerungssatz bei der wachsenden 
Bonusrente können wir nicht garantieren. Die (wach-
sende) Bonusrente ändert sich, wenn wir die Über-
schusssätze neu festlegen. Wenn diese sinken, sinkt 
auch der Bonus. Für die wachsende Bonusrente gilt 
Folgendes:

– Wenn die Überschusssätze sinken, sinkt zuerst der 
Steigerungssatz und danach sinkt der Bonus.

– Wenn die Überschusssätze steigen, bleibt der Stei-
gerungssatz gleich und der Bonus steigt.

Wenn der Versicherte stirbt, zahlen wir die (wachsen-
de) Bonusrente bis zum Ende der Rentengarantiezeit. 
Auf Wunsch zahlen wir die (wachsende) Bonusrente 
und die Rente als einmaligen Betrag aus. Wie wir 
diesen Betrag berechnen, finden Sie in § 8. Künftig zu 
erwartende Überschussanteile rechnen wir dabei nicht 
mit ein. Wenn der Versicherte nach Ende der Renten-
garantiezeit stirbt, zahlen wir keine Leistungen aus.

Wenn Sie den Vertrag kündigen, zahlen wir den 
Rückkaufswert der (wachsenden) Bonusrente aus. 
Wenn darüber hinaus Guthaben vorhanden ist, zahlen 
wir daraus eine lebenslange Rente. Wenn der Vertrag 
endet, weil die Mindestrente von 200 EUR im Jahr 
nicht erreicht wird, gilt: Wir zahlen das Guthaben aus, 
das wir für die (wachsende) Bonusrente gebildet ha-
ben.

D. AUSZAHLUNG VON LEISTUNGEN

§ 10 Was müssen Sie beachten, wenn Leistungen 
fällig werden?

(1) Wenn Sie Leistungen aus diesem Vertrag erhalten 
möchten, benötigen wir von Ihnen folgende Unterla-
gen:

– den [→] Versicherungsschein und

– ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt des 
[→] Versicherten.

(2) Wir können vor jeder Rentenzahlung ein amtliches 
Zeugnis darüber verlangen, dass der [→] Versicherte 
noch lebt (Lebensbescheinigung). Die Kosten für die-
ses amtliche Zeugnis übernehmen wir. Wir werden 
dieses amtliche Zeugnis in der Regel jährlich verlan-
gen.

(3) Der Tod des [→] Versicherten muss uns [→] un-
verzüglich mitgeteilt werden. Zusätzlich muss uns 
eine amtliche Sterbeurkunde vorgelegt werden. Diese 

muss das Geburtsdatum und den Geburtsort des Versi-
cherten enthalten. Wenn wir Renten nach dem Tod 
des Versicherten zu viel ausgezahlt haben, muss uns 
der Empfänger diese Renten zurückzahlen.

(4) Wir können weitere Nachweise und Auskünfte 
verlangen, um unsere Leistungspflicht zu klären. Die 
Kosten hierfür trägt derjenige, der die Leistung bean-
sprucht.

(5) Wenn wir die Unterlagen erhalten haben, prüfen 
wir Folgendes:

– liegt ein [→] Versicherungsfall vor und

– wie hoch sind die Leistungen.

Erst wenn wir diese Prüfungen abgeschlossen haben, 
zahlen wir die Leistungen. Dafür müssen Sie die in 
den Absätzen 1 bis 4 genannten Pflichten erfüllt ha-
ben. Wenn Sie diese Pflichten verletzen, kann dies zur 
Folge haben, dass

– sich unsere Leistungen verzögern oder

– wir gar keine Leistungen zahlen.

(6) Wenn wir Leistungen in Länder außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums auszahlen sollen, gilt: 
Der Empfänger trägt das Risiko, dass die Leistungen 
nicht ankommen.

§ 11 Wer erhält die Leistungen?

Benennung eines Begünstigten

(1) Die Leistungen aus diesem Vertrag zahlen wir an 
den [→] Begünstigten. Wenn Sie keinen Begünstigten 
benennen, zahlen wir an Sie oder an Ihre Erben.

Sie können den Begünstigten auf zwei Wegen benen-
nen oder ändern:

1. Weg: Wenn Sie eine Person widerruflich als Be-
günstigten benennen, können Sie diesen Begünstigten 
jederzeit ändern. Dies können Sie tun, solange der 
[→] Versicherte lebt und wir noch keine Leistung 
ausgezahlt haben. Erklärungen können Sie uns gegen-
über in [→] Textform abgeben.

2. Weg: Wenn Sie eine Person sofort und unwiderruf-
lich als Begünstigten benennen, können Sie diesen 
Begünstigten nur noch unter folgenden Bedingungen 
ändern:

– Sie müssen uns dies mitteilen und

– der von Ihnen vorher benannte Begünstigte muss 
zustimmen.

Diese Erklärungen erfordern die [→] Schriftform.
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Inhaber des Versicherungsscheins

(2) Wir können die Leistung an jeden auszahlen, der 
uns den [→] Versicherungsschein vorlegt. Der Inha-
ber des Versicherungsscheins kann uns gegenüber 
auch alle anderen Rechte aus dem Vertrag geltend 
machen. Er gilt auch als bevollmächtigt, unsere [→] 
Erklärungen zu empfangen. Wir müssen also nicht 
prüfen, ob der Inhaber des Versicherungsscheins dazu 
berechtigt ist. Wir dürfen aber verlangen, dass der 
Inhaber des Versicherungsscheins uns seine Berechti-
gung nachweist.

Wir müssen den Inhaber des Versicherungsscheins 
nur dann als berechtigt anerkennen, wenn uns der 
bisher Berechtigte informiert hat.

Abtretung und Verpfändung

(3) Sie können Rechte und Ansprüche aus dem Ver-
trag auch auf Dritte übertragen, also abtreten oder ver-
pfänden. Dies setzt Folgendes voraus:

– Rechte und Ansprüche sind übertragbar und

– Sie zeigen uns an, dass Sie diese übertragen haben.

E. BEITRÄGE UND KOSTEN

§ 12 Wie müssen Sie den Beitrag zahlen?

(1) Der einmalige Beitrag wird wie folgt fällig:

– sofort nachdem wir den Vertrag mit Ihnen ge-
schlossen haben,

– aber nicht vor dem Beginn der Versicherung. Das 
Datum für den Beginn der Versicherung finden Sie 
im [→] Versicherungsschein.

(2) Wir buchen den Beitrag zum Beginn der Versiche-
rung von dem Konto ab, das Sie uns angegeben ha-
ben. Ihr Beitrag gilt als rechtzeitig bezahlt, wenn

– wir Ihren fälligen Beitrag einziehen konnten,

– wir berechtigt sind, Ihren Beitrag einzuziehen und

– Sie dem Einzug nicht widersprechen.

Wenn wir Ihren Beitrag nicht einziehen konnten, gilt 
er dennoch als rechtzeitig bezahlt, wenn

– Sie nicht dafür verantwortlich sind, dass wir Ihren 
Beitrag nicht einziehen konnten,

– wir Sie aufgefordert haben zu zahlen und

– Sie Ihren Beitrag [→] unverzüglich an uns über-
weisen.

§ 13 Was geschieht, wenn wir den Beitrag nicht 
rechtzeitig einziehen konnten?

Wenn wir den Beitrag nicht rechtzeitig von Ihrem 
Konto einziehen konnten, können wir vom Vertrag 
zurücktreten. Wenn Sie für die verspätete Zahlung 
nicht verantwortlich sind, können wir nicht zurücktre-
ten. Sie müssen uns aber nachweisen, dass Sie nicht 
verantwortlich sind.

Wenn wir den Beitrag nicht rechtzeitig einziehen 
konnten erbringen wir keine Leistungen. Über diese 
Folge müssen wir Sie in folgender Weise informieren:

– durch eine gesonderte Mitteilung in [→] Textform 
oder

– durch einen auffälligen Hinweis im [→] Versiche-
rungsschein.

Wir müssen trotzdem leisten, wenn

– wir Sie nicht in der beschriebenen Weise infor-
miert haben oder

– Sie nicht verantwortlich sind, dass wir den Beitrag 
nicht rechtzeitig einziehen konnten. Sie müssen 
uns aber nachweisen, dass Sie nicht verantwortlich 
sind.

§ 14 Was müssen Sie beachten, wenn Sie Zuzah-
lungen leisten wollen?

Sie können jederzeit vor Rentenbeginn zusätzliche 
Beträge einzahlen. Wir nennen diese zusätzlichen Be-
träge Zuzahlungen. Für Zuzahlungen gelten folgende 
Bedingungen:

– Eine Zuzahlung muss mindestens 500 EUR betra-
gen.

– Alle Zuzahlungen dürfen zusammen mit dem ein-
maligen Beitrag höchstens 2,5 Mio. EUR betragen.

– Wenn Sie Beträge aus dem Guthaben entnehmen 
(siehe § 23), können Sie diese später bis zur glei-
chen Höhe wieder zuzahlen. Diese Zuzahlungen 
werden nicht auf den maximalen Betrag von 
2,5 Mio. EUR angerechnet.

Die Zuzahlungen rechnen wir wie folgt in [→] Fonds-
anteile um: mit dem Kurs vom ersten [→] Börsentag, 
nachdem eine Zahlung bei uns eingegangen ist. Die 
Zuzahlung bewirkt, dass sich das Guthaben zum Be-
ginn des nächsten Monats erhöht.
Bitte beachten Sie: Für eine Zuzahlung gilt jeweils 
der aktuelle [→] garantierte Rentenfaktor zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die Zuzahlung das Guthaben er-
höht.

Die Zuzahlung erhöht die von Ihnen bisher ausge-
wählten Fonds nach der festgelegten prozentualen 
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Aufteilung. Sie können für Zuzahlungen auch andere 
Fonds benennen oder eine andere Aufteilung festle-
gen.

§ 15 Welche Kosten sind in Ihrem Vertrag berück-
sichtigt?

Die für Ihren Vertrag anfallenden Kosten stellen wir 
nicht gesondert in Rechnung, sondern haben sie be-
reits einkalkuliert. Die Kosten benötigen wir zum 
Beispiel

– um Ihren Vertrag zu betreuen, solange Ihr Vertrag 
läuft und

– um Ihren Vertrag zu verwalten.

Vor Rentenbeginn berechnen wir die monatlichen 
Kosten in Prozent Ihres Guthabens zum Ende des 
vorherigen Monats. Diese nennen wir guthabenbezo-
gene Kosten.

Ab Rentenbeginn berechnen wir die Kosten in Prozent 
der gezahlten Renten.

Den genauen Betrag der Kosten und der darin enthal-
tenen Verwaltungskosten finden Sie in den „Informa-
tionen über den Versicherungsvertrag“.

Die Fondsgesellschaften erheben laufende Kosten für 
die Fonds in Prozent des Fondsguthabens. Diese Kos-
ten zahlen Sie nicht gesondert. Die Fondsgesellschaf-
ten entnehmen diese Kosten direkt dem Fondsgutha-
ben. Die Kosten sind bereits in der Wertentwicklung 
der Fonds berücksichtigt.

§ 16 Welche Kosten können wir zusätzlich erhe-
ben?

(1) Wenn Ihre Bank eine Lastschrift zurückgibt, erhe-
ben wir pauschale Kosten. Den genauen Betrag der 
zusätzlichen Kosten finden Sie in den „Informationen 
über den Versicherungsvertrag“.

(2) Die Höhe der zusätzlichen Kosten kann sich wäh-
rend der Vertragsdauer ändern. Sie richtet sich nach 
den Kosten, die bei uns durchschnittlich entstehen. 
Die aktuelle Höhe der zusätzlichen Kosten teilen wir 
Ihnen jederzeit gerne mit. Sie können uns nachweisen, 
dass in Ihrem Fall keine zusätzlichen Kosten entstan-
den sind. Dann entfallen diese. Sie können uns auch 
nachweisen, dass die zusätzlichen Kosten in Ihrem 
Fall niedriger sein müssen. Dann setzen wir diese 
herab.

F. FONDSANLAGE UND WERTERMITT-
LUNG

§ 17 Wie können Sie Ihre Fonds auswählen?

(1) Sie können bis zu 20 Fonds aus unserer aktuellen 
Fondsauswahl wählen. Sie bestimmen ebenfalls die 
prozentuale Aufteilung der gewählten Fonds. Die ak-
tuelle Fondsauswahl finden Sie auf unserer Internet-
seite www.alte-leipziger.de/fondsinformationen.

Diese Fondsauswahl umfasst Fonds aus verschiedenen 
Kategorien: Wir bieten derzeit Aktienfonds aus ver-
schiedenen Regionen oder zu bestimmten Themen. 
Außerdem gibt es Fonds aus anderen Kategorien: 
Zum Beispiel [→] vermögensverwaltende Fonds, [→] 
ETFs und [→] Rentenfonds. Neben den oben genann-
ten Fonds bieten wir ebenfalls selbst gemanagte Stra-
tegieportfolios für die Fondsauswahl an. Für die Stra-
tegieportfolios bestimmen wir Folgendes:

– Eine Strategie, nach der wir das Guthaben auf 
mehrere Fonds aufteilen,

– die einzelnen Fonds, auf die wir das Guthaben auf-
teilen und

– Änderungen der Strategie. Dies bedeutet, dass wir 
das Guthaben in neue Fonds oder mit einer neuen 
Aufteilung anlegen.

(2) Shift: Mit einem Shift können Sie zwölf Mal im 
Jahr Guthaben kostenlos von einem Fonds auf einen 
anderen Fonds übertragen. Sie können das ganze Gut-
haben oder Teile davon übertragen. Mit einem Shift 
führen wir gleichzeitig einen Switch nach Absatz 3 
durch. Dadurch ändert sich ab Beginn des folgenden 
Monats Ihre Fondsauswahl und prozentuale Auftei-
lung für die Zukunft. Sie können dem gleichzeitigen 
Switch auch widersprechen.
Bitte beachten Sie: Ihre Fondsauswahl darf insge-
samt 20 Fonds nicht übersteigen.

(3) Switch: Mit einem Switch können Sie monatlich 
Ihre Fondsauswahl und die prozentuale Aufteilung 
kostenlos ändern. Dies gilt für die Zukunft und ist für 
Sie kostenlos. Ein Switch ist frühestens zu Beginn des 
folgenden Monats möglich, nachdem Sie ihn beantra-
gen. Die Anteileinheiten der bestehenden Fonds än-
dern sich dadurch nicht, sofern Sie keine Übertragung 
auf einen anderen Fonds (Shift) veranlassen. Die neue 
Fondsauswahl und Aufteilung berücksichtigen wir bei 
künftigen Zuzahlungen. Sie können für Zuzahlungen 
trotzdem andere Fonds benennen oder eine andere 
Aufteilung festlegen.
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§ 18 Wann können wir einen Fonds austauschen?

(1) Wir sind berechtigt, einen Fonds durch einen mög-
lichst gleichartigen anderen Fonds zu ersetzen. Vor-
aussetzung dafür sind erhebliche Änderungen bei 
einem Fonds, die wir nicht beeinflussen können.

Beispiele für erhebliche Änderungen sind:

– Die Fondsgesellschaft schließt den Fonds oder löst 
ihn auf.

– Die Fondsgesellschaft stellt den Kauf und Verkauf 
des Fonds ein.

– Die Fondsgesellschaft erhöht oder erhebt nachträg-
lich Kosten.

– Die Fondsgesellschaft ändert die Fristen für den 
Kauf oder Verkauf von Fonds.

– Wir beenden unsere Zusammenarbeit mit der je-
weiligen Fondsgesellschaft.

Zu den erheblichen Änderungen zählt auch, wenn der 
Fonds Auswahlkriterien nicht mehr erfüllt, von denen 
wir die Aufnahme in unsere Fondsauswahl abhängig 
machen. Dazu zählen zum Beispiel folgende Fälle:

– Die Fondsgesellschaft ändert die Anlagestrategie 
eines Fonds erheblich.

– Das Guthaben aller [→] Versicherungsnehmer in 
einem Fonds beträgt länger als sechs Monate weni-
ger als 100.000 EUR.

– Ein Fonds hat sich erheblich schlechter entwickelt 
als der Marktdurchschnitt vergleichbarer Fonds.

– Ein bedeutendes Ratingunternehmen wertet einen 
Fonds deutlich ab.

(2) Wenn wir von dem in Absatz 1 genannten Recht 
Gebrauch machen, werden wir Sie darüber informie-
ren. Wir nennen Ihnen den Zeitpunkt des Austausches 
und den Ersatzfonds. Wir wählen den Ersatzfonds aus 
unserer aktuellen Fondsauswahl, der dem von Ihnen 
gewählten Fonds am ehesten entspricht. Sie entschei-
den selbst, ob Sie in diesen Fonds anlegen. Sie können 
auch einen anderen Fonds als Ersatz wählen. Dafür 
haben Sie sechs Wochen Zeit, nachdem Sie unsere 
Nachricht erhalten haben. Auch nach Ablauf der Frist 
können Sie Ihr [→] Fondsguthaben kostenlos auf 
einen anderen Fonds übertragen.

Wir informieren Sie auch, wenn sich sonst etwas bei 
den Fonds ändert. Zum Beispiel: Der Name oder die 
Anlagestrategie ändern sich.

§ 19 Was bedeutet Rebalancing?

Unterschiedliche Wertentwicklungen der gewählten 
Fonds führen ständig zu neuen Aufteilungen des Gut-

habens. Bei einem Rebalancing geschieht Folgendes: 
Wir stellen die von Ihnen gewählte prozentuale Auf-
teilung der gewählten Fonds jeweils zu Beginn eines 
[→] Versicherungsjahrs wieder her. Dies ist entweder 
die Aufteilung, die Sie im Antrag gewählt haben oder 
eine nachträglich geänderte Aufteilung nach einem 
Switch (siehe § 17 Absatz 3).

Sie können das Rebalancing wählen, wenn Sie den 
Vertrag beantragen. Dies ist für Sie kostenlos. Das 
Rebalancing führen wir nicht durch während eines 
Anlauf- oder Ablaufmanagements (siehe § 20). Das 
Rebalancing ist nicht kombinierbar mit der intelligen-
ten Anlagesteuerung (siehe § 21). Sie können das 
Rebalancing jederzeit für die Zukunft kündigen.

§ 20 Was bedeutet das Anlauf- und Ablaufmanage-
ment?

(1) Ziel des Anlaufmanagements ist es, die Risiken 
der Fondsanlage in den ersten Jahren des Vertrags zu 
mindern. Sie können das Anlaufmanagement wählen, 
wenn Sie den Vertrag beantragen. Dies ist für Sie 
kostenlos. In diesem Fall legen wir Ihr Guthaben in 
einen so genannten [→] Anlauf-Fonds an. Während 
des Anlaufmanagements schichten wir das Guthaben 
monatlich in die von Ihnen gewählten Fonds (siehe 
§ 17) um.

Für Zuzahlungen innerhalb der Phase des Anlaufma-
nagements gelten folgende Regelungen:

– Wir führen auch für Zuzahlungen das Anlaufmana-
gement durch.

– Wir teilen die Zuzahlungen so auf, wie Ihr aktuel-
les Guthaben auf den Anlauf-Fonds und Ihre aus-
gewählten Fonds aufgeteilt ist.

– Das Ende des Anlaufmanagements ändert sich 
durch Zuzahlungen nicht.

Sie können die Laufzeit des Anlaufmanagements in-
nerhalb der festgelegten Grenzen um volle Jahre ver-
kürzen oder verlängern.

Sie können das Anlaufmanagement jederzeit kündi-
gen. Wir legen Ihr Guthaben aus dem Anlauf-Fonds 
dann in den von Ihnen gewählten Fonds an.

Das Anlaufmanagement gilt nicht für Zuzahlungen, 
die Sie nach Ablauf des Anlaufmanagements leisten.

(2) Ziel des Ablaufmanagements ist es, die Risiken 
der Fondsanlage in den letzten Jahren vor Rentenbe-
ginn schrittweise zu mindern. Dies ist für Sie kosten-
los. Sie können das Ablaufmanagement wählen, wenn 
Sie den Vertrag beantragen oder bis zwei Jahre vor 
Rentenbeginn. Sie müssen uns dies spätestens einen 
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Monat vor dem gewünschten Beginn des Ablaufmana-
gements mitteilen.

Wir schichten Ihr Guthaben während des Ablaufma-
nagements von den risikoreicheren Fonds monatlich 
in die risikoärmeren Fonds um. Als risikoreichere 
Fonds definieren wir die Fonds, die mehr als 50 % 
ihres Fondsvolumens in Aktien investieren. Alle übri-
gen Fonds aus Ihrer Fondsauswahl berücksichtigen 
wir beim Ablaufmanagement nicht. Risikoärmere 
Fonds sind zum Beispiel [→] Rentenfonds oder geld-
marktnahe Fonds. Für das Ablaufmanagement können 
Sie einen Zielwert bestimmen. Der Zielwert gibt an, 
wie hoch der Anteil an risikoreicheren Fonds bei Ren-
tenbeginn noch sein soll. Wir schlagen Ihnen einen 
oder mehrere risikoärmere Fonds als so genannte [→] 
Ablauf-Fonds vor. Sie können uns auch einen anderen 
Ablauf-Fonds aus unserer Auswahl benennen, in den 
wir umschichten sollen.

Auch während des Ablaufmanagements können Sie 
Guthaben von einem auf einen anderen Fonds übertra-
gen. Wenn wir den von Ihnen bestimmten Zielwert 
früher erreichen, schichten wir nicht weiter in den/die 
Ablauf-Fonds um. Sollte der Zielwert vor Rentenbe-
ginn wieder überschritten werden, schichten wir wei-
ter um.

Sie können das Ablaufmanagement wie folgt kündi-
gen:

– vor dessen Beginn jederzeit und

– nach dessen Beginn mit einer Frist von einem Mo-
nat zum Beginn eines jeden Monats. Bereits erfolg-
te Umschichtungen bleiben in diesem Fall unver-
ändert bestehen.

Sie können das Ablaufmanagement bis zwei Jahre vor 
Rentenbeginn auch dann erneut einschließen, wenn 
Sie dieses bereits gekündigt hatten.

Wenn Sie den Rentenbeginn hinausschieben, verlän-
gert sich das Ablaufmanagement bis zum späteren 
Rentenbeginn. Mehr zum Hinausschieben des Renten-
beginns finden Sie in § 23 Absatz 5.

§ 21 Was bedeutet die intelligente Anlagesteuerung 
(IAS)?

Ziel der intelligenten Anlagesteuerung ist es, Risiken 
der Fondsanlage bereits ab Beginn des Vertrags zu 
mindern. Dies geschieht, indem wir die Kurse der 
Fonds ständig überwachen und die Kursschwankun-
gen Ihrer Fondsanlage „glätten“. Im Folgenden be-
schreiben wir, wie IAS genau funktioniert:

Wir prüfen zu Beginn eines Monats, ob die [→] Vola-
tilität jedes einzelnen Fonds die von uns festgelegte 

Höchstgrenze übersteigt. Diese bestimmen wir anhand 
der gewählten IAS-Variante und der mittleren Kurse 
in verschiedenen zurückliegenden Zeiträumen 
(Trends). Liegt ein kurzfristiger über einem längerfris-
tigen Trend, deuten wir dies als ein Zeichen für einen 
positiven Markttrend. Bei positiven Markttrends pas-
sen wir die Höchstgrenze nach oben an.

Überschreitet die Volatilität eines Fonds die Höchst-
grenze, schichten wir Anteile des Fonds in einen 
schwankungsarmen Fonds um. Diesen Fonds nennen 
wir IAS-Fonds. Wir sind berechtigt, den IAS-Fonds 
auszutauschen. Über den Austausch informieren wir 
Sie.

Es erfolgt außerdem ein monatliches Rebalancing: 
Wir schichten das gesamte Guthaben aller Fonds zu 
Beginn eines Monats um. So bleibt Ihre gewählte 
Aufteilung auf die Fonds erhalten. Auch das Guthaben 
des IAS-Fonds wird wieder auf Ihre gewählten Fonds 
verteilt. Danach prüfen wir wieder die Volatilitäten 
der einzelnen Fonds. Bei einer zu hohen Volatilität 
schichten wir erneut Guthaben in den IAS-Fonds um.

Wenn wir Fonds im Rahmen von IAS umschichten, 
ist dies für Sie kostenlos. Sie können IAS wählen, 
wenn Sie den Vertrag beantragen oder bis zwei Jahre 
vor Rentenbeginn. Sie müssen uns einen späteren 
Beginn spätestens einen Monat vorher mitteilen. IAS 
beginnt immer zum Beginn eines [→] Versicherungs-
jahrs. IAS führen wir nicht durch während eines An-
lauf- oder Ablaufmanagements (siehe § 20).

Sie können IAS mit einer Frist von einem Monat zum 
Beginn eines jeden Monats kündigen. Wenn IAS en-
det, bleibt die vorhandene Aufteilung des [→] Fonds-
guthabens und der IAS-Fonds unverändert bestehen. 
Ein Rebalancing findet nicht mehr statt.

Bitte beachten Sie: IAS ist nicht kombinierbar mit 
einem Rebalancing nach § 19. Wenn Sie IAS erst zu 
einem späteren Zeitpunkt in Ihren Vertrag einschlie-
ßen, entfällt das Rebalancing.

§ 22 Wie ermitteln wir den Wert des Fondsgutha-
bens?

(1) Wir berechnen den Wert Ihres Guthabens wie 
folgt: Wir multiplizieren die Anzahl der [→] Fondsan-
teile mit dem jeweiligen Kurs eines Fondsanteils. Für 
Fonds in fremder Währung rechnen wir den Wert mit 
dem jeweils aktuellen Kurs der fremden Währung in 
Euro um.

(2) Wenn Fonds Erträge ausschütten, erwerben wir 
mit den ausgeschütteten Erträgen weitere Anteile des-
selben Fonds. Diese Anteile schreiben wir gut. Wenn 
Fonds Erträge nicht ausschütten, fließen die Erträge 
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den Fonds direkt zu und erhöhen den Wert der [→] 
Fondsanteile. Den aktuellen Kurs der Anteile finden 
Sie auf unserer Internetseite
www.alte-leipziger.de/fondsinformationen.

(3) Bei den folgenden Ereignissen ermitteln wir den 
Kurs der Fonds an folgenden Stichtagen:

– Beitrag und Zuzahlungen:
Am ersten [→] Börsentag, der auf den Eingang 
Ihrer Zahlung folgt.

– Zuzahlungen, die wir abbuchen sollen:
Am ersten Börsentag, nachdem Ihr Antrag auf 
Abbuchung bei uns eingegangen ist.

– Umschichtungen von Guthaben (bei Rebalancing, 
IAS und Anlauf-/Ablaufmanagement):
Am ersten Börsentag des Monats, in dem wir um-
schichten.

– Shift:
Spätestens am zweiten Börsentag, nachdem wir 
Ihren Antrag auf Übertragung erhalten haben.

– Kündigung des Anlaufmanagements:
Spätestens am zweiten Börsentag, nachdem wir 
Ihre Kündigung erhalten haben.

– Gutschrift von [→] Überschussanteilen:
Jeweils am ersten Börsentag eines Monats.

– Anlage von Ausschüttungen aus Fonds:
Am Tag der Ausschüttung.

– Entnahmen aus dem Guthaben:
Am ersten Börsentag, nachdem Ihr Antrag auf 
Auszahlung bei uns eingegangen ist.

– Entnahmeplan:
Am ersten Börsentag nach dem 20. des Monats vor 
dem Auszahlungstermin.

– Rentenbeginn oder bei einmaliger Auszahlung:
Am ersten Börsentag nach dem 20. des Monats vor 
dem Rentenbeginn.

– Tod des [→] Versicherten:
Am ersten Börsentag, nachdem wir vom Tod er-
fahren haben.

– Kündigung zum Ende eines laufenden Monats:
Am ersten Börsentag nach dem 20. des Monats vor 
dem Kündigungstermin. Dies gilt nur, wenn wir 
Ihre Kündigung mindestens fünf Arbeitstage vor-
her erhalten. Sonst berechnen wir den Kurs frühes-
tens am ersten Börsentag, nachdem wir die Kündi-
gung erhalten haben.

– Kündigung zu einem individuellen Termin:
Frühestens am ersten Börsentag, nachdem Ihr An-
trag auf Kündigung bei uns eingegangen ist.

Bitte beachten Sie: Es kann passieren, dass eine 
Fondsgesellschaft vorübergehend keine Anteile 
eines Fonds mehr zurücknimmt. Dann dürfen wir 
statt Geld auszuzahlen die [→] Fondsanteile über-
tragen.

G. GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

§ 23 Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben Sie 
nach Abschluss des Vertrags?

Wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, den Ver-
trag Ihren privaten und beruflichen Veränderungen 
anzupassen.

Entnahmen aus dem Guthaben

(1) Wenn Sie einen Betrag entnehmen wollen, müssen 
Sie uns dies in [→] Textform mitteilen. Wir erheben 
keine Stornogebühr. Für die einmalige Entnahme vor 
Rentenbeginn gelten folgende Regelungen:

– Die Entnahme muss mindestens 500 EUR betra-
gen.

– Ihr restliches Guthaben muss noch 1.000 EUR be-
tragen.

– Die Auszahlung erfolgt zum Anfang des Monats, 
nachdem Ihr Antrag auf Auszahlung bei uns einge-
gangen ist.

Wenn Sie nach Rentenbeginn einen Betrag entnehmen 
wollen, gelten folgende Regelungen:

– Die Entnahme muss mindestens 500 EUR betra-
gen.

– Die Auszahlung erfolgt zum Anfang des Monats, 
nachdem Ihr Antrag auf Auszahlung bei uns einge-
gangen ist.

– Die Entnahme ist auf die Leistung begrenzt, die 
wir bei Tod des [→] Versicherten auszahlen wür-
den (siehe § 8).

– Nach der Entnahme zahlen wir eine verminderte 
Rente. Diese muss garantiert mindestens 200 EUR 
im Jahr betragen.

(2) Wenn Sie vor Rentenbeginn laufende Beträge 
entnehmen wollen, können Sie einen Entnahmeplan 
vereinbaren. Dies müssen Sie uns spätestens einen 
Monat vor Beginn des Entnahmeplans mitteilen. Wir 
erheben keine Stornogebühr. Es gelten folgende Rege-
lungen:

– Der Entnahmeplan kann frühestens zwei Jahre 
nach dem Beginn des Vertrags beantragt werden.
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– Der Entnahmeplan umfasst einen von Ihnen festge-
legten Zeitraum.

– Die Höhe der Entnahmen können Sie in Euro oder 
in Prozent vom jeweils aktuellen Guthaben festle-
gen. Sie können auch einen Eurobetrag bestimmen, 
auf den das Guthaben abgebaut wird.

– Sie legen fest, ob die Entnahme monatlich, viertel-
jährlich, halbjährlich oder jährlich erfolgen soll.

– Die einzelne Entnahme muss mindestens 200 EUR 
betragen.

– Ihr restliches Guthaben muss nach den geplanten 
Entnahmen noch 1.000 EUR betragen.

– Sie können den Entnahmeplan jederzeit für die Zu-
kunft ändern oder stoppen.

Übertragung von Fondsanteilen statt Auszahlung 
in Euro

(3) Wenn Sie nichts anderes beantragen, zahlen wir 
unsere Leistungen in Euro aus. Auf Wunsch können 
wir auch [→] Fondsanteile übertragen. Dies gilt nicht 
für Entnahmen nach den Absätzen 1 und 2.

Für die Übertragung von Fondsanteilen gilt Folgen-
des:

– Die Fondsanteile müssen einen Wert von mindes-
tens 1.000 EUR haben.

– Sie müssen uns Ihren Wunsch spätestens einen 
Monat vor dem gewünschten Tag der Übertragung 
mitteilen.

– Sie müssen uns ebenfalls alle Angaben zum Wert-
papierdepot mitteilen, auf das wir die Fondsanteile 
übertragen sollen. Wir können nur ganze Fondsan-
teile übertragen. Bruchteile von Fondsanteilen 
zahlen wir zum gleichen Zeitpunkt in Euro aus.

– Sie tragen die Kosten, die bei der Übertragung von 
Fondsanteilen entstehen.

Bitte beachten Sie: Wir können keine Anteile von 
Fonds übertragen, die wiederum in andere Fonds in-
vestiert sind. Es kann auch weitere Gründe geben, 
warum wir Fondsanteile nicht übertragen können. 
Zum Beispiel, weil Ihre Bank die Fondsanteile nicht 
annimmt. In diesen Fällen verkaufen wir die Fondsan-
teile und zahlen sie in Euro aus.

Verschieben des Rentenbeginns

(4) Rentenbeginn vorverlegen:
Wenn Sie einen früheren Rentenbeginn wünschen, 
müssen Sie uns dies innerhalb der letzten sechs Mona-
te vor dem neuen Rentenbeginn mitteilen. Rentenbe-
ginn ist immer der 1. eines Monats. Wir ermitteln die 

Höhe der Rente wie in § 6 Absatz 3 beschrieben. Da-
für berechnen wir die [→] garantierten Rentenfakto-
ren neu. Einen früheren Rentenbeginn können Sie nur 
wählen, wenn die garantierte Rente mindestens 
200 EUR im Jahr beträgt. Sie können sich zum neuen 
Rentenbeginn auch das Guthaben ganz oder teilweise 
auszahlen lassen.

(5) Rentenbeginn nach hinten schieben:
Wenn Sie einen späteren Rentenbeginn wünschen, 
müssen Sie uns dies innerhalb der letzten sechs Mona-
te vor dem ursprünglich vereinbarten Rentenbeginn 
mitteilen. Rentenbeginn ist immer der 1. eines Mo-
nats. Sie können den Rentenbeginn auch mehrmals 
nach hinten schieben.

Wir berechnen die [→] garantierten Rentenfaktoren 
mit dem neuen Rentenbeginn.

– Wenn Sie den ursprünglich vereinbarten Rentenbe-
ginn um bis zu fünf Jahre nach hinten schieben, 
bleiben die [→] Rechnungsgrundlagen unverän-
dert.

– Wenn Sie den ursprünglich vereinbarten Rentenbe-
ginn um mehr als fünf Jahre nach hinten schieben, 
verwenden wir die zum Zeitpunkt der Änderung 
maßgebenden Rechnungsgrundlagen.

Es gelten folgende Regelungen:

– Sie können den ursprünglich vereinbarten Renten-
beginn nur um volle Jahre hinausschieben. Dies 
können Sie auch in mehreren Schritten tun.

– Der [→] Versicherte darf zum neuen Rentenbeginn 
höchstens 90 Jahre alt sein.

– Sie können den späteren Rentenbeginn auch wie-
der vorverlegen.

– Es kann erforderlich sein, dass wir die [→] Ren-
tengarantiezeit anpassen müssen.

Leistung im Todesfall nach Rentenbeginn

(6) Sie können zum Rentenbeginn die Leistung än-
dern, die fällig wird, wenn der [→] Versicherte nach 
Rentenbeginn stirbt. Ihren Änderungswunsch müssen 
Sie uns innerhalb der letzten sechs Monate vor Ren-
tenbeginn mitteilen. Sie können zum Rentenbeginn 
eine [→] Rentengarantiezeit

– neu vereinbaren,

– verlängern, verkürzen oder

– ganz ausschließen.

Wir berechnen die Rente wie in § 6 Absatz 3 beschrie-
ben. Wir berechnen die [→] garantierten Rentenfakto-
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ren neu. Die [→] Rechnungsgrundlagen bleiben un-
verändert.

Überschüsse nach Rentenbeginn

(7) Sie können zum Rentenbeginn neu festlegen, wie 
wir die jährlichen [→] Überschussanteile nach Ren-
tenbeginn verwenden sollen. Ihren Änderungswunsch 
müssen Sie uns innerhalb der letzten sechs Monate 
vor Rentenbeginn mitteilen. Mehr zu den verschiede-
nen Möglichkeiten finden Sie in § 9 Absatz 6.

Fondsgebundene Rente nach Rentenbeginn

(8) Sie können zum Rentenbeginn eine fondsgebunde-
ne Rente wählen. Dies geht nur, wenn wir zum Zeit-
punkt Ihres Rentenbeginns für Ihren Vertrag diese Art 
der Verrentung anbieten. Ihren Änderungswunsch 
müssen Sie uns innerhalb der letzten sechs Monate 
vor Rentenbeginn mitteilen. Wir ermitteln die fonds-
gebundene Rente nach den zum Zeitpunkt des Renten-
beginns geltenden [→] Rechnungsgrundlagen. Es 
gelten die zum Zeitpunkt des Rentenbeginns gültigen 
Bedingungen für die fondsgebundene Rente und die 
dann bestehenden steuerlichen Regelungen.

H. KÜNDIGUNG DES VERTRAGS

§ 24 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen 
und welche Folgen hat dies?

(1) Vor Rentenbeginn können Sie Ihren Vertrag in 
[→] Textform zu folgenden Zeitpunkten kündigen:

– zum Ende eines Monats oder

– zu einem von Ihnen festgelegten Termin.

Nach Rentenbeginn können Sie nur während der [→] 
Rentengarantiezeit kündigen, und zwar zum Ende 
eines Monats. Wenn Sie für die Rente eine andere 
Zahlungsweise gewählt haben, können Sie nur zum 
Ende eines Zahlungsabschnitts kündigen.

Sie können den Vertrag auch teilweise kündigen. Der 
[→] Rückkaufswert hieraus muss mindestens 
500 EUR betragen. Wenn Sie vor Rentenbeginn teil-
weise kündigen, gilt: Das restliche Guthaben muss 
noch mindestens 1.000 EUR betragen. Wenn Sie nach 
Rentenbeginn teilweise kündigen, muss die verblei-
bende Rente mindestens 200 EUR im Jahr betragen.

(2) Wenn Sie kündigen, zahlen wir Ihnen den [→] 
Rückkaufswert nach § 169 Versicherungsvertragsge-
setz aus. Den genauen Wortlaut des Gesetzes finden 
Sie auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.
Der Rückkaufswert ist Ihr Guthaben zum Zeitpunkt, 

zu dem Sie kündigen. Wir ziehen keine Stornogebühr 
ab.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie während der [→] Ren-
tengarantiezeit kündigen, ist der Rückkaufswert be-
grenzt. Wir zahlen in diesem Fall nur die Leistung 
aus, die wir auch bei Tod des [→] Versicherten aus-
zahlen würden. Aus der Differenz zwischen dem Gut-
haben und dem begrenzten Rückkaufswert zahlen wir 
eine lebenslange Rente ohne Rentengarantiezeit. 
Wenn diese Rente kleiner ist als 200 EUR im Jahr, 
zahlen wir die Differenz zusammen mit dem Rück-
kaufswert aus.

I. BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN

§ 25 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit 
uns einmal nicht zufrieden sind?

(1) Wenn Sie mit unserer Entscheidung einmal nicht 
zufrieden sind, wenden Sie sich gerne an unsere inter-
ne Beschwerdestelle. Sie erreichen diese derzeit wie 
folgt:

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.
Alte Leipziger-Platz 1
61440 Oberursel
E-Mail: leben@alte-leipziger.de
Internet: www.alte-leipziger.de

(2) Wenn Verhandlungen mit uns nicht zu dem von 
Ihnen gewünschten Ergebnis geführt haben, gibt es 
weitere Beschwerdemöglichkeiten:

Versicherungsombudsmann

Sie können sich als [→] Verbraucher an den Ombuds-
mann für Versicherungen wenden. Diesen erreichen 
Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unab-
hängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende 
Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Wenn Sie [→] Verbraucher sind und diesen Vertrag 
online (zum Beispiel über eine Webseite oder per E-
Mail) abgeschlossen haben, können Sie sich mit ihrer 
Beschwerde auch online an die Plattform
ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden.

Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an 
den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.
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Versicherungsaufsicht

Sie können sich auch an die für uns zuständige Auf-
sicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unter-
liegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin). Die derzeitigen Kon-
taktdaten sind:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de

Bitte beachten Sie: Die BaFin ist keine Schiedsstelle 
und kann einzelne Streitfälle nicht verbindlich ent-
scheiden.

Rechtsweg

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg 
zu beschreiten.

ANHANG: ERKLÄRUNGEN VON FACHBEGRIFFEN

Anlauf-/Ablauf-Fonds Dies sind risiko- und schwankungsärmere Fonds wie zum Beispiel [→] Ren-
tenfonds oder geldmarktnahe Fonds.

Ausgabeaufschlag Einmalige Gebühr, die Fondsgesellschaften normalerweise beim Kauf von 
[→] Fondsanteilen erheben. Fondsgesellschaften geben den Ausgabeauf-
schlag als Prozentsatz des aktuellen Kurses an. Die Höhe kann zwischen 0 % 
und 7 % betragen.

Barwert Der Barwert ist der Wert, den zukünftige Zahlungen in der Gegenwart besit-
zen. Wir ermitteln den Barwert, indem wir zukünftige Rentenzahlungen 
abzinsen und diese anschließend summieren.

Begünstigter Sie können eine Person bestimmen, die im [→] Versicherungsfall die Leis-
tungen erhalten soll. Dies müssen Sie tun, bevor der Versicherungsfall ein-
getreten ist. Diese Person nennen wir Begünstigter. Sie können auch mehrere 
Personen als Begünstigte bestimmen.

Bewertungsreserven Sie entstehen wie folgt: In unserer Bilanz bewerten wir unsere Kapitalanla-
gen nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. Wenn der Marktwert 
unserer Kapitalanlagen höher ist als deren Wert in unserer Bilanz, entstehen 
Bewertungsreserven.

Börsentag Sind die Tage, an denen Wertpapiere an den Börsen gehandelt werden.

Erklärungen Sind Mitteilungen, die auch einen rechtlichen Charakter haben können. Zum 
Beispiel: Anfechtungen, Kündigungen, Mahnungen.

ETF Exchange Traded Fund ist ein Investmentfonds, der an einer Börse gehandelt 
wird. In der Regel sind ETFs passiv verwaltete Investmentfonds. Sie bilden 
einen Index nach und sind kostengünstig.

Fondsanteil Mit einem Fondsanteil haben Sie einen Anspruch gegenüber der Investment-
gesellschaft auf einen Teil des Fondsvermögens. Der Wert eines Fondsan-
teils berechnet sich aus dem Gesamtwert des Fondsvermögens und den vor-
handenen Fondsanteilen. Der Wert wird üblicherweise an jedem [→] Bör-
sentag ermittelt.
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Fondsguthaben Um das Fondsguthaben zu berechnen, multiplizieren wir die Anzahl Ihrer 
[→] Fondsanteile mit dem aktuellen Kurs eines Fondsanteils.

Garantierter Rentenfaktor Gibt an, wie viel Rente Sie pro 10.000 EUR Guthaben mindestens erhalten. 
Beispiel: Nehmen wir an, Sie haben zum Rentenbeginn ein Guthaben von 
50.000 EUR und Ihr garantierter monatlicher Rentenfaktor beträgt 30 EUR. 
Dann erhalten Sie mindestens 150 EUR monatliche Rente.
Für den Rentenfaktor bei Beginn des Vertrags gelten folgende Grundlagen: 
Wir verwenden unsere eigene Sterbetafel. Diese ist unabhängig vom Ge-
schlecht und legt die Sterbewahrscheinlichkeiten der Sterbetafel 
DAV 2004 R zugrunde. Wir berücksichtigen für die gesamte Dauer der Ren-
te einen Zins von 1 % pro Jahr. Der garantierte Rentenfaktor beträgt 85 % 
des Rentenfaktors bei Beginn des Vertrags.

Juristische Person Im Unterschied zu einer natürlichen Person ist eine juristische Person zum 
Beispiel: Eine Aktiengesellschaft (AG), eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH), eine Stiftung oder ein Verein.

Klassisches Vermögen Mit diesem beschreiben wir das klassische Sicherungsvermögen, das in 
§ 125 Versicherungsaufsichtsgesetz definiert ist. Den genauen Wortlaut des 
Gesetzes finden Sie auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte. Das klassische Vermögen legen wir 
zum Beispiel an in Grundstücken, festverzinslichen Wertpapieren und 
Schuldverschreibungen.

Rechnungsgrundlagen Sie dienen dazu, die Beiträge und die Leistungen zu berechnen. Zu den 
Rechnungsgrundlagen gehören zum Beispiel die Annahmen darüber, wie 
sich folgende Größen entwickeln: die versicherten Risiken, die Zinsen und 
die Kosten.

Rentenfonds Ist ein Investmentfonds, der sein Vermögen ganz oder überwiegend in fest-
verzinsliche Wertpapiere anlegt. Zu festverzinslichen Wertpapieren gehören 
zum Beispiel Anleihen oder Pfandbriefe.

Rentengarantiezeit Ist der Zeitraum, in dem wir die Rente mindestens zahlen. Das gilt auch, 
wenn der [→] Versicherte während dieser Zeit stirbt. Die Rentengarantiezeit 
beginnt immer zu Rentenbeginn.

Rückkaufswert Den Rückkaufswert zahlen wir aus, wenn Sie kündigen. Wir berechnen ihn 
auf Grundlage von § 169 Versicherungsvertragsgesetz. Der Rückkaufswert 
erhöht sich zum Beispiel, wenn wir [→] Überschüsse und [→] Bewertungs-
reserven zuteilen.

Rückstellungen Sind Passivposten in der Bilanz, zu denen noch ungewiss ist, ob und in wel-
cher Höhe sie entstehen. Dies kann zum Beispiel Verbindlichkeiten, Verluste 
oder Aufwendungen betreffen.

Rückstellung für Beitragsrück-
erstattung Ist eine versicherungstechnische [→] Rückstellung in der Bilanz eines Versi-

cherers. Sie enthält den Wert der Ansprüche auf Beitragsrückerstattung der 
[→] Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit. Dieser Rückstellung entneh-
men wir zum Beispiel die [→] Überschussanteile, die wir den einzelnen 
Verträgen konkret zuteilen.
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Schriftform Wenn die Schriftform vorgeschrieben ist, müssen [→] Erklärungen zum 
Beispiel per Brief mit eigenhändiger Unterschrift erfolgen. Die Schriftform 
ist in § 126 Bürgerliches Gesetzbuch geregelt. Den genauen Wortlaut des 
Gesetzes finden Sie auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Steuerlich ansässig Begriff aus dem Bereich der Doppelbesteuerungsabkommen: Ein Steuer-
pflichtiger ist in folgendem Staat steuerlich ansässig: Staat, in dem er seinen 
Hauptwohnsitz hat und dem er deswegen aus der Sicht des Abkommens 
zugeordnet wird.

Textform Für die Textform reicht eine lesbare [→] Erklärung. Diese muss auf einem 
dauerhaften Datenträger (zum Beispiel Fax oder E-Mail) abgegeben werden. 
Die Textform ist in § 126b Bürgerliches Gesetzbuch geregelt. Den genauen 
Wortlaut des Gesetzes finden Sie auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Überschüsse Sind Erträge, die wir zusätzlich erwirtschaften. Sie kommen zustande, wenn 
wir bessere Ergebnisse erzielen als bei Beginn des Vertrags angenommen. 
Zum Beispiel: Wir erzielen höhere Kapitalerträge oder müssen weniger Leis-
tungen erbringen als angenommen.

Überschussanteil Ist der Anteil an den erwirtschafteten [→] Überschüssen, den wir Ihrem Ver-
trag gutschreiben.

Überschusssatz Anhand der Überschusssätze ermitteln wir die Höhe der [→] Überschussan-
teile für die einzelnen Verträge. Wir legen diese jährlich neu fest und veröf-
fentlichen sie im Geschäftsbericht.

Unverzüglich Bedeutet nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern“ oder 
„so schnell wie eben möglich“.

Verantwortlicher Aktuar Ist ein versicherungsmathematisch ausgebildeter Sachverständiger. Jeder 
Lebensversicherer muss einen Verantwortlichen Aktuar bestellen. Dieser 
achtet insbesondere darauf, dass der Versicherer die Garantien gegenüber 
seinen [→] Versicherungsnehmern dauerhaft erfüllen kann.

Verbraucher Jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können.

Vermögensverwaltende Fonds Sind Investmentfonds, die in Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffen oder 
Edelmetallen anlegen. Ziel ist, durch eine ausgewogene Anlage positive 
Erträge in allen Marktphasen zu erzielen.

Versicherter Ist die Person, die wir im Hinblick auf die Risiken versichern. Der Versi-
cherte kann jemand anderes sein als der [→] Versicherungsnehmer.

Versicherungsfall Liegt vor, wenn ein Umstand eintritt, der eine Leistung durch uns auslöst. 
Zum Beispiel: der [→] Versicherte stirbt.

Versicherungsjahr Ein neues Versicherungsjahr beginnt immer mit dem Monat, für den wir den 
Rentenbeginn vereinbart haben. Das bedeutet: Das erste Versicherungsjahr 
kann weniger als zwölf Monate umfassen. Beispiel: Beginn des Vertrags 
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01.08., vereinbarter Rentenbeginn 01.05. Dann umfasst das erste Versiche-
rungsjahr neun Monate, alle weiteren zwölf Monate.

Versicherungsnehmer Schließt mit uns den Versicherungsvertrag. Er ist damit unser Vertragspart-
ner.

Versicherungsschein Ist eine Urkunde über den Versicherungsvertrag. Zu Beginn des Vertrags 
senden wir Ihnen den Versicherungsschein. Er enthält wichtige Daten zu 
Ihrem Vertrag. Zum Beispiel: den Beginn des Vertrags und den Rentenbe-
ginn. Für Änderungen während der Laufzeit des Vertrags erhalten Sie je-
weils einen Nachtrag. Bitte heben Sie den Versicherungsschein und die 
Nachträge gut auf.

Volatilität Maß für die Schwankungsbreite eines Wertpapiers, einer Währung oder ei-
nes Fondskurses über einen längeren Zeitraum. Wir verwenden bei der Intel-
ligenten Anlagesteuerung Volatilitäten über einen Zeitraum von einem Mo-
nat.
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Zusatzbestimmungen zu den Tarifen der Tarifgruppe H

Druck-Nr. pm 2657 – 01.2025

Ihr Vertrag basiert auf einem Tarif der Tarifgruppe H. 
Diesen Tarif können Sie nur abschließen,

– wenn Sie Mitarbeiter in der ALH Gruppe sind oder

– wenn Sie aufgrund eines gesonderten Vertrags eine 
Beratungsvergütung an einen Versicherungsver-
mittler erbracht haben (Honorarvereinbarung).

Für Ihren Vertrag gelten die anliegenden Vertrags-

grundlagen. Dazu gehören zum Beispiel die Allgemei-
nen Bedingungen.

Abschluss- und Vertriebskosten

Abweichend von der Regelung in den Allgemeinen 
Bedingungen erheben wir keine Abschluss- und Ver-
triebskosten.

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.
Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel
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Mit dieser Steuerinformation erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten steuerrechtlichen Regelungen zu 
Ihrem Versicherungsvertrag. Die nachfolgenden Angaben beruhen auf den – zum Zeitpunkt des auf der Vorder-
seite angegebenen Stands – geltenden steuerrechtlichen Vorschriften, die wir nach bestem Wissen wiedergeben. 
Keine Steuerausführungen enthält diese Information zu Versicherungen der Basisversorgung (gesetzlichen Ren-
tenversicherungen, landwirtschaftlichen Alterskassen, berufsständischen Versorgungseinrichtungen und Basis-
renten nach § 10 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa EStG), Altersvorsorgeverträgen nach dem 
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (Riester-Renten) und für betriebliche Riester-Renten.

Während der Vertragslaufzeit können Rechtsprechung und Änderungen von Gesetzen/Verordnungen Auswir-
kungen haben, die wir nicht beeinflussen können.

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.
Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel

A. EINKOMMENSTEUER

1. Private Versicherungen

1.1 Mindestvoraussetzungen

Aus steuerlicher Sicht ist von einem Versicherungs-
vertrag auszugehen, wenn insbesondere

– bei Rentenversicherungen das Langlebigkeitsrisiko 
getragen wird, in dem u.a. bei konventionellen 
Rentenversicherungen eine der Höhe nach betrag-
lich garantierte Rente, bei rein fondsgebundenen 
Rentenversicherungen ein bezifferter garantierter 
Rentenfaktor bzw. bei Hybrid-Rentenversicherun-
gen (Fonds- und konventionelle Anlage) entspre-
chende Garantien konkret vereinbart ist/sind,

– bei Kapitallebensversicherungen ein nennenswer-
tes Todesfallrisiko (Mindesttodesfallschutz) abge-
sichert ist und

– ein vermögensverwaltender Versicherungsvertrag 
nach § 20 Absatz 1 Nr. 6 Satz 5 EStG auszuschlie-
ßen ist.

Dies ist bei Ihrem privaten Versicherungsvertrag ge-
geben, so dass je nach Art des Vertrags die folgenden 
steuerlichen Regelungen Anwendung finden.

1.2 Renten- und Kapitallebensversicherungen

Konventionelle, fondsgebundene oder hybride Ren-
tenversicherungen mit und ohne Kapitalwahlrecht, die 
nicht zur Basisversorgung bzw. zur betrieblichen Vor-
sorge zählen sowie Kapitallebensversicherungen, ge-
hören nach den steuerrechtlichen Regelungen zu den 
nicht förderbaren Kapitalanlageprodukten. Die Beiträ-
ge zu solchen Versicherungen sind bei der Veranla-
gung zur Einkommensteuer nicht als Sonderausgaben 
absetzbar.

Die Versicherungsleistung aus einem solchen Vertrag 
wird wie folgt behandelt:

1.2.1 Besteuerung von Rentenleistungen

Lebenslange Leibrenten unterliegen beim Steuer-
pflichtigen mit dem nach der Tabelle zu § 22 Nr. 1 
Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG zu er-
mittelnden Ertragsanteil als sonstige Einkünfte der 
Einkommensteuer. In die Ertragsanteilsbesteuerung 
sind auch sämtliche Überschussbeteiligungen einzube-
ziehen. Für die Höhe des Ertragsanteils ist das vollen-
dete Lebensjahr der versicherten Person bei Beginn 
der Rentenzahlung maßgebend.

Rentenzahlungen, die durch Tod des Versicherten in 
der Rentengarantiezeit bis zu deren Ende gezahlt wer-
den, sind auch für den Bezugsberechtigten bzw. 
Rechtsnachfolger (in der Regel der Erbe) mit dem 
Ertragsanteil des verstorbenen Versicherten steuer-
pflichtig.

Abgekürzte Leibrenten aus einer Rentenversicherung 
mit zeitlich befristeter Rentenzahlung (keine Berufs-
unfähigkeits-, Erwerbsminderungs- Grundfähigkeits- 
oder Waisenrenten) und echte Zeitrenten sind wie 
Teilkapitalauszahlungen im Erlebensfall mit den in 
ihnen enthaltenen Erträgen als Einkünfte aus Kapital-
vermögen (§ 20 EStG) steuerpflichtig. Bei den Teil-
leistungen (= Renten) sind die anteilig entrichteten 
Beiträge von dem jeweiligen Auszahlungsbetrag in 
Abzug zu bringen. Hierbei dürfen die ermittelten Bei-
träge die jeweilige Teilleistung nicht übersteigen, 
wodurch ein negativer Unterschiedsbetrag nur bei der 
letzten Rentenzahlung anfallen kann. Soweit einzelne 
Teilleistungen nach Ablauf von 12 Jahren seit dem 
Vertragsabschluss und nach Vollendung des 62. Le-
bensjahrs des Steuerpflichtigen ausgezahlt werden, 
beträgt der steuerpflichtige Ertrag die Hälfte des Un-
terschiedsbetrags. Die steuerliche Behandlung der 
Erträge oder Verluste erfolgt nach den Ausführungen 
zu Kapitalleistungen im Erlebensfall, siehe 1.2.2.
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1.2.2 Besteuerung von Kapitalleistungen

Kapitalleistungen im Todesfall (z.B. Todesfallkapital, 
Beitragsrückgewähr, Überschussleistung) sind im 
vollen Umfang einkommensteuerfrei (Ausnahme: bei 
entgeltlichem Erwerb – siehe 1.2.4).

Kapitalleistungen im Erlebensfall (z.B. Ausübung des 
Kapitalwahlrechts, Auszahlungen nach Entnahme-
plan, Kündigung/Teilkündigung vor oder nach Ren-
tenbeginn) gehören zu den Einkünften aus Kapitalver-
mögen (§ 20 EStG). Sie sind in Höhe des Unter-
schiedsbetrags (bei Fondsanlage siehe auch Nr. 1.2.6) 
zwischen der Kapitalleistung und der Summe der auf 
sie entrichteten Beiträge als Ertrag einkommen-
steuerpflichtig. Hat der Steuerpflichtige zum Zufluss-
zeitpunkt das 62. Lebensjahr vollendet und liegt der 
Vertragsabschluss mindestens 12 Jahre zurück, beträgt 
der steuerpflichtige Ertrag die Hälfte des Unter-
schiedsbetrags.

Auf den vollen steuerpflichtigen Ertrag ist die Abgel-
tungsteuer nach § 32d EStG in Höhe von 25 % zuzüg-
lich des darauf entfallenden Solidaritätszuschlags von 
5,5 % anzuwenden. Gehört der Steuerpflichtige einer 
kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft an, 
reduziert sich der Steuersatz wegen des Sonderausga-
bencharakters der Kirchensteuer von 25 % auf 
24,51 % (bei einem Kirchensteuersatz von 8 %) bzw. 
24,45 % (bei einem Kirchensteuersatz von 9 %). Der 
Versicherer hat in gleicher Höhe die Kapitalertrag-
steuer zuzüglich der Zuschlagsteuern zu erheben und 
abzuführen, so dass dieser Steuereinbehalt an der 
Quelle abgeltende Wirkung entfaltet. Steuerpflichtige 
müssen deshalb diese Einkünfte nicht mehr in ihrer 
Einkommensteuererklärung angeben. Sie haben aber 
das Recht die der Abgeltungsteuer unterliegenden 
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Rahmen der Ein-
kommensteuererklärung zu erklären, um z.B. einen 
bei der Erhebung der Kapitalertragsteuer nicht genutz-
ten Sparer-Pauschbetrag oder Verlustabzug durch 
Neufestsetzung der Abgeltungsteuer geltend zu ma-
chen. Außerdem können sie im Zuge der Einkommen-
steuererklärung beantragen, dass sämtliche Einkünfte 
aus Kapitalvermögen den allgemeinen einkommen-
steuerrechtlichen Regelungen zur Ermittlung der tarif-
lichen Einkommensteuer zu unterwerfen sind, sofern 
dies zu einer niedrigeren Einkommensteuer führt 
(Günstigerprüfung durch das Wohnsitzfinanzamt). 
Sollte dies nicht der Fall sein, bleibt es bei der erhobe-
nen oder festgesetzten Abgeltungsteuer.

Beträgt der steuerpflichtige Ertrag die Hälfte des Un-
terschiedsbetrags, ist vom Versicherer trotzdem auf 
den vollen steuerpflichtigen Ertrag die Kapitalertrag-
steuer zuzüglich der darauf entfallenden Zuschlag-
steuern zu erheben und abzuführen. Diese Steuerbe-

träge sind Vorauszahlungen auf die persönliche Ein-
kommensteuer und werden auf die im Rahmen der 
Veranlagung zu zahlenden Steuerbeträge angerechnet.

Ergibt sich z.B. bei Kündigung ein negativer Unter-
schiedsbetrag (Verlust), ist dieser mit positiven der 
Abgeltungsteuer unterliegenden Kapitaleinkünften aus 
Privatvermögen verrechenbar. Nicht verrechenbare 
Verluste dürfen jedoch in die folgenden Veranla-
gungsjahre vorgetragen werden und dort mit entspre-
chenden positiven Kapitaleinkünften verrechnet wer-
den. Alternativ kann der Verlust im Rahmen des An-
trags auf Günstigerprüfung bei der tariflichen Ein-
kommensbesteuerung berücksichtigt werden. Entsteht 
der negative Unterschiedsbetrag nach Ablauf von 
12 Jahren seit Vertragsabschluss und hat der Steuer-
pflichtige zu diesem Zeitpunkt das 62. Lebensjahr 
vollendet, vermindert dieser Verlust die nach den 
allgemeinen einkommensteuerlichen Regelungen zur 
Ermittlung der tariflichen Einkommensteuer zu ermit-
telnden Einkünfte aus Kapitalvermögen. Gleicht sich 
dieser Verlust nicht aus, ist der Ausgleich mit anderen 
Einkunftsarten vorzunehmen. Verbleibt danach ein 
nicht ausgeglichener Verlust, ist dieser nach Maßgabe 
des § 10d EStG in anderen Veranlagungszeiträumen 
zu verrechnen.

Der Steuerabzug ist vom Versicherer ganz oder teil-
weise nicht vorzunehmen, wenn der Steuerpflichtige 
dem Versicherer rechtzeitig einen Freistellungsauftrag 
oder eine Nichtveranlagungsbescheinigung vorlegt. 
Der Versicherer bescheinigt dem Steuerpflichtigen die 
Erträge oder Verluste und die abgeführten Steuerbe-
träge, so dass er diese Bescheinigung im Rahmen 
seiner Einkommensteuererklärung einsetzen kann.

1.2.3 Besonderheiten beim Kirchensteuereinbehalt

Wir sind gesetzlich verpflichtet, die Kirchensteuer 
automatisch mit der einbehaltenen Kapitalertragsteuer 
(Abgeltungsteuer) und dem Solidaritätszuschlag an 
die Finanzverwaltung abzuführen, wenn Sie Mitglied 
einer kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft 
sind. Dazu werden wir Ihre Religionsgemeinschaft 
und den Kirchensteuersatz in einem automatisierten 
Verfahren beim Bundeszentralamt für Steuern abfra-
gen. Die Abfrage erfolgt anlassbezogen, also nur 
dann, wenn es zur Erhebung von Kapitalertragsteuer 
(Abgeltungsteuer) auf Kapitalerträge kommt. Die 
Kirchensteuer und die Kirchensteuerdaten sind von 
uns nicht zu erheben, wenn Sie uns mitteilen, dass die 
steuerpflichtigen Kapitalerträge bei Ihnen zu den Ein-
künften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebe-
trieb, selbständiger Arbeit oder Vermietung oder Ver-
pachtung gehören. Die Kirchensteuer ist in diesen 
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Fällen von Ihrem zuständigen Finanzamt im Veranla-
gungsverfahren festzusetzen.

Möchten Sie nicht, dass Ihre Kirchensteuerdaten ab-
rufbar sind, können Sie ihr gesetzliches Wider-
spruchsrecht zur Abfrage (Sperrvermerk) ausüben. 
Bitte verwenden Sie dafür den amtlichen Vordruck 
unter www.formulare-bfinv.de, sofern Sie dies im Zu-
sammenhang mit Erträgen aus anderen Kapitalvermö-
gen noch nicht getan haben. Ihre ausgefüllte und un-
terschriebene Sperrvermerkserklärung sollte spätes-
tens zwei Monate vor der Anlassabfrage bei dem Bun-
deszentralamt für Steuern eingegangen sein. Bis zu 
Ihrem Widerruf ist damit die Übermittlung Ihrer Reli-
gionszugehörigkeit für die aktuelle und alle folgenden 
Abfragen gesperrt. Erfolgt der Sperrvermerk rechtzei-
tig, werden auf unsere Abfrage keine Daten übermit-
telt, so dass auch keine Kirchensteuer von uns einbe-
halten wird. Bitte beachten Sie, dass das Bundes-
zentralamt für Steuern Ihr zuständiges Finanzamt über 
erfolgte Abfragen informiert. Dieses Finanzamt ist 
dann gesetzlich gehalten, Sie aufzufordern, Angaben 
zur Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) zu machen, 
um darauf dann Kirchensteuer zu erheben.

1.2.4 Veräußerung von Versicherungsansprüchen

Werden die Ansprüche auf die Versicherungsleistung 
im Sinne des § 20 Absatz 1 Nr. 6 EStG (insbesondere 
für Erlebens-, Todes-, Rückkaufsfall) vom steuer-
pflichtigen Anspruchsinhaber veräußert (z.B. durch 
Übertragung, Abtretung, unwiderrufliches Bezugs-
recht), ist der Veräußerungsgewinn/-verlust im Rah-
men der Einkommensteuererklärung zu erklären. Er 
ermittelt sich aus dem Veräußerungspreis abzüglich 
der Summe der bis zum Veräußerungszeitpunkt ent-
richteten Beiträge (Anschaffungskosten) und den Auf-
wendungen die unmittelbar durch die Veräußerung 
entstanden sind. Lag bereits zuvor beim Veräußerer 
ein Erwerb durch Veräußerung vor, gelten sowohl die 
Erwerbsaufwendungen als auch die nach dem Erwerb 
entrichteten Beiträge als Anschaffungskosten. Der 
Versicherer hat in diesen Fällen dem Wohnsitzfinanz-
amt des Veräußerers unverzüglich die Veräußerung 
anzuzeigen und dem Veräußerer auf Verlangen eine 
Bescheinigung über die Höhe der entrichteten Beiträ-
ge auszustellen. Beim Erwerber treten beim entgeltli-
chen Erwerb der Versicherungsansprüche die An-
schaffungskosten an die Stelle der vor dem Erwerb 
entrichteten Beiträge. Sie sind insoweit bei der Ermitt-
lung des Unterschiedsbetrages oder einer späteren 
Veräußerung im Rahmen der Einkommensteuererklä-
rung des Steuerpflichtigen anzusetzen, da der Versi-
cherer für die Ermittlung des Unterschiedsbetrags nur 
auf die bekannte Summe der entrichteten Beiträge 
zurückgreifen kann. Bei Eintritt des versicherten Risi-

kos (Todesfall) ist der Unterschiedsbetrag in voller 
Höhe als Einkunft aus Kapitalvermögen steuerpflich-
tig. Dies gilt nicht, wenn aus anderen Rechtsverhält-
nissen entstandene Abfindungs- und Ausgleichsan-
sprüche arbeitsrechtlicher, erbrechtlicher oder famili-
enrechtlicher Art durch Übertragung von Ansprüchen 
aus der Versicherung erfüllt werden. Der Versicherer 
hat jedoch in diesem Fall keine Kapitalertragsteuer 
zuzüglich der Zuschlagsteuern zu erheben und abzu-
führen.

1.2.5 Policendarlehen

Entnommene Vorauszahlungen auf die Versiche-
rungsleistungen, so genannte Policendarlehen, stellen 
nach den Vereinbarungen steuerrechtlich Darlehen 
dar, so dass die erbrachte Kapitalleistung keine Steu-
erpflicht auslöst. Die Steuerpflicht entsteht erst im 
Rahmen der Verrechnung des Policendarlehens mit 
der Leistung im Erlebensfall oder bei Kündigung/Teil-
kündigung.

1.2.6 Besonderheiten bei fondsgebundenen oder 
hybriden Versicherungen

Bei einer fondsgebundenen oder Hybrid-Rentenver-
sicherung stellt sowohl der Wechsel in einen anderen 
Investmentfonds (Switchen) als auch das Umschich-
ten von Fondsanteilen in einen anderen Investment-
fonds (Shiften) während der Vertragslaufzeit keinen 
steuerpflichtigen Zufluss dar. Sofern bei Fälligkeit der 
Versicherung eine Übertragung der Fondsanteile ge-
wünscht wird, ist als Versicherungsleistung der Rück-
nahmepreis anzusetzen, mit dem die Versicherungs-
leistung bei einer Geldzahlung berechnet worden wä-
re.

Nach dem Investmentsteuerreformgesetz unterliegen 
Investmentfonds ab dem 01.01.2018 mit bestimmten 
Erträgen einer Körperschaftsteuer in Höhe von 15 %.

Betroffen sind vor allem Dividenden, Immobiliener-
träge und Gewinne aus der Veräußerung von Immobi-
lien, wenn diese aus Deutschland stammen. Dies be-
trifft auch die im Rahmen rein fondsgebundener oder 
hybrider Versicherungen gehaltenen Anteile an In-
vestmentfonds.

Den Ausgleich einer eventuell daraus resultierenden 
Steuerbelastung sieht das Einkommensteuergesetz bei 
den Versicherungsleistungen vor, die zu den Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG) gehören.

Danach ist bei Kapitalzahlungen ein positiver Ertrag 
in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen der Kapi-
talleistung und der Summe der auf sie entrichteten 
Beiträge im Erlebensfall oder bei Rückkauf in Höhe 
von 15 % steuerfrei bzw. ein daraus ermittelter negati-
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ver Ertrag (Verlust) um 15 % zu kürzen (§ 20 Ab-
satz 1 Nr. 6 Satz 9 EStG).

Hat der Steuerpflichtige zum Zuflusszeitpunkt des Ka-
pitals das 62. Lebensjahr vollendet und liegt der Ver-
tragsabschluss mindestens 12 Jahre zurück, beträgt 
der steuerpflichtige Ertrag bzw. Verlust die Hälfte des 
nach dem vorherigen Absatz zu ermittelnden Unter-
schiedsbetrags.

Erfolgt die Anlage der Beiträge nur teilweise in In-
vestmentfonds, wird die Steuerfreistellung bzw. Ver-
lustkürzung nur auf den Teil des positiven bzw. nega-
tiven Ertrags angewendet, der aus der Fondsanlage 
stammt. Ist die Versicherungsleistung steuerfrei oder 
kommen Renten zur Auszahlung, ergibt sich kein 
Ausgleich.

1.2.7 Renten nach Ausübung der Pflege-Option

Wird die Pflege-Option ausgeübt und bei Eintritt des 
Pflegefalls die Altersrente verdoppelt, sind die er-
brachten Pflegerenten nach § 3 Nr. 1 Buchstabe a 
EStG einkommensteuerfrei.

1.3 Risikoversicherungen

Versicherungen, die nur für den Todesfall eine Leis-
tung vorsehen, sind unabhängig von ihrer Ausgestal-
tung stets steuerbegünstigt. Die Beiträge können bei 
der Veranlagung zur Einkommensteuer im Rahmen 
der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendungen nach 
§ 10 Absatz 4 EStG als Sonderausgaben abgezogen 
werden.

Leistungen aus Risikoversicherungen sind in vollem 
Umfang einkommensteuerfrei. Dies gilt ebenso bei 
verzinslicher Ansammlung der jährlichen Überschuss-
anteile sowie bei deren Anlage in Investmentfonds.

1.4 Berufsunfähigkeitsversicherungen

Berufsunfähigkeitsversicherungen sind unabhängig 
von ihrer Ausgestaltung steuerbegünstigt. Die Beiträ-
ge können bei der Veranlagung zur Einkommensteuer 
im Rahmen der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwen-
dungen nach § 10 Absatz 4 EStG als Sonderausgaben 
abgezogen werden.

Geleistete Berufs- oder Arbeitsunfähigkeitsrenten aus 
der Berufsunfähigkeitsversicherung sind nicht mit 
dem vollen Rentenbetrag, sondern nur in Höhe des 
nach der Tabelle zu § 55 Absatz 2 Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung zu ermittelnden Ertragsan-
teils einkommensteuerpflichtig. Danach wird der Er-
tragsanteil in Abhängigkeit von der voraussichtlichen 
Leistungsdauer mit dem in der Tabelle dazu vorgege-

benen Prozentsatz aus dem im Kalenderjahr geleiste-
ten Renten ermittelt.

Bei unbefristeten Berufsunfähigkeitsrenten bestimmt 
sich die voraussichtliche ununterbrochene Leistungs-
dauer grundsätzlich nach der auf volle Jahre abgerun-
deten Zeitspanne zwischen dem Eintrittszeitpunkt der 
Leistungspflicht und dem vertraglich vereinbarten 
voraussichtlichen Leistungsende. Wird die Berufsun-
fähigkeitsrente befristet gewährt, ermittelt sich der 
Ertragsanteil nach dieser Dauer. Schließt sich daran 
eine erneut befristete Berufsunfähigkeitsrente unmit-
telbar an, wird der Ertragsanteil ab dem Zeitpunkt der 
Verlängerung nach der neuen Gesamtlaufzeit der Ren-
te festgelegt.

Dahingegen ermittelt sich bei den Arbeitsunfähig-
keitsrenten die voraussichtliche ununterbrochene Leis-
tungsdauer nach der auf volle Jahre abgerundeten 
Zeitspanne zwischen dem Eintrittszeitpunkt der Leis-
tungspflicht und dem voraussichtlichen Ende der Ar-
beitsunfähigkeit gemäß der letzten im Kalenderjahr 
ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, be-
grenzt auf die maximale vertragliche Leistungsdauer.

Ist die Zeitspanne kleiner als zwei Jahre, beträgt der 
Prozentsatz für diese Renten 0 %, so dass sie insge-
samt einkommensteuerfrei sind. Werden wegen rück-
wirkend eingetretener Berufsunfähigkeit in diesem 
Zeitraum geleistete Arbeitsunfähigkeitsrenten mit den 
Berufsunfähigkeitsrentenansprüchen verrechnet, sind 
diese Renten steuerlich als geleistete Berufsunfähig-
keitsrenten zu behandeln.

Kapitalleistungen sind einkommensteuerfrei. Dies gilt 
ebenso bei verzinslicher Ansammlung der jährlichen 
Überschussanteile sowie bei deren Anlage in Invest-
mentfonds.

1.5 Erwerbsminderungsversicherungen

Erwerbsminderungsversicherungen sind unabhängig 
von ihrer Ausgestaltung steuerbegünstigt. Die Beiträ-
ge können bei der Veranlagung zur Einkommensteuer 
im Rahmen der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwen-
dungen nach § 10 Absatz 4 EStG als Sonderausgaben 
abgezogen werden.

Geleistete Erwerbsminderungsrenten sind nicht mit 
dem vollen Rentenbetrag, sondern nur in Höhe des 
nach der Tabelle zu § 55 Absatz 2 Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung zu ermittelnden Ertragsan-
teils einkommensteuerpflichtig. Danach wird der Er-
tragsanteil in Abhängigkeit von der voraussichtlichen 
Leistungsdauer mit dem in der Tabelle dazu vorgege-
benen Prozentsatz aus dem im Kalenderjahr geleiste-
ten Renten ermittelt.
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Bei unbefristeten Erwerbsminderungsrenten bestimmt 
sich die voraussichtliche ununterbrochene Leistungs-
dauer grundsätzlich nach der auf volle Jahre abgerun-
deten Zeitspanne zwischen dem Eintrittszeitpunkt der 
Leistungspflicht und dem vertraglich vereinbarten 
voraussichtlichen Leistungsende. Wird die Erwerbs-
minderungsrente befristet gewährt, ermittelt sich der 
Ertragsanteil nach dieser Dauer. Schließt sich daran 
eine erneut befristete Erwerbsminderungsrente unmit-
telbar an, wird der Ertragsanteil ab dem Zeitpunkt der 
Verlängerung nach der neuen Gesamtlaufzeit der Ren-
te festgelegt.

1.6 Grundfähigkeitsversicherungen

Das Einkommensteuergesetz sieht keine Abzugsmög-
lichkeit für die Beiträge zu Grundfähigkeitsversiche-
rungen im Rahmen der abzugsfähigen Vorsorgeauf-
wendungen vor.

Geleistete Renten aus der Grundfähigkeitenversiche-
rung sind nicht mit dem vollen Rentenbetrag, sondern 
nur in Höhe des nach der Tabelle zu § 55 Absatz 2 
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung zu er-
mittelnden Ertragsanteils einkommensteuerpflichtig. 
Danach wird der Ertragsanteil in Abhängigkeit von 
der voraussichtlichen Leistungsdauer mit dem in der 
Tabelle dazu vorgegebenen Prozentsatz aus dem im 
Kalenderjahr geleisteten Renten ermittelt.

Bei unbefristeten Renten bestimmt sich die voraus-
sichtliche ununterbrochene Leistungsdauer grundsätz-
lich nach der auf volle Jahre abgerundeten Zeitspanne 
zwischen dem Eintrittszeitpunkt der Leistungspflicht 
und dem vertraglich vereinbarten voraussichtlichen 
Leistungsende. Wird die Rente befristet gewährt, er-
mittelt sich der Ertragsanteil nach dieser Dauer. 
Schließt sich daran eine erneut befristete Rente unmit-
telbar an, wird der Ertragsanteil ab dem Zeitpunkt der 
Verlängerung nach der neuen Gesamtlaufzeit der Ren-
te festgelegt.

Kapitalleistungen sind einkommensteuerfrei. Dies gilt 
ebenso bei verzinslicher Ansammlung der jährlichen 
Überschussanteile sowie bei deren Anlage in Invest-
mentfonds.

1.7 Zusatzversicherungen

Zu den Zusatzversicherungen zählen die

– Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung

– Erwerbsminderungs-Zusatzversicherung

– Risiko-Zusatzversicherung

– Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung

– Waisenrenten-Zusatzversicherung.

Beiträge für Zusatzversicherungen sind als Vorsorge-
aufwendungen steuerbegünstigt, wenn der Versicherer 
den auf die Zusatzversicherung entfallenden Beitrag, 
den Überschussanteil und die sonstige Leistung für 
die Zusatzversicherung getrennt ausweist. Sie können 
bei der Veranlagung zur Einkommensteuer im Rah-
men der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendungen 
nach § 10 Absatz 4 EStG als Sonderausgaben abgezo-
gen werden.

Renten aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung bei Eintritt der Berufs- oder Arbeitsunfähigkeit, 
aus der Erwerbsminderungs-Zusatzversicherung und 
aus der Waisenrenten-Zusatzversicherung unterliegen 
beim Steuerpflichtigen als abgekürzte Leibrenten mit 
dem nach der Tabelle zu § 55 Absatz 2 der Einkom-
mensteuer-Durchführungsverordnung zu ermittelnden 
Ertragsanteil als sonstige Einkünfte der Einkommen-
steuer; dies gilt auch für die Überschussbeteiligung. 
Der Ertragsanteil richtet sich hierbei nach der voraus-
sichtlichen Leistungsdauer. Bitte sehen Sie hierzu 
auch die Ausführungen unter Nr. 1.4 und Nr. 1.5 ab 
Absatz 2 ein.

Lebenslange Leibrenten aus der Hinterbliebenenren-
ten-Zusatzversicherung unterliegen beim Steuerpflich-
tigen mit dem nach der Tabelle zu § 22 Nr. 1 Satz 3 
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG zu ermitteln-
den Ertragsanteil als sonstige Einkünfte der Einkom-
mensteuer; dies gilt auch für die Überschussbeteili-
gung. Der Ertragsanteil richtet sich hierbei nach dem 
vollendeten Lebensjahr des Hinterbliebenen zum Ren-
tenbeginn.

Todesfall-Kapitalleistungen aus der Risiko-Zusatzver-
sicherung sind einkommensteuerfrei, da sie keine 
steuerpflichtigen Einnahmen nach § 20 Absatz 1 Nr. 6 
EStG darstellen.

1.8 Dynamik- und Optionsrechte

Enthält eine Lebensversicherung von Anfang an steu-
erlich zulässige Dynamik- und/oder Optionsrechte, 
sind die späteren Dynamiken und die ausgeübten Op-
tionsrechte entsprechend dem Grundvertrag einkom-
mensteuerlich zu behandeln.

1.9 Versorgungsausgleich

Wird ein Anspruch aus einem Versicherungsvertrag 
der ausgleichspflichtigen Person im Rahmen des Ver-
sorgungsausgleichs beim Versicherer geteilt (interne 
Teilung nach § 10 Versorgungsausgleichgesetz - 
VersAusglG) oder auf einen anderen Versicherer 
übertragen (externe Teilung nach § 14 VersAusglG), 
liegt insoweit keine steuerpflichtige Vertragsände-
rung/Leistung in Höhe des Ausgleichswerts bei der 
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ausgleichpflichtigen Person vor. Ein Ausgleich des 
übertragenen Ausgleichswerts kann aber steuerlich zu 
einem Neuvertrag mit den dann geltenden steuerlichen 
Regelungen führen.

Der für die ausgleichsberechtigte Person aus der 
Übertragung der Ansprüche gebildete Versicherungs-
vertrag gilt als zum gleichen Zeitpunkt abgeschlossen 
wie derjenige der ausgleichspflichtigen Person. Auf 
den Versicherungsvertrag ist insoweit die steuerliche 
Behandlung nach dem Gesetzesstand zum unterstell-
ten Abschlusszeitpunkt anzuwenden. Sind Beiträge 
und Leistungen nicht auf den Versorgungsausgleich 
zurückzuführen, gelten für diese die steuerlichen Re-
gelungen zum Vereinbarungszeitpunkt.

1.10 Vertragsänderungen

Sollte ein bestehender Vertrag außerhalb der steuer-
lich zulässigen Regelungen nach Nr. 1.8 geändert 
werden (z.B. Erhöhung der Versicherungsbeiträge, Er-
höhung der Versicherungssumme, Einschluss einer 
Dynamik, Austausch der versicherten Person, Leis-
tung einer freiwilligen Zuzahlung), kann dies zu einer 
unterschiedlichen Behandlung der Kapitaleinkünfte 
führen (hälftige/volle Steuerpflicht der Erträge). Bitte 
informieren Sie sich deshalb bei Ihrem Steuerberater 
oder bei uns, inwieweit die beabsichtigte Vertragsän-
derung die steuerliche Behandlung des Vertrags än-
dert.

1.11 Steuerpflichtiger

Die als Sonderausgaben abzugsfähigen Beiträge kann 
nur der Steuerpflichtige geltend machen, der sie als 
Versicherungsnehmer selbst aufgewendet hat. Bei zu-
sammen veranlagten Ehegatten/eingetragenen Lebens-
partnern kann der Ehegatte/eingetragene Lebenspart-
ner Beitragszahler sein.

Steuerpflichtig ist grundsätzlich der Versicherungs-
nehmer, sofern nicht eine andere Person wirtschaftli-
cher Eigentümer des Anspruchs auf die steuerpflichti-
ge Versicherungsleistung ist. Wechselt die Person des 
Versicherungsnehmers durch Gesamtrechts- oder Ein-
zelrechtsnachfolge, wird regelmäßig der Rechtsnach-
folger Steuerpflichtiger.

Mit der Einräumung eines unwiderruflichen Bezugs-
rechts für die steuerpflichtige Versicherungsleistung 
gilt grundsätzlich der unwiderrufliche Bezugsberech-
tigte als Steuerpflichtiger. Im Falle des widerruflichen 
Bezugsrechts wird der Bezugsberechtigte erst mit 
Eintritt des Ereignisses (Tod bzw. Ablauf) Steuer-
pflichtiger. Bei Vorliegen einer zivilrechtlich wirksa-
men Abtretung, Verpfändung oder Pfändung bleibt 

grundsätzlich der Abtretende (Zedent) Steuerpflichti-
ger.

Leistungsbezieher, die im Ausland ansässig sind, un-
terliegen mit ihren nach § 49 EStG steuerpflichtigen 
Leistungen der beschränkten Einkommensteuerpflicht. 
Soweit ein Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung mit dem Ansässigkeitsstaat besteht, steht 
Deutschland grundsätzlich nur dann ein Besteuerungs-
recht zu, wenn Deutschland das Besteuerungsrecht 
ausdrücklich zugewiesen wird.

1.12 Rentenbezugsmitteilungen

Der Versicherer hat die im laufenden Kalenderjahr 
zugeflossenen Renten und anderen Leistungen nach 
§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a und § 22 Nr. 5 EStG 
(sonstige Einkünfte) jeweils im Folgejahr bis spätes-
tens Ende Februar der zentralen Stelle der Deutschen 
Rentenversicherung Bund auf elektronischem Weg zu 
übermitteln (§ 22a EStG). Von dort werden die Daten 
über die Landesfinanzbehörden an die zuständigen 
Wohnsitzfinanzämter weitergeleitet. Diese Rentenbe-
zugsmitteilung muss die Identifikationsnummer, den 
Familiennamen, den Vornamen und das Geburtsdatum 
des Leistungsempfängers, sowie den Betrag, den Zeit-
punkt des Beginns und Ende (soweit bekannt) der 
Rente bzw. der sonstigen Leistungen beinhalten. Hat 
der Leistungsempfänger eine ausländische Anschrift, 
ist diese und seine Staatsangehörigkeit zusätzlich mit-
zuteilen. Dazu hat der Leistungsempfänger dem Ver-
sicherer die erforderliche Identifikationsnummer zur 
Verfügung zu stellen. Geschieht dies nicht, darf der 
Versicherer die Identifikationsnummer beim zuteilen-
den Bundeszentralamt für Steuern abfragen. Die Iden-
tifikationsnummer erhalten nach § 139a Abgabenord-
nung alle natürlichen Personen, die nach einem Steu-
ergesetz steuerpflichtig sind.

Der Versicherer muss den Leistungsempfänger je-
weils darüber unterrichten, dass die Leistungen der 
zentralen Stelle mitgeteilt werden.

2. Betriebliche Versicherungen

2.1 Direktversicherungen

Nachstehende Ausführungen gelten auch dann, wenn 
die Direktversicherung ganz oder teilweise durch Ent-
geltumwandlung finanziert wird.

Beiträge zu Direktversicherungen sind beim Arbeitge-
ber als Betriebsausgaben abzugsfähig.

Ansprüche aus einer Direktversicherung sind vom 
Arbeitgeber nicht zu aktivieren, soweit sie dem Ar-
beitnehmer oder seinen Hinterbliebenen auf Grund 
des Bezugsrechts zugerechnet werden. Sind Ansprü-
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che aus einer Direktversicherung ganz oder teilweise 
dem Arbeitgeber zuzurechnen, müssen diese bei der 
Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich 
aktiviert werden. Die Auszahlungen gehören insoweit 
zu den Betriebseinnahmen des Arbeitgebers. Auf die-
se ist vom Versicherer im Zuflusszeitpunkt, bezogen 
auf den ermittelten Unterschiedsbetrag nach § 20 Ab-
satz 1 Nr. 6 EStG, vorab Kapitalertragsteuer zuzüglich 
des Solidaritätszuschlags zu erheben und abzuführen 
sowie zu bescheinigen. Bei fondsgebundenen Direkt-
versicherungen ist auf diesen Unterschiedsbetrag die 
Teilfreistellung nach § 20 Absatz 6 Satz 9 EStG nicht 
anwendbar, da keine Einkünfte aus Kapitalvermögen 
gegeben sind (siehe auch Nr. 1.2.6 ab Absatz 2).

Der Arbeitgeber hat nach § 4 und 5 Lohnsteuerdurch-
führungsverordnung (LStDV) besondere Aufzeich-
nungs- und Mitteilungspflichten zu erfüllen.

Nach § 4 Absatz 2 Nr. 7 LStDV hat er im Lohnkonto 
für den nach § 100 EStG genutzten Förderbetrag die 
dafür vorliegenden Voraussetzungen anzugeben.

Zudem hat der Arbeitgeber nach § 5 Absatz 1 LStDV 
für die Anwendung der Pauschalbesteuerung der Bei-
träge nach § 40b Absatz 1 und 2 EStG in einer vor 
dem 01.01.2005 geltenden Fassung zusätzlich aufzu-
zeichnen, dass für den Arbeitnehmer vor dem 
01.01.2018 mindestens ein Beitrag bei ihm oder ei-
nem Vorarbeitgeber pauschal besteuert wurde.

Außerdem hat der Arbeitgeber dem Versicherer spä-
testens zwei Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs 
oder nach Beendigung des Dienstverhältnisses im 
Laufe des Kalenderjahrs für den einzelnen Arbeitneh-
mer mitzuteilen, ob die geleisteten Beiträge steuerfrei 
belassen, pauschal oder individuell besteuert wurden. 
Die Mitteilung kann unterbleiben, wenn der Arbeitge-
ber weiß, dass der Versicherer die zutreffende steuer-
liche Behandlung der Beiträge kennt. Trifft dies nicht 
zu und erfolgt auch keine Mitteilung, hat der Versi-
cherer davon auszugehen, dass die Beiträge bis zu den 
jeweils geltenden Höchstbeträgen nach § 3 Nr. 63 
EStG steuerfrei gestellt wurden. Damit sind die darauf 
beruhenden Leistungen nach § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG 
in voller Höhe steuerpflichtig, und der Versicherer hat 
dem Steuerpflichtigen im Auszahlungsfall die Leis-
tungen entsprechend zu bescheinigen (siehe 
Nr. 2.1.8).

2.1.1 Pauschalversteuerung der Beiträge nach 
§ 40b EStG in der am 31.12.2004 geltenden 
Fassung (a.F.)

Der inländische Arbeitgeber kann die Beiträge zu 
Direktversicherungen pauschal mit 20 % lohnversteu-
ern, wenn

– für den versicherten Arbeitnehmer vor dem 
01.01.2018 nachweislich mindestens ein Beitrag 
durch den Arbeitgeber oder Vorarbeitgeber nach 
§ 40b Absatz 1 und 2 EStG in einer vor dem 
01.01.2005 geltenden Fassung pauschal besteuert 
wurde, welcher auf einer arbeitsrechtlichen Zusage 
vor dem 01.01.2005 beruht oder beruhte,

– der Arbeitnehmer oder seine Hinterbliebenen (be-
liebige Personen) ganz oder teilweise bezugsbe-
rechtigt sind, eine Erlebensfallleistung (Kapital/
Rente) frühestens bei Zusagen vor dem 01.01.2012 
nach Vollendung des 59. Lebensjahrs bzw. bei 
Zusagen nach dem 31.12.2011 nach Vollendung 
des 61. Lebensjahrs (siehe auch Nr. 2.1.8 Absatz 2) 
des Arbeitnehmers fällig wird (Ausnahme: Berufs-
gruppen, die üblicherweise früher Altersleistungen 
erhalten – z.B. Piloten),

– eine Versicherungsdauer von mindestens 5 Jahren 
vereinbart ist (Ausnahme: bei Erfüllung des ar-
beitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes so-
wie bei Risiko-, Berufsunfähigkeits- oder Erwerbs-
minderungsversicherungen),

– eine vorzeitige Kündigung der Versicherung durch 
den Arbeitnehmer ausgeschlossen wurde,

– eine Verfügung (Abtretung/Beleihung) über das 
Bezugsrecht durch den Arbeitnehmer ausgeschlos-
sen ist,

– der Todesfallschutz bei Kapitallebensversicherun-
gen in jedem Versicherungsjahr mindestens 60 % 
der Summe der nach dem Versicherungsvertrag für 
die gesamte Versicherungsdauer zu zahlenden 
Beiträge (Beitragsteile für die Berufsunfähigkeits- 
oder Erwerbsminderungs-Zusatzversicherung sind 
nicht einzubeziehen) erreicht; bei Verträgen, die in 
den ersten drei Jahren keinen Todesfallschutz vor-
sehen oder bei denen der Todesfallschutz in die-
sem Zeitraum stufenweise ansteigt, ist das Erfor-
dernis des Mindesttodesfallschutzes erfüllt, wenn 
bei Ablauf des Dreijahreszeitraums der Todesfall-
schutz mindestens 60 % der Beitragssumme be-
trägt,

– die Direktversicherung im Rahmen des ersten 
Dienstverhältnisses (auch bei geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnissen oder Aushilfstätigkeiten) 
abgeschlossen wurde (kein Lohnsteuerabzug nach 
Steuerklasse VI),

– die vom Arbeitgeber zu zahlenden Beiträge von 
diesem als Versicherungsnehmer auch selbst ge-
genüber dem Versicherer vertraglich geschuldet 
werden und
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– soweit folgende Jahreshöchstbeträge nicht über-
schritten werden:

– bei „Einzel-Direktversicherungen“ 1.752 EUR

– bei „Gemeinsamen Direktversicherungen“ 
2.148 EUR, sofern der durchschnittliche Betrag 
aller begünstigten Arbeitnehmer 1.752 EUR 
nicht übersteigt und für den einzelnen Arbeit-
nehmer nicht mehr als 2.148 EUR an pauschal-
besteuerungsfähigen Beiträgen erbracht wer-
den,

– bei Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem 
Dienstverhältnis ein Vielfaches von 1.752 EUR 
nach der Vervielfältigungsregelung des § 40b 
Absatz 2 Sätze 3 und 4 EStG a.F.

Auf die zu erhebende pauschale Lohnsteuer fällt der 
Solidaritätszuschlag und ggf. die (pauschale) Kirchen-
steuer an.

Übersteigen die Beiträge des Arbeitgebers den Pau-
schalierungshöchstbetrag, sind diese unter den Vor-
aussetzungen des § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG steuerfrei 
(siehe Nr. 2.1.2).

Werden die Beiträge individuell nach den persönli-
chen Verhältnissen des Arbeitnehmers versteuert, 
gelten hinsichtlich des Sonderausgabenabzugs der 
Beiträge die Ausführungen zu den privaten Versiche-
rungen.

2.1.2 Steuerfreistellung der Beiträge nach § 3 
Nr. 63 EStG in der Fassung ab 01.01.2018

Der inländische Arbeitgeber hat auf Beiträge zu Di-
rektversicherungen keine Steuerabzüge vorzunehmen, 
soweit die im Folgenden beschriebenen Gegebenhei-
ten vorliegen:

Beruhen nach dem 31.12.2017 policierte Direktversi-
cherungen auf vor dem 01.01.2005 erteilten Zusagen 
(= Altzusagen), sind die Beitragsaufwendungen des 
Arbeitgebers zugunsten der beschränkt oder unbe-
schränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmer lohn-/ein-
kommensteuerfrei, wenn die Direktversicherung ent-
sprechend der Zusage als

– Altersrentenversicherung mit oder ohne Berufsun-
fähigkeits-, Erwerbsminderungs-, Grundfähigkeits-
schutz und Hinterbliebenenschutz und mit oder 
ohne bedingungsgemäßer Möglichkeit der Kapital-
zahlung anstelle der Altersrente, Auszahlung der 
Beitragsrückgewähr zuzüglich Überschussbeteili-
gung bei Tod vor Rentenbeginn und Leistungen in 
Renten- und/oder Kapitalform aus der Überschuss-
beteiligung, den Zusatzversicherungen und bei Tod 
innerhalb der Rentengarantiezeit,

– Berufsunfähigkeits-/ Erwerbsminderungs-/ Grund-
fähigkeitsversicherung mit bedingungsgemäßen 
Leistungen in Form von Rente und/oder Kapital 
oder

– Risikoversicherung zugunsten der Hinterbliebenen 
mit oder ohne Berufsunfähigkeits- bzw. Erwerbs-
minderungsschutz mit bedingungsgemäßen Leis-
tungen in Form von Kapital und/oder Rente

ausgestaltet ist.

Demgegenüber ist es bei nach dem 31.12.2004 erteil-
ten Zusagen (= Neuzusagen) erforderlich, dass die da-
rauf beruhenden Direktversicherungen für die Alters-, 
Hinterbliebenen-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminde-
rungs- und Grundfähigkeitsversorgung als Auszah-
lungsformen vereinbarungsgemäß Rentenzahlungen 
ohne oder mit Auszahlung eines Kapitals in Höhe von 
maximal 30 % des zum Beginn der Auszahlungsphase 
für die Bildung der Rente zur Verfügung stehenden 
Kapitals vorsehen. Die Möglichkeit, anstelle der Ren-
te eine einmalige Kapitalzahlung wählen zu können, 
steht der Steuerfreiheit der Beitragsaufwendungen 
nicht entgegen.

Zusätzlich sind sowohl bei Altzusagen als auch bei 
Neuzusagen die folgenden Voraussetzungen einzuhal-
ten:

– Die Altersleistung darf i.d.R. bei Altzusagen nicht 
vor Vollendung des 59. Lebensjahrs bzw. bei Neu-
zusagen, die nach dem 31.12.2011 erteilt werden, 
nicht vor Vollendung des 61. Lebensjahrs (siehe 
auch Nr. 2.1.8 Absatz 2) fällig werden (Ausnahme: 
Berufsgruppen, die üblicherweise schon früher Al-
tersleistungen erhalten – z.B. Piloten).

– Die Leistungsdauer einer Berufsunfähigkeits-, Er-
werbsminderungs-, Grundfähigkeits(-Zusatz)versi-
cherung ist so zu wählen, dass sie bis zum voraus-
sichtlichen Entfallen der Versorgungsbedürftigkeit 
reicht (z.B. weil die Zahlung einer Altersrente 
nahtlos anschließt).

– Der Hinterbliebenenkreis des Versorgungsberech-
tigten ist auf dessen Ehegatten/eingetragenen Le-
benspartner, die Kinder im Sinne des § 32 Ab-
satz 3, Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Absatz 5 
EStG sowie namentlich bezeichnete Pflege-/Stief-
kinder, früheren Ehegatten/eingetragenen Lebens-
partner sowie Lebensgefährten zu beschränken. 
Lediglich die Auszahlung eines angemessenen 
Sterbegeldes ist auch an andere Personen zulässig.

– Es muss ein erstes Dienstverhältnis bestehen. Dies 
gilt auch bei geringfügigen Beschäftigungsverhält-
nissen oder Aushilfstätigkeiten. Dies ist nicht ge-
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geben, wenn der Lohnsteuerabzug nach Steuer-
klasse VI erfolgte.

– Es darf sich nur um Beiträge handeln, die vom 
Arbeitgeber als Versicherungsnehmer selbst ge-
schuldet und an den Versicherer geleistet werden.

– Gesetzlich rentenversicherungspflichtige Arbeit-
nehmer können bei Entgeltumwandlung die nach 
§ 1a Absatz 3 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) 
mögliche Förderung nach § 10a und Abschnitt XI 
des Einkommensteuergesetzes (Riesterförderung) 
verlangen, insoweit ist für diese Beiträge § 3 
Nr. 63 EStG nicht anwendbar. Diese Möglichkeit 
kann nach Auffassung der Finanzverwaltung auf 
alle anderen Fälle der Entgeltumwandlung und 
Arbeitnehmer ausgeweitet werden, die nicht unter 
§ 1a Absatz 3 BetrAVG fallen, sofern der Arbeit-
geber zustimmt.

– Das Kapitalwahlrecht für die Altersrente darf frü-
hestens ein Jahr vor Rentenbeginn und bei Hinter-
bliebenenleistungen im zeitlichen Zusammenhang 
mit dem Tod des Versorgungsberechtigten ausge-
übt werden. Für eine in der vereinbarten Rentenga-
rantiezeit ausgelöste Hinterbliebenenrente, ist ein 
Kapitalwahlrecht ausgeschlossen.

– Der Höchstbetrag für die Steuerfreistellung der 
Beiträge nach § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG beträgt für 
den einzelnen Arbeitnehmer für jedes 1. Dienst-
verhältnis im Kalenderjahr 8 % der Beitragsbemes-
sungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung. 
Dieser Höchstbetrag vermindert sich um die vom 
Arbeitgeber im Kalenderjahr nach § 40b EStG a.F. 
pauschalbesteuerten Beiträge (siehe Nr. 2.1.1 dritt- 
und vorletzter Spiegelstrich).

– Soweit Beiträge nach § 40b EStG a.F. pauschal 
lohnversteuert werden sollen, müssen dafür die 
Voraussetzungen nach Nr. 2.1.1 vorliegen.

Eine zeitanteilige Kürzung der vorgenannten steuer-
freien Höchstbeträge ist nicht vorzunehmen, wenn das 
Arbeitsverhältnis nicht während des ganzen Kalender-
jahrs besteht oder nicht für das ganze Jahr Beiträge 
gezahlt werden. Sie können auch erneut in Anspruch 
genommen werden, wenn der Arbeitnehmer sie im 
gleichen Jahr in einem vorangegangenen Dienstver-
hältnis bereits ausgeschöpft hat.

Soweit die Beiträge den steuerfreien und ggf. pau-
schalierbaren (siehe Nr. 2.1.1) Höchstbetrag überstei-
gen, sind diese nach den Lohnsteuerabzugsmerkmalen 
individuell zu versteuern. Für die individuell versteu-
erten Beiträge kann eine Förderung durch Sonderaus-
gabenabzug und Zulage nach § 10a und Abschnitt XI 
EStG in Betracht kommen, sofern die Direktversiche-

rung als Rentenversicherung zumindest die Auszah-
lung einer lebenslangen Altersrente vorsieht.

Ruhte das erste Dienstverhältnis z.B. wegen Elternzeit 
und bezog der Arbeitnehmer im gesamten Kalender-
jahr von dem inländischen Arbeitgeber keinen steuer-
pflichtigen Arbeitslohn, können Beitragsnachzahlun-
gen für solche Jahre in Höhe von bis zu 8 % der Bei-
tragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversi-
cherung des Nachzahlungsjahrs zusätzlich zu dem 
Regelhöchstbetrag (siehe zuvor vorletzter Spiegel-
strich) vom Arbeitgeber steuerfrei gestellt werden (§ 3 
Nr. 63 Satz 4 EStG). Sie können auf arbeitgeberfinan-
zierten oder aus Entgeltumwandlung finanzierten Bei-
trägen beruhen. Voraussetzung ist, dass der versicher-
te Arbeitnehmer ein erstes Dienstverhältnis bei dem 
Arbeitgeber hat. Die Nachholungsmöglichkeit ist auf 
insgesamt 10 Jahre begrenzt.

Scheidet der Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis 
aus, können durch den Arbeitgeber zusätzlich arbeit-
geber- und/oder arbeitnehmerfinanzierte Beiträge 
nach § 3 Nr. 63 Satz 3 EStG steuerfreigestellt werden 
(Vervielfältigungsregelung). Die Höhe des steuerfrei-
en Betrags ermittelt sich aus maximal 10 Dienst-
jahren, wobei ein angefangenes Dienstjahr voll rech-
net. Pro Dienstjahr sind 4 % der im Kalenderjahr der 
Beendigung des Dienstverhältnisses geltenden Bei-
tragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversi-
cherung zugrunde zu legen. Dieser Höchstbetrag redu-
ziert sich ggf. um die Beiträge, die aus Anlass des 
Ausscheidens nach den Voraussetzungen der Nr. 2.1.1 
nach § 40b Absatz 2 EStG pauschal besteuert werden.

2.1.3 Förderbetrag für Arbeitgeber zur betriebli-
chen Altersversorgung für Geringverdiener 
nach § 100 EStG

Seit 01.01.2018 kann zusätzlich zu den zuvor be-
schriebenen Förderformen pro Kalenderjahr ein För-
derbetrag für jeden Arbeitnehmer mit geringem Ein-
kommen genutzt werden. Der Förderbetrag ist ein 
staatlicher Zuschuss für Arbeitgeber, die für solche 
Arbeitnehmer im Kalenderjahr zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn Beiträge an einen Pensi-
onsfonds, eine Pensionskasse oder für eine Direktver-
sicherung leisten.

Gefördert werden Beiträge von mindestens 240 EUR 
und höchstens 960 EUR im Kalenderjahr. Der Förder-
betrag beträgt 30 % des Arbeitgeberbeitrags, also 
mindestens 72 EUR, maximal 288 EUR im Kalender-
jahr. Er wird nach Leistung des begünstigten Beitrags 
vom Arbeitgeber im Rahmen des Lohnsteuerverfah-
rens durch Verminderung der Lohnsteuer entnommen 
oder es kommt bei zu geringer bzw. keiner abzufüh-
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render Lohnsteuer mit der Lohnsteuer-Anmeldung zu 
einer Erstattung durch das Betriebsstättenfinanzamt.

Hierfür sind zum jeweiligen Zeitpunkt der Beitrags-
leistung folgende Förderbedingungen einzuhalten:

– Der Arbeitnehmer hat beim Arbeitgeber sein erstes 
Dienstverhältnis (Lohnsteuerklassen I-V oder bei 
Lohnsteuerpauschalierung nach § 40a EStG durch 
Bestimmung des Arbeitnehmers).

– Im Lohnzahlungszeitraum (LZR), in dem der Ar-
beitgeberbeitrag geleistet wird, darf der laufende 
steuerpflichtige Arbeitslohn (regelmäßig fortlau-
fender Arbeitslohn ohne sonstige Bezüge wie z.B. 
Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, steuerfreie Lohnbe-
standteile und pauschal besteuerter Arbeitslohn) 
folgenden Betrag nicht übersteigen:

LZR täglich wöchent-
lich

monat-
lich

jährlich

Betrag 
EUR

85,84 600,84 2.575 30.900

– Der Arbeitslohn des Arbeitnehmers unterliegt im 
LZR in Deutschland dem Lohnsteuerabzug.

– Der ausschließlich vom Arbeitgeber zusätzlich auf-
gewendete Beitrag beträgt mindestens 240 EUR im 
Kalenderjahr. Er kann einmal jährlich oder auch 
unterjährig erbracht werden.

– Die Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminde-
rungs- oder Hinterbliebenenleistungen sind in 
Form einer Rente vorzusehen. Das Wahlrecht für 
eine einmalige Kapitalzahlung ist zulässig. Der 
Hinterbliebenenkreis entspricht dem der Förderung 
nach § 3 Nr. 63 EStG (siehe Nr. 2.1.2 Absatz 5 
3. Spiegelstrich).

– Die Direktversicherungsbeiträge dürfen nur pro-
zentual gleichbleibende laufende Vertriebskosten 
enthalten.

Spätere Änderungen der Verhältnisse, wie schwan-
kender bzw. steigender Arbeitslohn oder die unerwar-
tete Beendigung des Arbeitsverhältnisses, führen zu 
keiner rückwirkenden Korrektur des bisherigen För-
derbetrags. Dies gilt auch dann, wenn der Mindestbe-
trag von 240 EUR für dieses Kalenderjahr nicht mehr 
erreicht wird.

In Fällen, in denen der Arbeitgeber bereits im Jahr 
2016 einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag geleistet 
hat, ist der jeweilige Förderbetrag auf den Betrag be-
schränkt, den der Arbeitgeber über den Beitrag des 
Jahrs 2016 hinaus leistet. Zahlte der Arbeitgeber im 
Jahr 2016 beispielsweise zusätzlich 200 EUR und 
erhöhte sich dieser begünstigte Beitrag seither z.B. auf 
240 EUR, beträgt der Förderbetrag grundsätzlich 

72 EUR (30 % von 240 EUR). Durch die Begrenzung 
auf die Beitragserhöhung von 200 EUR auf 240 EUR, 
beträgt der Förderbetrag tatsächlich 40 EUR.

Die gewährten Förderbeträge sind vom Arbeitgeber 
ganz oder teilweise zurück zu gewähren, wenn und 
soweit aus der Direktversicherung eine Rückzahlung 
an ihn erfolgte.

Begünstigte zusätzliche Arbeitgeberbeiträge bis 
960 EUR sind beim Arbeitnehmer nach § 100 Ab-
satz 6 EStG pro Kalenderjahr steuerfrei. Liegen die 
Fördervoraussetzungen nicht vor, gehören die Beiträ-
ge zu den nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei zu stellen-
den Beiträgen.

2.1.4 Steuerfreiheit des Übertragungswertes bei 
Arbeitgeberwechsel nach § 3 Nr. 55 EStG

Übertragungsvereinbarungen im Sinne des § 4 Ab-
satz 2 Nr. 2 und Absatz 3 des Betriebsrentengesetzes 
(BetrAVG), die auf Grund des Arbeitgeberwechsels in 
der Weise geschehen, dass die gesetzlich oder vertrag-
lich unverfallbare Direktversicherung aufgelöst und 
der vorhandene Wert beim Folgearbeitgeber für eine 
neue wertgleiche Zusage in Form der Direktversiche-
rung, Pensionskassenversicherung oder des Pensions-
fonds verwendet wird, lösen beim Arbeitnehmer keine 
Steuerpflicht in Höhe des Übertragungswerts aus.

Die daraus resultierenden Leistungen gehören steuer-
lich zu den Einkünften, zu denen sie gehört hätten, 
wenn eine Übertragung nach § 4 BetrAVG nicht statt-
gefunden hätte (siehe Nr. 2.1.8).

2.1.5 Steuerfreie Anwartschaftsübertragung ohne 
Arbeitgeberwechsel nach § 3 Nr. 55c EStG

Kommt es auf Veranlassung des Arbeitgebers wäh-
rend des Dienstverhältnisses des Arbeitnehmers zu 
Anwartschaftsübertragungen auf andere Träger von 
Pensionsfonds, Pensionskassen oder Direktversiche-
rungen, löst dies beim Arbeitnehmer im Zeitpunkt der 
Wertübertragung keinen steuerlichen Zufluss aus, 
soweit keine Zahlung unmittelbar an ihn erfolgt (§ 3 
Nr. 55c Satz 2 Buchstabe a EStG). Kommt es im Rah-
men dieser Anwartschaftsübertragung aufgrund recht-
licher Vorgaben des aufnehmenden Versorgungsträ-
gers zwingend zu Änderungen der Rahmenbedingun-
gen der zugesagten Versorgung, steht das der Anwen-
dung der Steuerbefreiung nicht entgegen. Diese Ände-
rungen führen insoweit steuerlich auch nicht zu einer 
Novation für Erträge, die nach § 22 Nr. 5 Satz 2 EStG 
zu ermitteln sind.
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2.1.6 Übertragung von Direktversicherungen bei 
Arbeitgeberwechsel nach dem Übertragungs-
abkommen

Wird die Direktversicherung nach den Regularien des 
„Abkommen zur Übertragung zwischen den Durch-
führungswegen Direktversicherung, Pensionskasse 
oder Pensionsfonds bei Arbeitgeberwechsel“ oder ver-
gleichbaren Übertragungsregelungen mit den gleich-
wertigen Versicherungsleistungen von dem neuen 
Versorgungsträger des neuen Arbeitgebers weiterge-
führt, führt dies nicht zu einem lohnsteuerrechtlichen 
Zufluss beim Arbeitnehmer, und Novationsfolgen 
werden nicht ausgelöst. Mit dem Abkommen werden 
Übertragungen innerhalb der genannten Durchfüh-
rungswege und auch durchführungswegübergreifende 
Übertragungen unterstützt. Bei Pensionsfonds sind 
jedoch Pensionspläne ohne versicherungsförmige Ga-
rantien gemäß § 236 Absatz 2 Versicherungsaufsichts-
gesetz (VAG) vom Abkommen ausgenommen.

2.1.7 Versorgungsausgleich

Bei dem Versorgungsausgleich von Anwartschaften 
oder laufenden Ansprüchen aus einer Direktversiche-
rung der ausgleichspflichtigen Person erhält die aus-
gleichsberechtigte Person die versorgungsrechtliche 
Stellung eines aus dem Unternehmen ausgeschiedenen 
Arbeitnehmers im Sinne des Betriebsrentengesetzes.

Die aus einer Direktversicherung zu übertragenden 
Anrechte in Höhe des Ausgleichswerts sind im Rah-
men des internen Versorgungsausgleichs nach § 10 
Versorgungsausgleichgesetz (VersAusglG) sowohl für 
die ausgleichspflichtige als auch die ausgleichsberech-
tigte Person steuerneutral. Die späteren Versorgungs-
leistungen des Ausgleichsberechtigten gehören bei der 
steuerlichen Behandlung in die Einkunftsart, die ohne 
interne Teilung anzuwenden wäre. Dies gilt auch bei 
einer externen Teilung der Anrechte nach § 14 Vers-
AusglG, soweit das zu übertragende Anrecht in eine 
steuerlich gleichartig zu behandelnde Versorgung 
eingebracht wird.

2.1.8 Besteuerung der Leistungen beim Arbeit-
nehmer/Hinterbliebenen und Rentenbezugs-
mitteilungen

Leistungen (Rente oder Kapital) aus nach §§ 3 Nr. 63, 
63a oder 100 Absatz 6 EStG geförderten Direktversi-
cherungen oder aus nach § 3 Nr. 55b Satz 1 und 55c 
EStG steuerfreien Übertragungen sind in vollem Um-
fang als sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 5 Satz 1 
EStG einkommensteuerpflichtig.

Handelt es sich hingegen um Leistungen aus individu-
ell oder pauschal versteuerten Beiträgen, sind sie wie 

die gleichartigen Leistungen im Abschnitt „Private 
Versicherungen“ zu behandeln. Es empfiehlt sich 
deshalb, die kapitalbildende Direktversicherung min-
destens auf ein vollendetes 62. Lebensjahr des Versi-
cherten abzuschließen, damit die günstigere hälftige 
Ertragsbesteuerung gemäß Nr. 1.2.2 Absatz 2 greifen 
kann. Allerdings erfolgt vorab weder ein Kapitaler-
tragsteuer-, Solidaritätszuschlags- und Kirchensteuer-
abzug noch greift die Abgeltungsteuer auf steuer-
pflichtige Leistungen.

Die steuerpflichtigen Einkünfte werden im Rahmen 
der Ermittlung der Einkommensteuer um den Wer-
bungskosten-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nr. 3 
EStG und ggf. den Altersentlastungsbetrag nach § 24a 
EStG von Amts wegen gekürzt.

Steuerpflichtig ist grundsätzlich der Leistungsempfän-
ger. Dies sind bei Direktversicherungen i.d.R. der 
versicherte Arbeitnehmer oder seine Hinterbliebenen.

Der Versicherer hat im Falle steuerpflichtiger Leistun-
gen (Rente oder Kapital) oder Verlusten eine entspre-
chende Mitteilung an die zentrale Stelle der Deut-
schen Rentenversicherung Bund vorzunehmen (Ren-
tenbezugsmitteilung gemäß § 22a EStG). Weiteres ist 
dazu unter Nr. 1.12 zu finden. Daneben ist dem Leis-
tungsempfänger nach § 22 Nr. 5 Satz 7 EStG die steu-
erpflichtige Leistung oder der Verlust nach amtlichem 
Muster mitzuteilen.

Leistungsbezieher, die im Ausland ansässig sind, un-
terliegen mit ihren nach § 49 EStG steuerpflichtigen 
Leistungen der beschränkten Einkommensteuerpflicht. 
Dazu gehören Direktversicherungsleistungen des in-
ländischen Versicherers. Soweit ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung mit dem Ansäs-
sigkeitsstaat besteht, steht Deutschland grundsätzlich 
nur dann ein Besteuerungsrecht zu, wenn Deutschland 
das Besteuerungsrecht ausdrücklich zugewiesen wird.

2.2 Direktversicherungen nach dem Sozialpart-
nermodell

Die Anwendung der Steuerfreistellungsregelungen 
nach § 3 Nr. 63 EStG oder des Förderbetrags und der 
Steuerfreistellung nach § 100 EStG setzen voraus, 
dass eine im Rahmen des Sozialpartnermodells nach 
§ 1 Absatz 2 Nr. 2a BetrAVG abgeschlossene Direkt-
versicherung bis auf die Abfindung von Kleinbetrags-
renten nur Rentenzahlungen zulässt, die bei Altersleis-
tungen lebenslang zu erbringen sind. Ansonsten blei-
ben die unter Nr. 2.1.2 oder 2.1.3 beschriebenen Er-
fordernisse unverändert.

Die Steuerregelungen in den Fällen der Nr. 2.1, 2.1.6 
bis 2.1.8 gelten ebenso, sofern Bestimmungen des 
§ 22 BetrAVG nicht entgegenstehen.
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Im Sozialpartnermodell können die Tarifvertragspar-
teien zusätzlich arbeitgeberfinanzierte Sicherungsbei-
träge vereinbaren (§ 23 BetrAVG). Werden diese 
Beiträge dem Arbeitnehmer direkt auf seine Direkt-
versicherung gutgeschrieben bzw. zugerechnet, sind 
sie steuerlich wie die übrigen Beiträge zu behandeln 
(z.B. Steuerfreistellung nach § 3 Nr. 63 EStG). An-
sonsten bleiben sie im Zeitpunkt der Leistung des 
Arbeitgebers nach § 3 Nr. 63a EStG steuerfrei. Die 
daraus später gewährten Betriebsrenten sind in vollem 
Umfang steuerpflichtig (siehe Nr. 2.1.8).

2.3 Rückdeckungsversicherungen

Die Beiträge stellen für das Unternehmen Betriebsaus-
gaben dar, sofern der Abschluss des Versicherungs-
vertrags betrieblich veranlasst ist.

Das Unternehmen muss in seiner Bilanz die Versiche-
rung mit dem Deckungskapital bzw. bei der Über-
schussverwendungsart „Investmentfonds“ zusätzlich 
die Fondsanteile mit deren Gegenwert aktivieren. 
Fondsgebundene Lebensversicherungen sind ebenfalls 
in Höhe des Gegenwertes der Fondsanteile zu aktivie-
ren. Wird eine Leistung aus der Rückdeckungsversi-
cherung ausgezahlt, führt diese zu Betriebseinnahmen 
des Unternehmens. Es erfolgt eine Verrechnung gegen 
den aktivierten Rückdeckungsanspruch. Bei der Ge-
winnermittlung durch Einnahmen-/Überschussrech-
nung erfolgt keine Aktivierung.

Der Versicherer hat auch bei Rückdeckungsversiche-
rungen eine zu erhebende Kapitalertragsteuer einzube-
halten und an das zuständige Finanzamt abzuführen. 
Die Abgeltungsteuer kommt nicht zur Anwendung.

Im Insolvenzfall des Arbeitgebers hat der versicherte 
Versorgungsberechtigte bei beitragsorientierten Leis-
tungszusagen nach § 8 Absatz 2 BetrAVG das Recht, 
eine dazu auf sein Leben abgeschlossene Rückde-
ckungsversicherung auf sich übertragen zu lassen und 
mit eigenen Beiträgen fortzuführen. Der Versorgungs-
berechtigte wird Versicherungsnehmer und Bezugsbe-
rechtigter. Die auf ihn übertragenen Deckungsmittel 
werden zum Übertragungszeitpunkt nach § 3 Nr. 65 
Satz 1 Buchstabe d EStG steuerfrei gestellt.

Die Besteuerung der späteren Leistungen erfolgt nach 
§ 22 Nr. 5 EStG. Danach ist die Leistung aus dem 
Übertragungswert in voller Höhe zu versteuern, wäh-
rend die Leistungen aus eigenen Beiträgen wie die 
gleichartigen Leistungen im Abschnitt „Private Versi-
cherungen“ zu behandeln sind. Im Übrigen treffen die 
Ausführungen unter 2.1.8 ebenso zu.

2.4 Teilhaberversicherungen

Schließt eine Personengesellschaft eine Lebensversi-
cherung in Form der Teilhaberversicherung ab, sind 
die Beiträge bei der Gesellschaft nicht als Betriebs-
ausgaben abzugsfähig, sondern als Entnahmen der 
Gesellschafter zu behandeln. Der Anspruch auf die 
Versicherungsleistung ist in der Steuerbilanz der Ge-
sellschaft nicht zu aktivieren. Demgegenüber ist eine 
betriebliche Veranlassung gegeben, wenn die Perso-
nengesellschaft anstelle ihres Gesellschafters einen 
nicht beteiligten Arbeitnehmer oder auch einen Ge-
schäftspartner versichert, selbst aber bezugsberechtigt 
ist.

Sofern eine Kapitalgesellschaft als Versicherungsneh-
merin, Beitragszahlerin und Anspruchsberechtigte 
eine Lebensversicherung in Form der Teilhaberversi-
cherung abschließt, handelt es sich grundsätzlich um 
einen betrieblichen Vorgang, der analog der Rückde-
ckungsversicherung (siehe Nr. 2.3) behandelt wird.

Wir empfehlen bei Teilhaberversicherungen einen 
Steuerberater hinzuzuziehen.

B. ERBSCHAFTSTEUER

1. Allgemeines

Ansprüche oder Leistungen aus Lebensversicherungen 
unterliegen der Erbschaftsteuer, wenn sie auf Grund 
einer Schenkung des Versicherungsnehmers oder bei 
dessen Tod als Erwerb von Todes wegen (z.B. auf 
Grund eines Bezugsrechts oder als Teil des Nachlas-
ses) erworben werden. Der Versicherer hat in diesen 
Fällen eine Anzeigepflicht gegenüber dem zuständi-
gen Erbschaftsteuerfinanzamt.

Erhält der Versicherungsnehmer die Versicherungs-
leistung, ist sie nicht erbschaftsteuerpflichtig.

Ob sich eine Erbschaftsteuerschuld ergibt, ist von den 
individuellen Verhältnissen (z.B. den zur Verfügung 
stehenden Freibeträgen) abhängig.

2. Leistungen aus Direktversicherungen an den 
Arbeitnehmer

Erhält der versicherte Arbeitnehmer die Leistung, ist 
kein steuerpflichtiger Erwerb gegeben, da er durch das 
eingeräumte Bezugsrecht als wirtschaftlicher Inhaber 
der Leistung gilt. Im Todesfall des versicherten Ar-
beitnehmers sind die fälligen Hinterbliebenenbezüge 
beim überlebenden Ehegatten/eingetragenen Lebens-
partner bzw. den Kindern grundsätzlich steuerfrei. 
Dies gilt auch für entsprechende Hinterbliebene eines 
nicht beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführers 
einer GmbH, soweit sie angemessen sind. Bei beherr-
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schenden Gesellschafter-Geschäftsführern sind die 
Hinterbliebenenbezüge stets erbschaftsteuerpflichtig. 
Stehen anderen Personen Leistungen zu, hängt eine 
Erbschaftsteuerschuld von den individuellen Verhält-
nissen (z.B. den zur Verfügung stehenden Freibeträ-
gen) ab.

C. VERSICHERUNGSTEUER

1. Renten- und Kapitallebensversicherungen so-
wie Risikolebensversicherungen

Die Beiträge sind nach § 4 Absatz 1 Nr. 5 Buchstabe a 
Versicherungsteuergesetz (VerStG) von der Versiche-
rungsteuer befreit, wenn der Versicherungsnehmer 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland hat (bzw. bei juristischen Personen der 
Sitz der Geschäftsleitung in Deutschland ist).

2. Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminderungs- so-
wie Grundfähigkeiten(-Zusatz)versicherungen

Die Beiträge sind nach § 4 Absatz 1 Nr. 5 Buchstabe b 
Versicherungsteuergesetz (VerStG) von der Versiche-
rungsteuer befreit, wenn der Versicherungsnehmer 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland hat (bzw. bei juristischen Personen der 
Sitz der Geschäftsleitung in Deutschland ist) und die 
Ansprüche aus diesen Versicherungen der Versorgung 
der versicherten Person oder deren Angehörigen im 
Sinne des § 7 des Pflegezeitgesetzes oder im Sinne 
des § 15 der Abgabenordnung dienen.

Die Versicherung dient der Versorgung der versicher-
ten Person, wenn

– die versicherte Person selbst das Bezugsrecht für 
die Leistung hat oder

– ein naher Angehöriger der versicherten Person das 
Bezugsrecht für die Leistung hat oder

– ein dem Bezugsrecht der versicherten Person 
gleichgestellter Fall vorliegt:

– die Versicherungsleistung steht einem gesetzli-
chen Vertreter, Vormund oder einem bestellten 
Betreuer der versicherten Person zu, oder

– die Versicherungsleistung steht einer Person zu, 
die diese treuhänderisch für die versicherte 
Person verwaltet.

Die Versicherung dient weiterhin der Versorgung der 
versicherten Person, wenn der Versicherung eine ent-
sprechende gesetzliche oder vertragliche Verpflich-
tung des Versicherungsnehmers gegenüber der versi-
cherten Person zugrunde liegt (z.B. eine Zusage im 
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung).

3. Versicherungsnehmer ohne Wohnsitz, ge-
wöhnlichen Aufenthalt oder Sitz in Deutsch-
land

Für Versicherungsnehmer, die einem der übrigen Mit-
gliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ange-
hören, ist ggf. die landesübliche Versicherungsteuer 
von uns zu erheben.

D. UMSATZSTEUER

Bei den Versicherungen in den vorgenannten Ab-
schnitten sind die Beiträge und Leistungen nach § 4 
Nr. 10 Buchstabe a Umsatzsteuergesetz (UStG) von 
der Umsatzsteuer befreit.

E. STEUERDATENAUSTAUSCH ZWISCHEN 
STAATEN

Um grenzüberschreitender Steuerhinterziehung entge-
genzuwirken, haben zahlreiche Länder zwischenstaat-
liche Abkommen unterzeichnet, um eine rechtliche 
Grundlage für einen Austausch von steuerrelevanten 
Informationen zu erhalten. Von Bedeutung sind die 
folgenden Abkommen:

1. Meldepflichten nach dem Abkommen zwi-
schen Deutschland und den USA (FATCA)

FATCA bedeutet »Foreign Account Tax Compliance 
Act« und regelt den Informationsaustausch zwischen 
Deutschland und den USA. Die Meldepflicht im Rah-
men von FATCA besteht seit dem 1. Juli 2014. Hierzu 
haben auch Versicherer Daten zu erheben und nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz an das Bundes-
zentralamt für Steuern zu übermitteln, das die erhalte-
nen Daten an die zuständige Behörde der USA weiter-
leitet.

Um einen meldepflichtigen Versicherungsvertrag han-
delt es sich immer dann, wenn dessen Versicherungs-
nehmer mindestens eine in den USA steuerlich ansäs-
sige Person oder ein Rechtsträger ist, der von mindes-
tens einer in den USA steuerlich ansässigen Person 
beherrscht wird. Bei Fälligkeit tritt an die Stelle des 
Versicherungsnehmers die Person, die Anspruch auf 
Erhalt der Versicherungsleistung hat.

Zu den zu meldenden Informationen gehören u.a. 
Name, Anschrift und US-amerikanische Steueridenti-
fikationsnummer des Versicherungsnehmers oder An-
spruchsberechtigten auf die Versicherungsleistung, 
Vertragsnummer, Rentenleistungen und der Wert der 
Versicherung zum Ende des Kalenderjahrs oder zum 
Zeitpunkt der Vertragsbeendigung.
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Meldepflichtig sind rückkaufsfähige Versicherungs-
verträge und Rentenversicherungsverträge, mit einem 
Wert von mehr als 50.000 US-Dollar.

Für Meldezwecke sind alle von einer Person geführten 
Verträge zusammen zu fassen. Der Wert eines Ver-
trags wird jeweils zum letzten Tag eines Kalender-
jahrs ermittelt. In Bezug auf in Euro geführte Verträge 
ist der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichte 
Referenzkurs der Europäischen Zentralbank zum US-
Dollar anzusetzen, der zum letzten Tag des Kalender-
jahrs ermittelt wird.

Es gehört zu Ihren Obliegenheiten, uns Änderungen 
Ihres Status in Bezug auf eine steuerliche Ansässig-
keit in den USA mitzuteilen.

Hiervon ausgenommen sind Altersvorsorgepläne nach 
§ 1 des Betriebsrentengesetzes und somit alle Durch-
führungswege der betrieblichen Altersversorgung.

2. Meldepflichten nach dem Finanzkonten-In-
formationsaustauschgesetz

Das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz 
(FKAustG) regelt mit Wirkung ab 01.01.2016 den 
automatischen Informationsaustausch über steuerrele-
vante Daten nach dem „Common Reporting Standard 
(CRS)“ in Deutschland. Auf Grundlage dieser Be-
stimmungen übermitteln wir jährlich bestimmte Daten 
an das Bundeszentralamt für Steuern.

Zu melden sind rückkaufsfähige Versicherungsverträ-
ge und Rentenversicherungsverträge ohne Summenbe-
schränkungen sowie Riester-Rentenversicherungen. 
Um einen meldepflichtigen Vertrag handelt es sich, 
wenn der Versicherungsnehmer eine nicht in Deutsch-
land steuerlich ansässige Person ist oder ein Rechts-
träger ist, der von einer in einem Vertragsstaat ansäs-
sigen Person beherrscht wird. Bei Fälligkeit tritt an 
die Stelle des Versicherungsnehmers die Person, die 
Anspruch auf Erhalt der Versicherungsleistung hat. 
Zu den zu meldenden Informationen gehören u.a. 
Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer der be-
treffenden Person, Vertragsnummer, Rentenleistungen 
und der Wert des Vertrags zum Ende des Kalender-
jahrs.

Um die Meldepflichtigkeit eines Vertrags bzw. die 
steuerliche Ansässigkeit eines Kunden zu ermitteln, 
werden Selbstauskünfte eingeholt. Informationen oder 
Unterlagen sind in diesem Zusammenhang von Ihnen 
vollständig und richtig zu erteilen oder herauszuge-
ben. Bei einer Änderung der Gegebenheiten sind die 
neu zutreffenden Angaben innerhalb des in § 3a 
FKAustG angegebenen Zeitraums richtig und voll-
ständig von Ihnen mitzuteilen.

Altersvorsorgepläne nach den Durchführungswegen 
der betrieblichen Altersversorgung gemäß § 1 Be-
triebsrentengesetz sind von der Meldepflicht ausge-
nommen.
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 Antrag auf Abschluss einer Versicherung 
 Anforderung eines Angebotes 
(siehe Erklärungen und Hinweise Ziffer II.1.) 

Verbund-Vermittler-Nr.  –  Versicherungsschein bzw. Angebot an  Versicherungsnehmer     Vermittler 

Vermittler 
 

externe Referenz 
 

Versicherungsnehmer (VN)  auch Versicherter (VT)  Herr     Frau * freiwillige Angabe 

Titel 
 

Vorname 
 

Name 
 

Straße, Nr. 
 

PLZ 
 

Ort 
 

Geburtsdatum 
 

Geburtsort 
 

Geburtsname 
 

Staats- 
angehörigkeit  deutsch und/oder 

 

Familienstand 
 

derzeit  
ausgeübter Beruf 

 

Telefon tagsüber* 
 

E-Mail* 
 

Zusätzliche Angaben bei Abschluss einer (fondsgebundenen) Rentenversicherung oder kapitalbildenden Lebensversicherung 
Sind Sie außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig (eine spätere Änderung ist uns anzuzeigen)?  

 ja (unbedingt alle Länder mit zugehöriger Steuer-ID/TIN angeben)     nein 
Land   ausländische Steuer-ID/TIN   
Land   ausländische Steuer-ID/TIN   

 (Steuer-ID = Steuer-Identifikationsnummer) 

Erklärung nach dem Geldwäschegesetz 
I. Zu welchem Zweck wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen (Mehrfachnennungen möglich)? 

 Altersvorsorge  Berufsunfähigkeitsabsicherung  Hinterbliebenenversorgung  Praxis- oder Firmengründung 
 Darlehensabsicherung 
 anderer Zweck   

II. Identifizierung des Versicherungsnehmers und einer ggf. für ihn auftretenden Person 
Die Identifizierung des Versicherungsnehmers und der ggf. für ihn auftretenden Person (z.B. Eltern, gesetzlicher Betreuer, Vormund, Bevoll-
mächtigter) erfolgt über einen gültigen Ausweis (Personalausweis, Reisepass). Bitte vollständige und lesbare Ausweiskopie beifügen! 
Darüber hinaus ist die Berechtigung der auftretenden Person nachzuweisen. Bitte entsprechenden Nachweis (Kopie) beifügen (z.B. Ge-
burtsurkunde bei Vertretung durch Eltern, Betreuerausweis, Bestallungsurkunde, Vollmacht). 

III. Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten (Erläuterung siehe Erklärungen und Hinweise Ziffer II.3.) 
1. Hat Sie ein Dritter veranlasst, den Vertrag zu schließen oder zahlt ein Dritter den Beitrag zu diesem Vertrag? 

 ja  nein (weiter bei IV.) 
2. Ist dieser Dritte eine natürliche Person?  ja  nein (Druckstück pav 025 ausfüllen und weiter bei IV.) 

 Titel 
 

Vorname 
 

 Name 
 

 Straße, Nr. 
 

 PLZ 
 

Ort 
 

 Geburtsdatum 
 

Geburtsort 
 

 Staatsangehörigkeit  deutsch oder 
 

3. Zusätzliche Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten bei einem Einmalbeitrag ab 100.000 EUR oder einem jährlichen Bei-
tragsaufwand ab 12.000 EUR 
Die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten erfolgt über einen gültigen Ausweis (Personalausweis, Reisepass). Bitte vollständige 
und lesbare Ausweiskopie beifügen! 

IV. Feststellung von politisch exponierten Personen (Erläuterung siehe Erklärungen und Hinweise Ziffer II.4.) 
Handelt es sich bei dem Versicherungsnehmer, der ggf. für ihn auftretenden Person, dem etwaigen wirtschaftlich Berechtigten oder dem etwa-
igen Bezugsberechtigten um eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine ihr bekann-
termaßen nahestehende Person? 

 ja (Druckstück scp 515 für die betreffende Person ausfüllen)  nein 
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V. Zusätzliche Angaben bei einem Einmalbeitrag ab 250.000 EUR oder einem jährlichen Beitragsaufwand ab 60.000 EUR 
Woraus wird der Beitrag finanziert (Mehrfachnennungen möglich)? Bitte immer Nachweise beifügen. 

 Einkommen/Gewinn: Wie hoch war das jährliche Bruttoeinkommen bzw. der Gewinn vor Steuern des VN in den letzten 3 Jahren?  
Unbedingt auch ausgeübten Beruf im Abschnitt Versicherungsnehmer angeben. 

 Jahr 20     EUR Jahr 20     EUR Jahr 20     EUR 
 Erbschaft  Kapitalvermögen  Ablaufleistung aus einer Versicherung 
 andere Herkunft   

Versicherter (VT)  Herr     Frau * freiwillige Angabe 

Titel 
 

Vorname 
 

Name 
 

Straße, Nr. 
 

PLZ 
 

Ort 
 

Geburtsdatum 
 

Geburtsort 
 

Geburtsname 
 

Staats- 
angehörigkeit  deutsch und/oder 

 

Familienstand 
 

derzeit  
ausgeübter Beruf 

 

Telefon tagsüber* 
 

E-Mail* 
 

Versicherungsdaten  siehe „Anlage Technische Daten“ vom 
 

Bitte immer beifügen! 
Die „Anlage Technische Daten“ beinhaltet wichtige Angaben zur beantragten Versicherung. 

SEPA-Lastschriftmandat (Unbedingt erforderlich!) 
 

Ich ermächtige die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel (Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE84ZZZ00000082459), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
IBAN (kein Sparkonto; Hinweis: deutsche IBAN hat 22 Stellen) 

 

 

 
BIC des Kreditinstituts 

 

Name und Ort des Kreditinstituts 

 
Kontoinhaber, wenn nicht VN 

Titel 
 

Vorname 
 

Name 
 

Straße, Nr. 
 

PLZ 
 

Ort 
 

Neben der Ermächtigung zum SEPA-Lastschriftmandat bestätige ich mit meiner Unterschrift auch, dass ich die Hinweise zum Datenschutz 
zur Kenntnis genommen habe (siehe Erklärungen und Hinweise Ziffer III.). 
Ort, Datum 

 

Unterschrift Kontoinhaber, wenn nicht VN 

 

Bezugsrecht 
Bezugsberechtigt ist im Versicherungsfall für Versicherungsleistungen einschließlich Überschüsse: 
bei Ablauf der Versicherung bzw. Erleben des Rentenbeginns 

 der Versicherungsnehmer 
 der Versicherte 
 der namentlich bezeichnete Empfänger, Geburtsdatum 

 Titel 
 

Vorname 
 

 Name 
 

 Geburtsdatum 
 

 

bei Tod des Versicherten 
 der Versicherungsnehmer 
 der Ehegatte/eingetragene Lebenspartner des Versicherten zum Zeitpunkt seines Todes 
 der namentlich bezeichnete Empfänger, Geburtsdatum 

 Titel 
 

Vorname 
 

 Name 
 

 Geburtsdatum 
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Schweigepflichtentbindungserklärung zur Verwendung von Daten, die dem Schutz des § 203 StGB unterlie-
gen 
Als Unternehmen der Lebensversicherung benötigt die Alte Leipziger Ihre Schweigepflichtentbindung, um Ihre nach § 203 Strafgesetzbuch 
(StGB) geschützten Daten, wie z.B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, an andere Stellen, z.B. IT-Dienstleister weiterleiten zu 
dürfen. 
Mit „Antrag“ ist im folgenden Text auch die Angebotsanforderung gemeint. 
Es steht Ihnen frei, die Schweigepflichtentbindungserklärung nicht abzugeben oder sie jederzeit später mit Wirkung für die Zukunft unter der 
angegebenen Adresse zu widerrufen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne Verarbeitung von Personendaten der Abschluss oder die 
Durchführung des Versicherungsvertrages in der Regel nicht möglich sein wird. 
Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren nach § 203 StGB geschützten Daten bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der Alte 
Leipziger. 
Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung 
nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können. 
Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten an Stellen außerhalb der Alte Leipziger 
Die Alte Leipziger verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Da-
tensicherheit. 
1. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen) 
Die Alte Leipziger führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, bei 
denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten kommen kann, nicht immer selbst durch, sondern 
überträgt die Erledigung einem anderen Unternehmen in der ALH Gruppe oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 StGB 
geschützten Daten weitergegeben, benötigt die Alte Leipziger Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und soweit erforderlich für die ande-
ren Stellen. 
Die Alte Leipziger führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß personenbe-
zogene Daten für die Alte Leipziger erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste ist 
dem Antrag als Anlage beigefügt. Eine aktuelle Liste kann auch im Internet unter www.alte-leipziger.de/dienstleisterliste eingesehen oder bei 
dem Betrieblichen Datenschutzbeauftragten der Alte Leipziger (Anschrift: Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel, Telefon: 06171 66-3927, 
E-Mail: datenschutz@alte-leipziger.de) angefordert werden. Für die Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten an und die Ver-
wendung durch die in der Liste genannten Stellen benötigt die Alte Leipziger Ihre Schweigepflichtentbindungserklärung. 
Ich willige ein, dass die Alte Leipziger meine nach § 203 StGB geschützten Daten an die in der erwähnten Liste genannten Stellen weitergibt 
und entbinde die Mitarbeiter der Alte Leipziger insoweit von ihrer Schweigepflicht. 
2. Datenweitergabe an Rückversicherer 
Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann die Alte Leipziger Rückversicherer einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise über-
nehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer dafür weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Da-
mit sich der Rückversicherer ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann, ist es möglich, dass die Alte Leipzi-
ger Ihren Versicherungsantrag oder Leistungsantrag dem Rückversicherer vorlegt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Versiche-
rungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt. 
Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer die Alte Leipziger aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leis-
tungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. 
Haben Rückversicherer die Absicherung des Risikos übernommen, können sie kontrollieren, ob die Alte Leipziger das Risiko bzw. einen 
Leistungsfall richtig eingeschätzt hat. 
Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherer weitergegeben, damit 
diese überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnung von Prämienzahlungen und 
Leistungsfällen können Daten über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherer weitergegeben werden. 
Zu den genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbezogene Angaben verwen-
det. 
Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherern nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über die Übermittlung Ihrer 
personenbezogenen Daten an Rückversicherer werden Sie durch die Alte Leipziger unterrichtet. 
Ich willige ein, dass die Alte Leipziger meine nach § 203 StGB geschützten Daten – soweit erforderlich – an Rückversicherer übermittelt und 
dass diese dort zu den genannten Zwecken verwendet werden. Insoweit entbinde ich die für die Alte Leipziger tätigen Personen von ihrer 
Schweigepflicht. 
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3. Datenweitergabe an selbständige Vermittler 
Es kann in den folgenden Fällen dazu kommen, dass gemäß § 203 StGB geschützte Informationen über Ihren Vertrag Versicherungsvermitt-
lern zur Kenntnis gegeben werden. 
Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informationen darüber erhalten, ob 
und ggf. unter welchen Voraussetzungen Ihr Vertrag angenommen werden kann. 
Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde. 
Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten an den neuen 
Vermittler kommen. Sie werden bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler vor der Weitergabe von 
nach § 203 StGB geschützten Daten informiert sowie auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen. 
Ich willige ein, dass die Alte Leipziger meine nach § 203 StGB geschützten Daten in den genannten Fällen – soweit erforderlich – an den für 
mich zuständigen selbständigen Versicherungsvermittler übermittelt und entbinde die Mitarbeiter der Alte Leipziger insoweit von ihrer 
Schweigepflicht. 

 

Meine Einwilligung gilt entsprechend für die Datenweitergabe an und die Datenverarbeitung von Maklerpools oder anderen Dienstleistern 
(z.B. Betreiber von Vergleichssoftware, Maklerverwaltungsprogrammen), die mein Vermittler zum Abschluss und zur Verwaltung meiner 
Versicherungsverträge einschaltet. Die betreffenden Dienstleister kann ich bei meinem Vermittler erfragen. 
Ort, Datum 

 

Unterschrift Versicherungsnehmer (bei Minderjäh-
rigen: gesetzliche Vertreter) 
 

Unterschrift Versicherter 

 

Besondere Vereinbarungen 
 
 
 
  

Steuer-Identifikationsnummer  
(Bitte immer angeben, wenn der Versicherungsnehmer zum vereinbarten Rentenbeginn das 60. Lebensjahr vollendet haben wird.) 
Die Steuer-Identifikationsnummer wird vom Versicherungsnehmer benötigt.  

Empfangsbestätigung bei Antragstellung (Nicht erforderlich bei Angebotsanforderung.) 
Hiermit bestätige ich, dass ich die in der „Übersicht der zum Versicherungsvorschlag gehörenden Unterlagen“ und der „Anlage Technische 
Daten“ aufgeführten Unterlagen, die Bestandteil des Versicherungsvertrags sind, vor Antragstellung in Textform erhalten habe:  
als PDF-Datei (z.B. auf USB-Stick/CD oder per E-Mail), deren Lesbarkeit ich geprüft habe,    oder     auf Papier,     als Fax. 
Die Widerrufsbelehrung in den „Informationen über den Versicherungsvertrag“ habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 
Ort, Datum 

 

Unterschrift Versicherungsnehmer (bei Minderjährigen: gesetzliche Vertreter) 

 

Wichtige Hinweise 
Bevor Sie diesen Antrag bzw. diese Angebotsanforderung unterschreiben, lesen Sie bitte auf den folgen-
den Seiten die „Erklärungen und Hinweise“. Diese sind wichtiger Bestandteil Ihres Antrags bzw. Ihrer 
Angebotsanforderung und enthalten insbesondere die Hinweise zum Datenschutz sowie die Erklärung 
zum Versicherungsnehmerwechsel (bei Tod des Versicherungsnehmers wird der Versicherte neuer Ver-
sicherungsnehmer). Dort finden Sie unter anderem Hinweise zum vorläufigen Versicherungsschutz (Zif-
fer I.2.), zur Ausbau- und Nachversicherungsgarantie (Ziffer I.4.) und zu den Vertragsgrundlagen (Zif-
fer II.2.). Sie machen mit Ihren Unterschriften die Erklärungen und Hinweise zum Inhalt dieses Antrags 
bzw. dieser Angebotsanforderung. Sie stimmen zu, dass der Versicherungsschutz zu Ihrem Vertrag be-
reits vor Ende der Widerrufsfrist beginnt, sofern der Versicherungsbeginn vor dem Ende dieser Frist 
liegt. Die Widerrufsbelehrung finden Sie in den „Informationen über den Versicherungsvertrag“. Bei 
einer Angebotsanforderung erhalten Sie diese zusammen mit dem Angebot.  
Eine Durchschrift/Kopie wird Ihnen sofort nach Unterzeichnung ausgehändigt. 
fin4u  
Sie können aktuelle Daten der Versicherung über das fin4u-Portal im Internet oder in der fin4u-App 
einsehen. Die Aktivierungsdaten für fin4u und weitere Informationen dazu erhalten Sie zeitnah nach 
Abschluss der Versicherung. Werden in Ihrem Vertrag Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt, stellen wir 
Ihnen regelmäßige Informationen dazu ausschließlich elektronisch über fin4u zur Verfügung. 

Erklärung des Vermittlers 
Ich bestätige mit meiner Unter-
schrift auch, dass die ggf. zur Identi-
fizierung nach dem Geldwäschege-
setz beigefügten Ausweiskopien mit 
dem Originalausweis der jeweiligen 
Person übereinstimmen. 

 Der Versicherungsnehmer bzw. 
die ggf. für ihn auftretende Per-
son waren bei der Identifizierung 
nicht persönlich anwesend. 

Ort, Datum 
 

 

Unterschrift Versicherungsnehmer 
(bei Minderjährigen: gesetzliche Ver-
treter) 
 

Unterschrift Versicherter 
 

 

Unterschrift Vermittler ggf. Firmen-
stempel 
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Erklärungen und Hinweise 

I. Erklärungen 
1. Antragsbindefrist 
An Ihren Antrag sind Sie 6 Wochen ab Antragstellung gebunden (Antragsbindefrist), sofern Sie ihn nicht widerrufen. Das bedeutet, dass wir 
uns innerhalb dieser Frist entscheiden müssen, ob wir den Antrag annehmen oder nicht. Eine verspätete Annahme gilt als neuer Antrag, der mit 
Ihrem Einverständnis, z.B. durch Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrages (Einlösungsbeitrag), ebenfalls zum Vertragsschluss führt. 

2. Vorläufiger Versicherungsschutz (VVS) und Verzicht auf die Verbraucherinformationen/Versicherungsbedingungen 
Der vorläufige Versicherungsschutz wird gemäß den Bedingungen für den VVS mit beantragt, sofern die Erlaubnis zum Beitragseinzug 
(SEPA-Lastschriftmandat) erteilt oder der Einlösungsbeitrag gezahlt wurde. Die Höchstgrenzen der Leistungen sowie Beginn und Ende meines 
VVS ergeben sich aus diesen Bedingungen. Bei einer Angebotsanforderung verzichte ich für den VVS auf die vollständigen Verbraucherinfor-
mationen, Versicherungsbedingungen und weiteren Vertragsunterlagen (Ziffer II.2.), die mir spätestens mit dem Angebot übermittelt werden. 

3. Versicherungsnehmerwechsel 
Der Versicherungsnehmer und der Versicherte beantragen hiermit, dass bei Tod des Versicherungsnehmers während der Dauer dieses Vertra-
ges der Versicherte neuer Versicherungsnehmer sein und zu diesem Zeitpunkt in alle dann bestehenden Rechte und Pflichten aus dem Vertrag 
eintreten soll. Der Versicherte erklärt sich schon jetzt mit künftigen Verfügungen des Versicherungsnehmers zu der Versicherung einverstan-
den. 
Diese Erklärung gilt nur für sog. Fremdversicherungen, also wenn Versicherungsnehmer und Versicherter verschiedene Personen sind. Sie gilt 
nicht, wenn der Versicherte im Zeitpunkt des Todes des Versicherungsnehmers noch minderjährig ist. 

4. Erklärung zur Ausbau- und Nachversicherungsgarantie (Anzeigepflichtverletzung) 
Die Ausbau- und Nachversicherungsgarantie gewähren wir im Vertrauen darauf, dass Sie bei Ihren früheren Verträgen mit uns die vorvertrag-
liche Anzeigepflicht ordnungsgemäß erfüllt haben. Sie erklären, dass Sie die Angaben zur Risikobeurteilung bei Ihren früheren Verträgen 
wahrheitsgemäß und vollständig gemacht haben. Wir können von diesem Vertrag und den früheren Verträgen bei unwahren oder unvollständi-
gen Angaben je nach Verschulden vom Vertrag zurücktreten, ihn kündigen oder anpassen (siehe Belehrung zur Anzeigepflichtverletzung). 

II. Allgemeine Hinweise 
1. Unverbindliche Anforderung eines Angebotes 
Wenn Sie bei uns unverbindlich ein Angebot anfordern, sind Sie noch nicht vertraglich gebunden. Sie erhalten von uns zunächst ein Angebot 
(erstellt auf der Grundlage Ihrer Angaben in diesem Formular, etwaiger Anlagen sowie weiterer Informationen, die Sie uns bei Bedarf geben), 
dem alle Informationen, Bedingungen usw. beigefügt sind. Anschließend können Sie frei entscheiden, ob Sie unser Angebot annehmen oder 
nicht. Nehmen Sie unser Angebot nicht an, entstehen für Sie weder Kosten noch Verpflichtungen. Nehmen Sie unser Angebot durch eine aus-
drückliche schriftliche Annahmeerklärung an, kommt der Versicherungsvertrag zustande. Von einer Erlaubnis zum Beitragseinzug (SEPA-
Lastschriftmandat), die Sie uns erteilen, machen wir erst nach Zustandekommen des Versicherungsvertrages Gebrauch. 

2. Vertragsgrundlagen 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Ferner gelten für Ihre Versicherung(en) – außer diesem Antrag bzw. dieser Angebotsanforderung – die Allgemeinen Bedingungen ggf. mit 
Tarifbestimmungen, die Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz und unsere Satzung; ggf. auch die Zusatzbedingungen für die 
Dynamik und die Bedingungen für die Zusatzversicherungen sowie weitere Zusatzbedingungen, -bestimmungen und Besondere Vereinbarun-
gen. Diese erhalten Sie vor Antragstellung bzw. bei einer Angebotsanforderung zusammen mit dem Angebot. 

3. Wirtschaftlich Berechtigter 
Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwäschegesetzes ist diejenige natürliche Person, welche den Versicherungsnehmer letztlich veran-
lasst, den Vertrag abzuschließen. Das kann z.B. vorliegen, wenn ein Dritter den Abschluss des Vertrages vom Versicherungsnehmer verlangt 
oder anstelle des Versicherungsnehmers den Beitrag zahlt. In diesem Fall muss der Versicherungsnehmer Angaben zur Person des Dritten 
machen (Titel, Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit). 
Ein Unternehmen selbst fällt nicht unter den Begriff des „wirtschaftlich Berechtigten“, sondern diejenigen natürlichen Personen in deren Ei-
gentum oder unter deren Kontrolle es steht (mit mehr als 25 % der Kapitalanteile oder mit mehr als 25 % der Stimmanteile) oder die auf ver-
gleichbare Weise Kontrolle auf das Unternehmen ausüben. 

4. Politisch exponierte Personen 
Nach dem Geldwäschegesetz muss der Versicherer auch feststellen, ob es sich beim Versicherungsnehmer, der ggf. für ihn auftretenden Per-
son, einem etwaigen wirtschaftlich Berechtigten oder einem etwaigen Bezugsberechtigten um eine politisch exponierte Person handelt. Hierzu 
zählt jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausge-
übt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Zu 
den politisch exponierten Personen gehören insbesondere 

 Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre, 
 Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, 
 Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, 
 Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regel-
fall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, 
 Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder Zentralbanken, 
 Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, 
 Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, 
 Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischen-
staatlichen internationalen oder europäischen Organisation. 
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Nach dem Gesetz betreffen die allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten im Rahmen der Identifizierung von Vertragspartnern auch 

 bestimmte Familienmitglieder einer politisch exponierten Person (Ehegatte, eingetragener Lebenspartner, Kind und dessen Ehegatte oder 
eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil) und 
 die ihr bekanntermaßen nahestehenden Personen (im Sinne einer Geschäftsbeziehung, z.B. als gemeinsamer Eigentümer einer Rechtsper-
son). 

Sofern der Versicherungsnehmer, die ggf. für ihn auftretende Person, der wirtschaftlich Berechtigte oder der Bezugsberechtigte zu diesem 
Personenkreis gehört oder Zweifel daran bestehen, ist für die betreffende Person das Druckstück scp 515 auszufüllen. 

5. Besondere Vereinbarungen und Gebühren 
Erklärungen/Nebenabreden müssen schriftlich festgehalten werden. Sie bedürfen der schriftlichen Bestätigung der Alte Leipziger. 
Die Vermittler selbst sind nicht berechtigt (Neben-)Gebühren zu erheben. 

6. Bezugsrecht bei Berufs-/Arbeitsunfähigkeit des Versicherten 
Der Begünstigte muss der Versicherte selbst oder ein Angehöriger des Versicherten sein. Angehörige müssen dem Personenkreis des § 15 Ab-
gabenordnung oder § 7 Abs. 3 Pflegezeitgesetz angehören. 

 Nicht zugelassen werden jedoch Verlobte und Lebensgefährten. Unter Lebensgefährten verstehen wir Personen, die in eheähnlicher Gemein-
schaft leben, jedoch nicht verheiratet oder verpartnert sind. 
 Zugelassen werden: Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Kinder (auch 
Adoptiv-/Pflegekinder), Kinder (auch Adoptiv-/Pflegekinder) des Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners, Geschwister, Kinder der Ge-
schwister, Ehegatten/eingetragene Lebenspartner der Geschwister, Geschwister des Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners, Geschwister 
der Eltern, Enkelkinder, Schwiegerkinder. Angehörige sind die aufgeführten Personen auch dann, wenn die die Beziehung begründende Ehe 
oder eingetragene Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht (z.B. Ex-Ehegatte/Lebenspartner, Eltern, Kinder, Geschwister des Ex-Ehegatten/ 
Lebenspartners). 

Den genauen Wortlaut der Gesetze finden Sie auf folgender Seite im Internet: www.alte-leipziger.de/gesetzestexte. 

7. Angaben zum Einkommen 
Die Angaben zum Einkommen der letzten 3 Jahre des Versicherten benötigen wir im Rahmen der Risikobeurteilung, um die finanzielle Ange-
messenheit der gewünschten Absicherung zu prüfen. 
Mit Einkommen meinen wir die regelmäßigen Einkünfte aus Erwerbstätigkeit. Je nach Berufsstellung sind das: Lohn/Gehalt, Beamtenbezüge 
oder Gewinn vor Steuern einschließlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 
Berufsanfänger und Wiedereinsteiger können i.d.R. kein Einkommen für die letzten 3 Jahre vorweisen. Sie geben daher ihr aktuelles monatli-
ches Einkommen sowie die Anzahl der Gehälter pro Jahr an. 
Als Berufsanfänger gilt, wer innerhalb der letzten 12 Monate nach Abschluss der 1. Ausbildung oder des 1. Studiums eine berufliche Tätigkeit 
aufgenommen hat. 
Als Wiedereinsteiger gilt, wer innerhalb der letzten 12 Monate z.B. nach einer Elternzeit wieder in eine berufliche Tätigkeit eingestiegen ist. 

8. Genetische Untersuchungen 
Wir weisen darauf hin, dass wir den Vertragsabschluss nicht von der Durchführung genetischer Untersuchungen oder Analysen abhängig ma-
chen und diese nicht verlangen. Sie müssen uns jedoch Vorerkrankungen und Erkrankungen, nach denen wir Sie in Textform gefragt haben, 
anzeigen, auch wenn in diesem Zusammenhang genetische Untersuchungen oder Analysen vorgenommen wurden. Sie müssen uns jedoch 
keine genetischen Untersuchungen mitteilen, die allein mit dem Ziel vorgenommen wurden, eine erst zukünftig auftretende Erkrankung oder 
gesundheitliche Störung abzuklären. Diese Ausnahme von der Anzeigepflicht gilt nicht, wenn eine Leistung von mehr als 300.000 EUR oder 
mehr als 30.000 EUR Jahresrente vereinbart wird. 

9. Anzeigepflicht für Nichtraucher 
Sofern der Versicherte in der Risiko(-Zusatz)versicherung oder innerhalb der FR10 als Nichtraucher versichert ist, ist uns unverzüglich schrift-
lich zu melden, wenn der Versicherte während der Versicherungsdauer zum Raucher wird. Ab diesem Zeitpunkt werden wir für die (Zusatz)-
Versicherung die Rechnungsgrundlagen für einen Raucher zugrunde legen. Wenn Sie uns die Änderung nicht mitteilen, wird bei Tod des Ver-
sicherten die Leistung gekürzt, es sei denn das Rauchen war hierfür nicht ursächlich. Nähere Informationen dazu finden Sie in den Versiche-
rungsbedingungen. 

10. Versicherungen für Kinder unter 7 Jahren 
Für sog. Kinderversicherungen gilt folgende Besonderheit: Bei Abschluss von Todesfallsummen über 8.000 EUR werden bei Tod vor Vollen-
dung des 7. Lebensjahres für den Teil der Todesfallsumme, der 8.000 EUR übersteigt, nur die entrichteten Beiträge erstattet. Der Versiche-
rungsschein enthält einen entsprechenden Hinweis. 

11. Aufgabe bestehender Versicherungen 
Die Aufgabe einer bestehenden Versicherung zum Zweck des Abschlusses einer Versicherung bei demselben oder einem anderen Unterneh-
men ist für den Versicherungsnehmer im Allgemeinen unzweckmäßig und für beide Unternehmen unerwünscht. 

12. Beschwerdestellen 
Sollten Sie einmal Grund zur Beschwerde haben, wenden Sie sich bitte an die 

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel. 
Darüber hinaus können Sie sich auch an die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherungen –, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
wenden. 
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. Damit ist für Sie als besonderer Service die Möglichkeit eröffnet, 
den unabhängigen und neutralen Ombudsmann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie mit einer Entscheidung einmal nicht einverstanden sein 
sollten. Das Verfahren ist für Sie kostenfrei. 

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
Telefon 0800 3696000, Telefax 0800 3699000, E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

http://www.alte-leipziger.de/gesetzestexte
http://www.versicherungsombudsmann.de/home.html
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13. Gesetzlicher Sicherungsfonds 
Um die Ansprüche unserer Kunden jederzeit erfüllen zu können, achten wir auf eine ausgewogene Mischung und Streuung der Kapitalanlagen. 
Rein spekulative Anlagen werden nicht getätigt. Darüber hinaus besteht zur Absicherung der Ansprüche aus Ihrer Versicherung ein gesetzli-
cher Sicherungsfonds (siehe §§ 221 ff. Versicherungsaufsichtsgesetz), der bei der Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstraße 43 G, 
10117 Berlin, www.protektor-ag.de, errichtet ist. Im Sicherungsfall wird die Aufsichtsbehörde die Verträge auf den Sicherungsfonds übertra-
gen. Geschützt von dem Fonds sind die Ansprüche der Versicherungsnehmer, der Versicherten, der Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem 
Versicherungsvertrag begünstigter Personen. Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. gehört diesem Sicherungsfonds an. 

14. Keine regelmäßige Überprüfung der Eignung des Produkts 
Die Alte Leipziger wird die Geeignetheit des Produktes nicht regelmäßig überprüfen. Bei Änderungen Ihrer Lebenssituation und erforderlichen 
Anpassungen Ihres Produktes berät Sie Ihr Vermittler. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit ihm auf. 

III. Hinweise zum Datenschutz 
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt seit dem 25.05.2018 in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 
Mit der DSGVO werden die Regeln für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten vereinheitlicht. Dadurch wird der Schutz von perso-
nenbezogenen Daten insgesamt sichergestellt und der freie Datenverkehr innerhalb der Europäischen Union gewährleistet. 
Die neuen Vorschriften der DSGVO sehen insbesondere ein hohes Maß an Transparenz bei der Datenverarbeitung und umfassende Rechte der 
betroffenen Personen vor. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie auch im Internet unter www.alte-leipziger.de/datenschutz. 
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Alte Leipziger und die Ihnen nach 
dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel 
Telefon 06171 66-00, Telefax 06171 24434, E-Mail: leben@alte-leipziger.de 

Der Datenschutzbeauftragte ist gemäß DSGVO nicht der Verantwortliche für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Die Beant-
wortung datenschutzrechtlicher Fragen erfolgt in der Regel in Zusammenarbeit mit den für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zuständi-
gen Mitarbeitern. Unser Datenschutzmanagement bzw. unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der genannten Adresse 
mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“ oder per E-Mail unter datenschutz@alte-leipziger.de. 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgebli-
chen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die 
deutsche Versicherungswirtschaft“ („Code of Conduct“) verpflichtet, die die genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. 
Diese können Sie im Internet unter www.alte-leipziger.de/code-of-conduct abrufen. 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz bzw. fordern Sie ein Angebot an, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben 
für den Abschluss des Vertrages bzw. die Abwicklung des Angebotes und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt 
der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policierung oder Rech-
nungsstellung. Angaben zum Leistungsfall benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der 
Umfang der Leistung ist. 
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht 
möglich. 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z.B. für die Entwick-
lung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit uns bestehenden Verträge können wir für eine Betrach-
tung der gesamten Kundenbeziehung nutzen, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulanzent-
scheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen. 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1b DSGVO. 
Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z.B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversicherungsvertrages) 
erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2a i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkatego-
rien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2j DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1f DSGVO). Dies kann insbeson-
dere erforderlich sein: 

 zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
 zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen der ALH Gruppe und deren Kooperati-
onspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 
 zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versiche-
rungsmissbrauch hindeuten können. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorga-
ben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen 
in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1c DSGVO. 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen darüber zuvor informieren. 
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Rückversicherer: 
Von uns übernommene Risiken können wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückversicherer) versichern. Dafür kann es erforderlich 
sein, Ihre Vertrags- und ggf. Leistungsfalldaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko 
oder den Versicherungsfall machen kann. 

http://www.alte-leipziger.de/datenschutz
http://www.alte-leipziger.de/code-of-conduct
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Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur 
Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Angebots-, Vertrags- und Leistungsfalldaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese 
Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsangelegenheiten benötigen. 
Datenverarbeitung in der ALH Gruppe: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen 
Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Vertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre 
Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für 
In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleis-
terliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen. 
Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. 
Die zurzeit gültige Liste der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen 
bestehen, ist dem Antrag bzw. der Angebotsanforderung als Anlage beigefügt. Die aktuelle Liste können Sie im Internet unter www.alte-leipzi-
ger.de/dienstleisterliste abrufen. 
Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzli-
cher Mitteilungspflichten (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). 
Dauer der Datenspeicherung 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, 
dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können 
(gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu ge-
setzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der 
Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren nach Beendigung des Vertrages. 
Betroffenenrechte 
Sie können unter der genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter 
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesbaren Format zustehen. 

Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus 
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

Beschwerderecht 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu 
wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden 
Bonitätsauskünfte 
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei der infoscore Consumer Data GmbH Informationen zur 
Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. 
Datenübermittlung in ein Drittland 
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermitt-
lung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene 
Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. 
Automatisierte Einzelfallentscheidungen 
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung bzw. Angebotsanforderung befragen, können wir vollautomatisiert 
etwa über das Zustandekommen des Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe des von Ihnen zu zahlenden Beitrags entschei-
den. Dies geschieht nur auf Ihren Wunsch und den Ihres Vermittlers. 
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Anlage Technische Daten
AL_FlexInvest – Fondsgebundene Rente mit einmaligem Beitrag (HFR30)

Persönliche Daten

Versicherter Mann
Geburtsdatum 01.01.1979

Versicherungs- und Rentenbeginn

Versicherungsbeginn 01.02.2026 (12 Uhr)
Rentenbeginn 01.02.2046 (12 Uhr) – Rentenbeginnalter 67 Jahre

Vertragsdaten

Fondsgebundene Rente mit einmaligem Beitrag (HFR30)
im Rahmen des Honorartarifes

Rentengarantiezeit der Altersrente 10 Jahre

Garantie und Garantiezeitraum

Bei dieser Versicherung garantieren wir einen Rentenfaktor für das Fondsguthaben.
Diese Garantie gilt für den bei Abschluss der Versicherung vereinbarten Beitrag. Für 
Zuzahlungen ermitteln wir die Garantie zum jeweiligen Änderungszeitpunkt neu.
Der garantierte Rentenfaktor gilt zum vereinbarten Rentenbeginn. Darüber hinaus 
erstreckt sich die Garantie auch auf Leistungen in einem Zeitraum von 5 Jahren vor 
und nach dem vereinbarten Rentenbeginn (höchstens bis zum Alter 90 Jahre). Au-
ßerhalb dieses Zeitraums besteht diese Garantie nicht.

Garantiezeitraum 01.02.2041 bis 01.02.2051

Fondsauswahl

Fonds Der Anlagebetrag fließt in folgenden Fonds:
■ iShares Core MSCI World (ISIN IE00B4L5Y983)

– Risikoindikator (SRI) 4
Anlaufmanagement nicht vereinbart
Rebalancing vereinbart
Ablaufmanagement vereinbart – Variante ETF

Dauern

Aufschubzeit 20 Jahre

Überschussverwendung

vor Rentenbeginn Fondsanlage
nach Rentenbeginn Bonusrente

Leistung bei Rentenbeginn

lebenslange Altersrente oder einmalige Kapitalzahlung
garantierte monatliche Altersrente im Produkt nicht vorgesehen
oder
garantierte einmalige Kapitalzahlung im Produkt nicht vorgesehen

Rentenfaktor monatliche Altersrente pro 10.000,00 EUR Fondsguthaben
garantierter Rentenfaktor 26,43 EUR
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Leistung im Todesfall

vor Rentenbeginn Auszahlung des Fondsguthabens
nach Rentenbeginn
– während der Rentengarantiezeit Rentenzahlung bis zum Ende der Rentengaran-

tiezeit
– nach der Rentengarantiezeit keine Leistung

Einmaliger Beitrag

50.000,00 EUR

Produktrisikoklassen der Alte Leipziger und Ihr Produkt

Die Alte Leipziger bietet eine große Auswahl an Produkten zur Altersvorsorge und 
Kapitalanlage an. Diese Produkte haben unterschiedliche Chancen und Risiken. Aus 
diesem Grund teilen wir unsere Produkte in fünf Produktrisikoklassen ein – von 
Sicherheit bis Chance.

Ihr Produkt Das von Ihnen gewählte Produkt gehört zur Risikoklasse „Wachstum“.

Sicherheit Ertrag Balance Wachstum Chance

Diese Risikoklasse umfasst chancenreiche Produkte mit einer entsprechenden Ren-
diteerwartung. Sie haben ein erhöhtes Verlustrisiko und können hohe Ertrags-
schwankungen aufweisen.
Die Risikoklasse Ihres Produkts entspricht der gewählten Vertragsgestaltung zum 
Versicherungsbeginn. Vertragsänderungen – insbesondere eine Änderung der 
Fondsauswahl – können zu einer anderen Produktrisikoklasse führen.

Keine regelmäßige Überprüfung der Eignung des Produkts

Die Alte Leipziger wird die Geeignetheit des Produktes nicht regelmäßig überprü-
fen. Bei Änderungen Ihrer Lebenssituation und erforderlichen Anpassungen Ihres 
Produktes berät Sie Ihr Vermittler. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit ihm auf.

Steuerhinweis

Ausführliche Steuerinformationen Detaillierte Informationen zur steuerlichen Behandlung Ihrer Versicherung finden 
Sie in unserem ausführlichen Vorschlag oder in unserer „Allgemeinen Steuerinfor-
mation“.
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Übersicht der zum Versicherungsvorschlag gehörenden Unterlagen
Diese Unterlagen sind Bestandteil des Versicherungsvertrags.

Informationen über den Versicherungsvertrag (gemäß VVG-Informationspflichtenverordnung – VVG-InfoV)
■ mit Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten

Basisinformationsblatt (gemäß PRIIP-Verordnung)

Unser Vorschlag
■ mit Verlauf der garantierten Leistungen

Fondsporträt des gewählten Fonds

Satzung, Versicherungsbedingungen und Steuerinformation
■ Satzung der Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit (vo 13 – 05.2022)
■ Allgemeine Bedingungen für die fondsgebundene Rente mit einmaligem Beitrag (Tarif FR30) (pm 2407 – 01.2025)
■ Zusatzbestimmungen zu den Tarifen der Tarifgruppe H (pm 2657 – 01.2025)
■ Allgemeine Steuerinformation (pm 2600 – 01.2025)

Antrag
■ mit Anlagen (z.B. Anlage Technische Daten, Dienstleisterliste, Anlage Informationen gemäß Artikel 14 EU-DSGVO 

infoscore)
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Von den Alte Leipziger Gesellschaften beauftragte Dienstleister(-Kategorien)* 
Aufgaben, zu deren Bearbeitung personenbezogene Daten (z. B. Name, Adresse) an Dritte weitergegeben werden können 

Übertragene Aufgaben Auftragnehmer/Dienstleistungskategorien 
 Adressprüfung  Adressermittler, Einwohnermeldeämter 
 Assistance und Pannenhilfe  AvD Automobilclub 
 Assistance-Leistungen in der Berufsunfähigkeitsversicherung  MD Medicus Assistance Service GmbH, Ludwigshafen 
 Auskunftseinholung zur Antrags- und/oder Leistungsbearbeitung  Wirtschaftsauskunfteien 

(SCHUFA Holding AG, Creditreform e.V., Experian infoscore Consumer 
Data GmbH, Forum Finanzplanung GmbH, informa HIS GmbH) 

 ESW Software Warda KG (Verstorbenenabgleich) 
 Dienstleister zur Gebäudewertermittlung 
 Dienstleister zur softwaregestützten Risikobesichtigung 

 Beratung, treuhänderische Tätigkeiten, Tarifierung  Beratungsunternehmen, Treuhänder, Aktuare 
 Bestandsverwaltung und Schadenbearbeitung (Sachversicherung)  Assekuradeure, Makler, HVR Hamburger Vermögensschaden-Haftpflicht 

Risikomanagement GmbH 
 Datenträger-/Aktenentsorgung  Entsorgungsunternehmen 
 Digitale Kommunikation  mailingwork GmbH 
 Durchführung von Web-Konferenzen und Bereitstellung einer Konferenz-Plattform  CSN. Communication Service Network GmbH 
 Druck-/Kuvertierarbeiten, Briefabholung und Versand  Druckereien und Postdienstleister 
 Endkundenplattform „fin4u“  BANKSapi GmbH 
 Firmenkundenportal in der betrieblichen Altersversorgung  ePension GmbH & Co. KG 
 Forderungsmanagement, gerichtliches und außergerichtliches Mahnverfahren, Bera-

tung (juristisch), allgemeine Dienstleistung in begründeten Einzelfällen 
 Rechtsanwälte Ohletz 
 Rechtsanwalt Andreas Conzelmann 
 Creditreform 

 Immobilienmanagement  Verwalter, Hausmeisterdienste, Abrechnungsunternehmen, Handwerker, 
Immobilienmakler, IT-Dienstleister, Fachanwälte, Architekten, Projekt-
entwickler, Werkunternehmer, Ingenieure, Gutachter, Vermessungsbüros, 
Steuerberater 

 IT-Dienstleistungen (Programmiertätigkeiten, User-Help-Desk,  
Hard- und Softwareimplementierung und -unterstützung, Archivierung von aufbe-
wahrungspflichtigen Daten, System-Beratung und -Unterstützung) 

 Externe IT-Dienstleistungsunternehmen 

 Marktforschung (Marktanalysen, Servicestudien, 
Kundenbefragungen auch im Rahmen von Ratings) 

 Marketing-/Marktforschungsunternehmen, Ratingagenturen,  
ASSEKURATA, Franke und Bornberg GmbH 

 Rürup-Service, Rentenbezugsmitteilungs-Service, Zentralruf, Notruf  Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 
 Prüfung von Kostenvoranschlägen, Rechnungen, Schadenware  Prüfdienstleister, Sachverständige, Property€xpert GmbH,  

Control€xpert GmbH, Partnerwerkstätten, Restwertbörsen, Eucon Digital 
GmbH, Checkup 

 Reparatur, Sanierung, Ersatz  Handwerksbetriebe, Sanierer, Werkstätten, Mietwagenunternehmen 
 Schaden-/Assistance-/Präventions-Dienstleistungen (Cyber Gewerbe)  Externe Cyber-Security-Unternehmen 

 Externe Plattformanbieter 
 Vermittlung von Reparaturaufträgen  DMS GmbH, riparo GmbH 

Aufgaben, zu deren Bearbeitung auch Gesundheitsdaten an Dritte weitergegeben werden können 

Übertragene Aufgaben Auftragnehmer/Dienstleistungskategorien 
 Anforderung und Prüfung von Arztberichten/Gutachten  ACTINEO GmbH 
 Schaden-/Assistance-Leistungen, Rehabilitationsmaßnahmen, Hilfs- und Pflegeleis-

tungen 
 Assistance-, Reha- und Pflege-Dienstleister 

(Malteser Hilfsdienst e.V., Deutsche Assistance Service GmbH) 
 Außenregulierung, berufskundliche Gutachten, Rückversicherung  Rückversicherer, Mercur Grip, Regulierungsbeauftragte 
 Durchführung eines Medizin-Checks für die Antragstellung  Medicals Direct Deutschland GmbH 
 Erstellen von Sachverständigengutachten, Schadenprüfung, Belegprüfung  Sachverständige, Gutachter, Ärzte (inkl. Ärztlicher Dienst der  

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.) 
 Juristische Beratung, Schadenbearbeitung  Rechtsanwälte 
 Regressbearbeitung, Außenregulierung  Interschaden GmbH, REGU24 Servicekonzept AG, Twentyfour GmbH 
 Schadenbearbeitung, telefonischer Kundendienst  Schweitzer Gruppe GmbH 

 Bochumer Servicegesellschaft für Versicherer mbH 
 Übersetzungen  Übersetzungsbüros 

 
* Liste der Dienstleister gemäß Ihrer „Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung“ 
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Datenverarbeitung in der ALH Gruppe 

Zur ALH Gruppe gehören folgende Gesellschaften 

 Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 
 Hallesche Krankenversicherung a.G. 
 Alte Leipziger Versicherung AG 
 Alte Leipziger Holding AG 

 Alte Leipziger Bauspar AG 
 Alte Leipziger Trust  

Investment-Gesellschaft mbH 
 Alte Leipziger Treuhand GmbH 

 Alte Leipziger Pensionskasse AG 
 Alte Leipziger Pensionsfonds AG 
 Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH 

 
Gemeinsame Verarbeitung von Stammdaten 

 Die Stammdaten umfassen gemäß „Code of Conduct“ (Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirt-
schaft) Name, Adresse, Geburtsdatum und -ort, Kunden- und Versicherungsnummer, Beruf, Familienstand, gesetzliche Vertreter, Angaben über die Art der 
bestehenden Verträge, Rollen der betroffenen Personen (z. B. Versicherungsnehmer, Versicherter, Beitragszahler, Zahlungsempfänger), Kontoverbindung, 
Telekommunikationsdaten, Widerspruchs-/Sperrvermerke (bzgl. Werbung und Markt-/Meinungsforschung) und andere Widersprüche, Vollmachten und Be-
treuungsregelungen, zuständige Vermittler. 
Um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Anmelde-, Angebots-, Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können 
(z. B. Zuordnung von Post und eingehenden Telefonaten), können die Stammdaten der betroffenen Personen in der ALH Gruppe in einer gemeinschaftlich 
genutzten Datenbank geführt werden. 

 Ansonsten bestehen für die Daten der jeweiligen Unternehmen der ALH Gruppe getrennte Datenhaltungen und Datennutzungen. Dies erfolgt im Einklang mit 
der aufsichtsrechtlich geforderten Spartentrennung. 

 
Verarbeitung personenbezogener Daten in der ALH Gruppe 

Bestimmte Aufgaben in der ALH Gruppe werden unternehmensübergreifend wahrgenommen. Hierbei kann es erforderlich sein, dass auch personenbezogene Daten 
verarbeitet werden. Die Verarbeitung ist dann über Art. 6 Abs. 1f DSGVO („Berechtigte Interessen“) legitimiert oder es liegt eine Regelung vor durch arbeitsvertrag-
lich festgelegte Verantwortlichkeiten oder mittels einer Vereinbarung gemäß Art. 26 DSGVO („Gemeinsam Verantwortliche“) bzw. Art. 28 DSGVO („Auftragsver-
arbeitung“). 
 
Es handelt sich dabei um folgende Tätigkeitsbereiche: 
 Betrieblicher Datenschutz 
 Betriebsorganisation 
 Compliance 
 Immobilienmanagement 
 Informationssicherheitsbeauftragter 

 Interne Revision 
 Informationstechnik 
 Marketing 
 Personalwesen 
 Rechnungswesen 

 Rechtsabteilung 
 Risikomanagement 
 Vertriebsverwaltung 
 Vorstandsbereich 

 
Hinweis: Sollten wir Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland 
durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne 
Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. 



Information gem. Art 14 EU-DSGVO über die infoscore Consumer Data GmbH („ICD“)  

 

1. Name und Kontaktdaten der ICD (verantwortliche Stelle) sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden  
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der ICD ist unter der o.a. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail unter: datenschutz@arvato-infoscore.de erreichbar. 

2. Zwecke der Datenverarbeitung der ICD 
Die ICD verarbeitet und speichert personenbezogene Daten, um ihren Vertragspartnern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen und juristischen 
Personen sowie zur Prüfung der Erreichbarkeit von Personen unter den von diesen angegebenen Adressen zu geben. Hierzu werden auch Wahrscheinlichkeits- bzw. Scoringwerte 
errechnet und übermittelt. Solche Auskünfte sind notwendig und erlaubt, um das Zahlungsausfallrisiko z.B. bei einer Kreditvergabe, beim Rechnungskauf oder bei Abschluss eines 
Versicherungsvertrages vorab einschätzen zu können. Die Datenverarbeitung und die darauf basierenden Auskunftserteilungen der ICD dienen gleichzeitig der Bewahrung der 
Auskunftsempfänger vor wirtschaftlichen Verlusten und schützen Verbraucher gleichzeitig vor der Gefahr der übermäßigen Verschuldung. Die Verarbeitung der Daten erfolgt 
darüber hinaus zur Betrugsprävention, zur Risikosteuerung, zur Festlegung von Zahlarten oder Konditionen sowie zur Tarifierung.  

3. Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung der ICD 
Die ICD ist ein Auskunfteiunternehmen, das als solches bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde gemeldet ist. Die Verarbeitung der Daten durch die ICD erfolgt auf Basis 
einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1a i.V.m. Art. 7 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) oder auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 f DSGVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung 
der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und sofern die Interessen und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, nicht überwiegen. Die ICD stellt ihren Vertragspartnern die Informationen nur dann zur Verfügung, wenn eine Einwilligung des Betroffenen 
vorliegt oder von den Vertragspartnern ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. 
Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit wirtschaftlichem Risiko gegeben (z.B. Rechnungskauf, Kreditvergabe, Abschluss eines Mobilfunk-, 
Festnetz- oder Versicherungsvertrages). 

4. Kategorien der personenbezogenen Daten der ICD 
Von der ICD werden personenbezogene Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften), Informationen zum vertragswidrigen Zahlungsverhalten (siehe 
auch Ziff. 5), zu Schuldnerverzeichniseintragungen, (Privat-) Insolvenzverfahren und zur (Nicht-)Erreichbarkeit unter der angegebenen Adresse sowie entsprechende Scorewerte 
verarbeitet bzw. gespeichert. 

5. Herkunft der Daten der ICD 
Die Daten der ICD stammen aus den amtlichen Insolvenzveröffentlichungen sowie den Schuldnerverzeichnissen, die bei den zentralen Vollstreckungsgerichten geführt werden. 
Dazu kommen Informationen von Vertragspartnern der ICD über vertragswidriges Zahlungsverhalten basierend auf gerichtlichen sowie außergerichtlichen Inkassomaßnahmen. 
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) aus den Anfragen von Vertragspartnern der ICD gespeichert.  

6. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten der ICD 
Empfänger sind ausschließlich Vertragspartner der ICD. Dies sind insbesondere Unternehmen, die ein wirtschaftliches Risiko tragen und ihren Sitz im europäischen 
Wirtschaftsraum, in Großbritannien und in der Schweiz haben. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Versandhandels- bzw. eCommerce-, Telekommunikations- und 
Versicherungsunternehmen, Finanzdienstleister (z.B. Banken, Kreditkartenanbieter), Energieversorgungs- und Dienstleistungsunternehmen. Darüber hinaus gehören zu den 
Vertragspartnern der ICD Unternehmen, die Forderungen einziehen, wie etwa Inkassounternehmen, Abrechnungsstellen oder Rechtsanwälte.  

7. Dauer der Datenspeicherung der ICD 
Die ICD speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Zeit, nämlich solange, wie deren Speicherung i.S.d. Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO notwendig ist. 
Die bei ICD zur Anwendung kommenden Prüf- und Löschfristen entsprechen einer Selbstverpflichtung (Code of Conduct) der im Verband Die Wirtschaftsauskunfteien e.V. 
zusammengeschlossenen Auskunfteiunternehmen.  
• Informationen über fällige und unbestrittene Forderungen bleiben gespeichert, so lange deren Ausgleich nicht bekannt gegeben wurde; die Erforderlichkeit der fortwährenden 

Speicherung wird jeweils taggenau nach vier Jahren überprüft. Wird der Ausgleich der Forderung bekannt gegeben, erfolgt eine Löschung der personenbezogenen Daten 
taggenau drei Jahre danach.  

• Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Vollstreckungsgerichte (Eintragungen nach § 882c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 ZPO) werden taggenau nach drei Jahren 
gelöscht, jedoch vorzeitig, wenn der ICD eine Löschung durch das zentrale Vollstreckungsgericht nachgewiesen wird. 

• Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder Restschuldbefreiungsverfahren werden taggenau drei Jahre nach Beendigung des Insolvenzverfahrens oder nach 
Erteilung oder Versagung der Restschuldbefreiung gelöscht. 

• Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse, die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen oder über die Versagung der Restschuldbefreiung 
werden taggenau nach drei Jahren gelöscht.  

• Angaben über Anfragen werden spätestens taggenau nach drei Jahren gelöscht. 
• Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt die Prüfung der Erforderlichkeit der fortwährenden Speicherung für weitere drei Jahre. Danach werden 

sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der Identifizierung eine länger währende Speicherung erforderlich ist. 

8. Betroffenenrechte gegenüber der ICD 
Jede betroffene Person hat gegenüber der ICD das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 
DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die ICD zuständige Aufsichtsbehörde -Der 
Landesdatenschutzbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg, Königstr. 10a, 70173 Stuttgart- zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden 
Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der DSGVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten personenbezogenen Daten. 

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation  
der betroffenen Person ergeben, gegenüber der ICD widersprochen werden. 

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die ICD zu Ihrer Person gespeichert und an wen sie welche Daten übermittelt hat, teilt Ihnen die ICD das gerne im Rahmen einer  
-unentgeltlichen- schriftlichen Selbstauskunft mit. Die ICD bittet um Ihr Verständnis, dass sie aus datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da 
eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um einen Missbrauch des Auskunftsrechts durch Dritte zu vermeiden, benötigt die ICD folgende Angaben 
von Ihnen:  Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum, Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort), ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre (dies  
                  dient der Vollständigkeit der zu erteilenden Auskunft) 
Wenn Sie –auf freiwilliger Basis– eine Kopie Ihres Ausweises beifügen, erleichtern Sie der ICD die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit mögliche Rückfragen. Sie 
können die Selbstauskunft auch via Internet unter https://www.arvato.com/finance/de/verbraucher/selbstauskunft/selbstauskunft-anfordern.html beantragen.  

9. Profilbildung/Profiling/Scoring 
Die ICD-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt werden. Beim Scoring der ICD wird anhand von Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose 
insbesondere über Zahlungswahrscheinlichkeiten erstellt. Das Scoring basiert primär auf Basis der zu einer betroffenen Person bei der ICD gespeicherten Informationen. Anhand 
dieser Daten, von adressbezogenen Daten sowie von Anschriftendaten erfolgt auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren (insbes. Verfahren der logistischen Regression) eine 
Zuordnung zu Personengruppen, die in der Vergangenheit ähnliches Zahlungsverhalten aufwiesen.  
Folgende Datenarten werden bei der ICD für das Scoring verwendet, wobei nicht jede Datenart auch in jede einzelne Berechnung mit einfließt: Daten zum vertragswidrigen 
Zahlungsverhalten (siehe Ziff. 4. u. 5.), zu Schuldnerverzeichnis-Eintragungen und Insolvenzverfahren (siehe Ziff. 4. u. 5.), Geschlecht und Alter der Person, adressbezogene 
Daten (Bekanntsein des Namens bzw. des Haushalts an der Adresse, Anzahl bekannter Personen im Haushalt (Haushaltsstruktur), Bekanntsein der Adresse), Anschriftendaten 
(Informationen zu vertragswidrigem Zahlungsverhalten in Ihrem Wohnumfeld (Straße/Haus)), Daten aus Anfragen von Vertragspartnern der ICD. 

Besondere Kategorien von Daten i.S.d. Art. 9 DSGVO (z.B. Angaben zur Staatsangehörigkeit, ethnischen Herkunft oder zu politischen oder religiösen Einstellungen) werden von 
ICD weder gespeichert noch bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeitswerten berücksichtigt. Auch die Geltendmachung von Rechten nach der DSGVO, also z.B. die 
Einsichtnahme in die bei der ICD gespeicherten Informationen nach Art. 15 DSGVO, hat keinen Einfluss auf das Scoring.  
Die ICD selbst trifft keine Entscheidungen über den Abschluss eines Rechtsgeschäfts oder dessen Rahmenbedingungen (wie z.B. angebotene Zahlarten), sie unterstützt die ihr 
angeschlossenen Vertragspartner lediglich mit ihren Informationen bei der diesbezüglichen Entscheidungsfindung. Die Risikoeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
sowie die darauf basierende Entscheidung erfolgt allein durch Ihren Geschäftspartner.   

infoscore 

Consumer Data GmbH 
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Übersicht der zum Versicherungsvorschlag gehörenden Unterlagen
Diese Unterlagen sind Bestandteil des Versicherungsvertrags.

Informationen über den Versicherungsvertrag (gemäß VVG-Informationspflichtenverordnung – VVG-InfoV)
■ mit Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten

Basisinformationsblatt (gemäß PRIIP-Verordnung)

Unser Vorschlag
■ mit Verlauf der garantierten Leistungen

Fondsporträt des gewählten Fonds

Satzung, Versicherungsbedingungen und Steuerinformation
■ Satzung der Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit (vo 13 – 05.2022)
■ Allgemeine Bedingungen für die fondsgebundene Rente mit einmaligem Beitrag (Tarif FR30) (pm 2407 – 01.2025)
■ Zusatzbestimmungen zu den Tarifen der Tarifgruppe H (pm 2657 – 01.2025)
■ Allgemeine Steuerinformation (pm 2600 – 01.2025)

Antrag
■ mit Anlagen (z.B. Anlage Technische Daten, Dienstleisterliste, Anlage Informationen gemäß Artikel 14 EU-DSGVO 

infoscore)
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